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Präsident Dr. Hundhammer eröffnet die Sitzung 
um 9 Uhr 1 Minute. 

Präsident Dr. Hundhamnier: Die Sitzung ist er-
öffnet. · 

Entschuldigungen nach Artikel 5 Absatz 2 des 
Aufwandsentschädigungsgesetzes liegen vor von 
den Abgeordneten Albert, Bitting·er, Dr. Brücher, 
Dr. Bungartz, Demmelmeier, Dr. Eckhardt, Ha:uffe, 
Hö.gn, Hafer, Dr. Huber, Knott, Körner, Kramer, 
Liallinger, Lang, Laumer, L·uft, Mack, Nageng11st, 
von Hudolph, Wd.mmer. 

, Entspreche11d den .gestrigen Beschlüssen sind die 
Ausführungen des Herrn Ministerpräsidenten und 
des Herrn Staatsministers der Finanzen zu der In:... 
terpellation der ·Abgeordneten Meixner und Frak
tion, von Knoeringen und Fr.aktion, Dr. Baumgart
ner und Fraktion betr·effend Erhöhung des Bundes
anteils an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
vervielfältigt worden. Ich neihme an1 daß die Mit
glieder des Hoihen Hauses die Unterlagen in Hän
den haben. Es hat sich in dieser Angelegenheit 
allerdings durch die g.estern abend ibekannt gewor
denen ißeschl:üsse über die weitere taktische :Be
handlung der Materie in Bonn se1bst ein neuer Ge
_sichtspunkt ergeben. Vielleicht -werden wir im 
Laufe des heutigen Vormittags noch entscheiden, 
ob unter diesen Umständen heute nachmittag die 
vorgesehene Aussprache stattfinden soll oder nicht. 
Das wird sich im Laufe des Vormittags klären. 

Es steht nunmehr zur Beratung die gestern zu-
rückgestellte 

Interpellation der Abgeordneten Knott. und Ge
nossen betreffend Preise für Rundholz (Bei
lage 2399). 

Nun ist der Interpellant auch heute nicht anwe
send, nachdem er gestern schon entschuldigt war. 
Ich glaube, man wird dem Herrn Staatsminister für 
Wirtschaft nicht zumuten können, Tag für Tag hier 
zu warten. Dabei ist durchaus zuzug.eben, daß die 
Gründe, aus denen der Herr .kbgeordnete Knott 
am ErSch·einen verhindert ist, stichhaltig sein mö
gen .. Wäre es unter diesen Umständen nicht ·zweck
mäßig, auf die Interpellation zu verzichten? 

Ich gebe hiezu dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Baumgartner das Wort. 

Dr. Baumgartner '(BP): Ich ziehe .die Interpella
tion zurück. •Herr Kollege Knott hat ja immer noch 
Gelegenheit, falls sich inzwischen nicht andere Ge
sichtspunkte ergeben haben, die Interpellation zu 
einem anderen Zeitpunkt wieder einzubringen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Wirt
schaftsminister erbittet das Wort. 

Dr. Seidel, Staatsminister: Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Ich ;bin mit dieser Regelung 
durchaus ~inverstanden. Eine Wiederholung dei; In
terpellation wird meines Er.achtens nicht notwen-: 
dig sein, weil in absehbarer Zeit mit einer völligen 
Freigabe der Holzpreise zu rechnen ist. 

~Bravo-R:ufe - A:bg. Kraus: Ausgezeich
net! - Abg. Stock: Schreien 1S:le nicht so 
laut Bravo.!, wir können dann keine Häu-

ser meihr bauen.) 

Präsident Dr. Rundhammer: Ich sehe, daß man 
mit Genugtuung von dieser Mitteilung des Herrn 
Wirtschaftsministers Kenntnis nim,mt. 

Ich rufe dann auf die noch offene Ziffer 11 a der 
Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten StoCk und Fraktio~ 
betreffend Änderung des § 6 der Geschäftsord-. 
nung (Beilage 2116). 

Über die Beratungen des Geschäftsordnungsaus
schusses (Beilag·e 2230) berichtet der Herr Abge
ordnete Dr. Keller; ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Keller •(EHE), (Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herreni Es liegt Ihnen auf Bei
lage 2116 ein Antrag des Herrn KoUegen Stock und 
Fraktion der SPD vor mit folgendem Wortlaut: 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 6 Satz 1 der Geschäftsordnung des Bayeri
schen_ Landtags wird wie folgt geändert: 

Fraktionen sind parlamentarische Vereini
gungen von mindestens 10 Mitgliedern. 

Bisher w.ar eine Mindeststärke von 5 Mitgliedern 
vorgesehen. Diese Frage ist im Ausschuß für die 
Geschäftsordnung in der 13. Sitzung vom 28. Ja
nuar 1952 behandelt· worden. Berichterstatter war 
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ich selbst, Mitberichterstatter der Herr Kollege 
Ortloph. 

Der B er ich t erstatte r bemerkte einleitend, 
das Problem des Antrags sei von z;wei Gesichts
punkten aus zu :betrachten: einmal im Hinblick auf 
die Tendenz, die Ar.beit des Landtags möglichst 
glatt und flüssig zu gestalten, wozu auch eine ge
wisse zaihlenmäßige Begrenzung der F.ra.ktions
stär ke gehöre. Ich haibe dann noch bemerkt, daß 
sich auch allgemeine politische Gesichtspunkte aus 
dem Antrag ~icht ganz würden heraushalten las
sen~ 

Zur Antrags·begründung hat dann Herr Kollege 
Stock das Wort genommen und seinen Antrag in 
erster Linie damit motiviert, daß eine· parlamen
tarische Vereinigung von fünf Abgeordneten auf 
Grund der Aufschlüsselung im j.etzigen Landtag in 
keinem Ausschuß einen Sitz erhalten könne. Eine 
Vereinigung von nur fünf Mitgliedern könne des
halb nicht als Fraktion bezeichnet werden; jeden
falls würde das nach außen hin eigentümlich wir
ken. Vor 1933 habe die Fraktionsmindeststärke im 
Bayerischen Landtag 10 Abgeordnete bei damals 
nur 129 Abgeordneten •betragen. Nach der Wahl 
zum ersten Landtag nach 1945 sei die Fraktions
stärke auf 5 Abgeordnete her.abgesetzt worden bei· 
einer Gesamtzalhl von 180 Abgeordneten. Bei der 
Neuwahl des Landtags im Jahre 1950 sei die Man
datszahl auf 204 Mitglieder erhöht, die Fraktions
stärke aiber bei 5 Abgeordneten be1assen worden. 
Eine Fraktion von 5 Abgeordneten erreiche nicht 
einmal 10 Prozent der Stimmen, die bei der Wahl 
die Voraussetzung für die Zuteilung von Sitzen im 
Landtag sei. Auch der Bundestag habe inzwischen 
die Fraktionsmindeststär.ke erhöht, weil bisher drei 
Fraktionen auf Grund ihrer. geringen Mitglieder
zaJhl eben:f\alls nicht in der Lage gewesen seien, an 
den Ausschußarbeiten, den vornehmsten Ar.beiten 
eines Parlaments, aktiv teilzunehmen. 

Herr Kollege B e z o 1 d von der FDP hat in sei
ner Stelhmgnahme zunächst darauf hingewiesen, 
die Relation, die Herr Kollege Stock vorgetragen 
habe, daß die Fvaktionsstärke, die bei 180 Abge
ordneten 5 betrug, nunmehr bei 204 A:bgeordneten 
auf 10 erhöht werden solle, stimme nicht ganz. In 
den großen Gesetzgeibungswerken habe man be
reits die verschiedensten Klauseln zum Schutze der 
Demokratie eingebaut. Es gehe a-ber doch wohl 
nicht an, bemerkte Abgeovdneter Bezold, in der 
Geschäftsordnung auf die in diesen Gesetzen ent
haltenen Grenzen überhaupt keine Rücksicht zu 
nehmen. Wenn man ihm nachweisen könne, daß 
die vorgeschlagene Mindestzahl 10 mit. der 10-Pro
zent.:.Klause1 des Artikels 14 Absatz 4 der Verfas
sung zusammenstimme, sei er gern bereit, für diese 
Zahl zu stimmen. Ohne eine Abst"immung dieser 
beiden Zahlen aufeinander halte er eine Erhöhung 
der Fraktionsstärke aber für unmöglich. Dies 
könnte sonst als Willkürakt ausgelegt werden, der · 
sich ·nicht übermäßig schön auswirke. Er würde in 
Sondevheit und kraß eine Fraktion treffen, die 
heute gerade noch Fraktion sei und die dann mög
licherweise erklären könnte, daß es sich um nichts 

anderes als um ein gegen sie gerichtetes Gesetz 
handle, um die betreffenden .A!bgeordneten auch 
noch aus dem Ältestenrat zu entfernen und sie 
damit au~ der parlamentarischen Avbeit vollkom
men auszuschalten. Jede Personengemeinschaft 
könne, wenn sie durch den Filter des Artikels 14 
der Verfassung gegangen sei, für sich verlangen, 
im Landtag als Fraktion anerkannt zu· werden. 

Der Herr Kollege.Dr. von Prittwitz und 
Gaff r o n erklärte dann, er ihätte dem Antrag zu
gestimmt, wenn er bereits beim Zusammentritt des 
Landtags gestellt worden wär.e. 

(Abg. Stock: Ist gestellt worden.) 
Dann hätte man eine Erhöhung der Fraktions:.. 
stärke damit rechtfertigen können, daß die Mit-· 
gliederzahl des Landtags erhöht und erstmalig auf 
Grund eines verbesserten Vevhältniswahlrechts ge·
wälhlt worden sei. Es sei· aber unfair, we:nn man, 
nachdem der Landtag ungefähr ein Jahr getagt 
habe, einer Gruppe von Abgeordneten ein:f\ach die 
Vorrechte abschneiden wolle, die den Fraktionen 
gegeben seien. Die Fraktion der CSU werde des
halb . in ihrer Mehrheit gegen den vorliegenden 
Antrag stimmen. 

Der Antragsteller, Kollege S t o c k , führte in 
seiner Erwiderung an, daß Artikel 14 A:bsatz 4 der 
Verfassung für die Deutsche Gemeinschaft nicht 
einschlägig sei, da diese Gruppe -. ich muß zitie
ren - „•auf den Krücken des BHE" in den Landtag 
gekommen sei. 

(Abg. Stock: Das stimmt doch!) 

- Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit. Der 
Antrag auf Erhöhung der Fraktionsstärke auf 
mindestens 10 .A!bgeordnete sei von seiner Fraktion 
schon einmal g·estellt worden - das bestätigt Ihren 
Zwischenruf, Herr Kollege Stock -, aus ihm unbe
kannten Gründen aber dann im Plenum nicht zur 
.Behandlung gekommen. Die bisherige Regelung 
diene dem Ansehen des Landtags nicht; es sei 
jedenfalls ein Novum, eine Vereinigung, .die auf 
Grund ihrer geringen Zahl außer im Ältestenrat 
in keinem Ausschuß vertreten sein könne, als Frak
tion zu bezeichnen. 

Der B e r i c h t er s t a t t e r :betonte, man dürfe 
auf keinen Fall eine lex Haußleiter schaffen. Daß 
diies nicht beabsichtigt sei, gehe schon daraus her- . 
vor, daß von den Antragstellern bereits während 
der vergangenen Wahlperiode - auch hier ist ein-· 
mal die Fraktion der SPD aktiv hervorgetreten -
im Landtag eine Erhöhung der Fvaktionsstärke auf 
mindestens 10 Mitglieder gefordert worden sei. 
Schon damals sei diese Frage nicht unter dem Ge
sichtswinkel Haußleiter, sondern offenbar aus sach
lichen Gesichtspunkten behandelt worden. Mit 
einem Hinweis auf Arti.kel 14 der Verfassung kom
me man im übrigen nicht weiter; wenn man sich 
nach der 10-Prozent-Klausel richten wollte, müßte 
man die Fraktionsstärke sogar noch herabsetzen, 
weil nach dieser Klausel schon zwei bis drei Ab..: 
geordnete pro Regierungsbezirk für die Zuteilung 
von Sitzen im Landtag ausreichend seien. Ich darf 
hier:zu kurz •anfügen: Die 10-Prozent-Klausel muß· 
nur. in einem Regierungsbezirk erfüllt werden; 
es ist also durchaus möglich, daß eine politische 
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:ßast dreiviertel J1ahre 1beraten worden. 

Gruppe nur in einem Regierungsbezirk eine Stärke 
·entfaltet, die ihr überhaupt erst zur Zuteilung von 
Sitzen im Landtag verhilft, und daß sie nur zwei 
bis drei Mandate bekommt, womit sie noeh- unter 
der derzeitigen Mindestfrak;tionsstärke liegt. 

Abgeordneter B e z o 1 d unterstrich diese Erwä~ 
gung uritet Hinweis auf die Möglichkeit, daß eine 
P1artei nur in einem Walhlkreis arbeite, dort 10 Pro
zent der abgegebenen 1Stimmen erihalte und auf 
Grund dessen eine sehr geringe .Nbgeordnetenzahl 
im Landtag habe. Eine Erhöhung der Fraktions- · 
stärke würde keinen Nutzen bringen; denn einer 
solchen Vorschrift könne man immer wieder aus
weichen. Wenn die Fraktionsmindeststärken zu 
hoch angesetzt seien, so seien kleine Fraktionen 
ge2JW'Ungen, sich zusammenzuschließen. Auf diese 
Weise werde man 1aus Gründen. der Geschäftsord
nung und eines gewissen formalen Vorgehens ein 
politisches Mischmasch bekommen und erreichen, 
daß die politischen Gedankengänge in ihrer Rein-
heit noch mehr Überschattet werden. · 

Der Mi tb er i eh t er s tat t'e r Ortloph ~rach
tete es im Hinblick auf die A·rbeits'leistung im 

·Landtag als nicht gut t:vaghar, :wenn sich im Land
tag Abgeordnete befinden, die in keinem Ausschuß 
mitarbeiten könnten. Auch hätten die Ausführun
gen ·des Berichterstatters gezeigt, daß sich der An
trag nicht gegen die Gruppe Haußleiter richte. Der 
Antrag würde jedoch in der äußersten Konsequenz 
nur dazu führen, daß sich Aibgeoridnete verschiede
ner Richtungen, nur um die vorgeschriebene Min
destzahl zu erfüllen, zu einer Fraktion zusammen
schließen~ Er dürfe in diesem Zusammenlhang auf 
die unglückliche Fraktion Dr. Rief des vergangenen 
Landtags hinweisen. Deshalb müsse er die .Ableh
nung des vorliegenden Antrags beantragen. 

Der B er i c h t er s t a t t er war nicht der An
sicht, daß die äußersten Konsequenzen und die 
konkreten politischen Gefahren des Antrags so 
ernst wären, daß man seine positiven Seiten über
sehen sollte. Seines Erachtens würde die Beschrän
kung der Fraktionszahl auf ein Zwanzigstel des 
Parlaments auch kleinere Gruppen, die politis~e 
Bedeutung hätten, nicht über Gebühr einschrän-

. ken. Er plädiere deshalb auf Zustimn;mng zu dem 
Antrag. 

Der Geschäftsordnungsausschuß hat dann den 
Antrag Stock und Fraktion entsprechend dem Vor
schlag des Berichterstatters mit 9 gegen 7 Stimmen 
angenommen. Ich darf diesen Beschluß dem Hohen 
Haus zur Zustimmung unterbreiten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort hat sich 
gemeldet der Herr Abgeordnete· Haußleiter. Ich er-
teile ihm das Wort. · 

Haußleiter (DG): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Es wäre gut gewesen, wenn die Antrag
steller die Protokolle der Verhandlungen über die 

. Schaffung der Geschäftsordnqng ·aus dem Jahre 
1947 ganz sorgfältig und ganz genau nachgelesen 
hätten, ehe sie ihren Antrag stellten. Es war eine 

Welches waren die Gesichtspunkte, von denen 
man ausgegangen ist? In Übereinstimmung mit der 
Verfassung. hat man damals gesagt, es soll die 
10-Prozent-Klausel zur Verhinderurig von Splitter
parteien geschaffen werden. Das war das eine. Zuin 
~nderen -sollte in der Geschäftsordnung möglichst 
wenig an kollektivem Zwang vorgesehen und mög
lichst viel Schutz für die individuelle Entschei
dungsfreiheit des Abgeordneten geschaffen werden. 
Das war das Prinzip, von dem man ausging. Die 
Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags ist da-_ 
mals in ganz Deutchland als vorbildlich und als ein 
Novum bezeichnet worden, und zwar gerade des
halb, weil sie in sorgfältigster Weise jede Majori
sierung des. einzelnen Abgeordneten nach. Möglich
keit vermieden, dem einzelnen Abgeordneten jedes 
demokratische Recht gesichert und sich auf dem 
Boden der Verfassung bewegt hat, in der es heißt:· 

Die Abgeordneten sind Vertreter des Volkes', 
nicht nur einer Partei. Sie sind nur ihrem Ge
wissen verantwortlich und an Aufträge nicht 
gebunden. 

-Von diesem Geist der Verfassung ist die Geschäfts
ordnung bestimmt. Und ich darf sagen: Sie ist vor
bildlich in ihrem Schutz für den einzelnen Abge
ordneten und vorbildlich in ihrem Schutz ·der Be
wegungsfreiheit auch kleinerer Gruppen gewesen. 
Das bayerische Parlament ist das erste gewesen, 
das sich gegen den Fraktionszwang gewandt hat. 
Die großen Parteien dieses Hauses haben sich 
1946/47 ausdrücklich gegen den Fraktionszwang er
klärt. Das war ein Fortschritt, ein Weg i'ur .Selb
ständigkeit der Persönlichkeit im Parlament, der in 
Deutschland neu war, den man aber gehen wollte, 
um einen Spielraum im Parlament zu sichern und 
die Aufsplitterung von draußen her zu vermin
dern. Ich bekenne mich heute zu beiden Regelun
gen: Zur 10-Prozent-Klausel, und ich- bin heute 
nach wie vor. Anhänger des Persönlichkeitswahl
rechts, aber auf der anderen Seite ebenso sehr An
hänger des Spielraums des Abgeordneten im Par
lament; beides gehört zusammen, beides ist eine 
politische Einheit.- wenn Sie so sagen wollen. 

Nun kommt das Argument des Herrn Kollegen 
Stock: Es war schon vor 1933 so; machen 'Wir's wie
der, wie es vor 1933 gewesen ist! Damit ist eine 
Tendenz in unserem parlamentarischen Leben 
sichtbar geworden, die meiner Ansicht nq.ch die 
bedenklichste ist, die man sichtbar machen kann: 
Der Versuch, nach 1946 neue Wege zu gehen, wird 
wieder abgebaut; man greift zur starren Methodik 
aus der Zeit vor 1933 zurück. Das ist der Hinter
grund dieser Entwicklung. 

Nun erlauben Sie mir, ein Zweites zu tun, was 
ich in diesem Hause kaum jemals tue. Ich darf von 
dem sprechen, was unsere Gruppe angeht. Wenn 
der Antrag sinnvollerweise mit der Erhöhung der 
z·ahl der Abgeordneten verkopp.elt gewesen wäre, 
dann wäre er verständlich gewesen. Das war aber 
nicht der Fall. Der Herr Kollege Stock hat den 
Antrag zur vertraulichen Beratung an andere große 
Fraktionen weitergegeben. Diese haben sich damals 
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aus wohlerwogenen Gründen gegen den Antrag er
klärt. Worum kann es sich handeln? Die Gründe, 
die angeführt werden, haben in keinem Punkte 
aufgezeigt, daß das Parlament bisher in seiner Ar
beit gestört oder gehemmt worden wäre. Statt der 
Fraktion der sechs Mitglieder haben Sie bei der 
Annahme des Antrags sechs fraktionslose Abgeord
nete. Wenn Sie diesen das Wort nehmen wollten, 
würden Sie gegen den Artikel 13 der Verfassung 
verstoßen und die Rechte des einzelnen Abgeord
neten weiter einschränken. Ich nehme nicht an, daß 
das Ihre Absicht ist. Die Gruppe, für die ich spre
che hat unbekümmert auch um die Drohung, die 
Fr;ktionsstärke zu erhöhen, ihren Standpunkt ver
treten. Verlassen Sie sich drauf, sie wird es weiter 
tun! 

Und nun darf ich Ihnen sagen: Sie erreichen zwei 
Dinge - und das ist der Hint~:grund -: Sie 
schließen diese Gruppe aus dem Altestenrat aus; 
das heißt Sie ne.hmen ihr die Möglichkeit, dort mit
zuwirken', wo die Ordnung des Hauses bestimmt 
wird. Und Sie nehmen ihr materielle 'Möglich
keiten. Wenn ich einen Vergleich anstellen würde 
zwischen· dem, was die Abgeordneten der großen 
Fraktionen an materiellen Arbeitsmöglichkeiten 
haben und dem, was meine Gruppe hat, dann 
müßt~ ich Ihnen sagen - Sie können über die 
Ideen, die wir vertreten, denken wie Sie· wollen: 
ich halte sie für neue soziale und nationale Ideen. 
Die Arbeitsmöglichkeit dieser Gruppe ist, vergli
cheu' mit der des Durchschnitts der Abgeordneten, 
so sehr einges~hränkt, daß, wenn sie weiter ein
geschränkt würde, eine Differenz entstünde, die in 
der öffentlichen Diskussion nicht mehr verstanden 
werden würde. Der Hintergrund dieses Antrags ist, 
durch Majorisierung einer kleinen Gruppe, die sich 
durch ihren oppositionellen Kurs äußerst mißliebig 
gemacht hat, die materiellen Arbeitsmöglichkeiten 
im Landtag zu beschneiden. Sehen wir doch klar! 
Sagen wir nicht, es gehe hier nl'.: um eine formale 
Änderung! Zu einer formalen Anderung der Be
stimmungen liegt kein Anlaß vor, sondern damit 
trifft man eine politische Entscheidung gegen eine 
oppositionelle Gruppe des Hauses, um ihr die Ar
beitsmöglichkeiten noch weiter als .bisher einzu
schränken. Ich kann mir nicht vorstellen, daß dies 
-der Wille der Mehrheit des Hauses ist. Ich sage 
Ihnen aufrichtig: Wenn wir angesichts dieser 
Drohu;ng unseren Kurs auch nur um eine Nuance 
geändert hätten, so hätten Sie das Recht, uns für 
veränderliche Leute zu halten. Wir haben das aber 
in keiner Weise getan, sondern wir haben ebenso 
wie vorher mitgearbeitet. Erlauben Sie mir, auch 
zu sagen: Wir haben Sie genau so wie bisher her
ausgefordert, weil es meiner Ansicht nach notwen
dig ist, ei:q.e Dis)rnssion ins Parlament zu verlegen, 
die außerhalb desselben unheilvoll sein könnte. Wir 
sind ein Ventil für bestimmte politische Anschau
ungen und bestimmte soziale Krisen. Schließen Sie 
dieses Ventil, so wird es draußen nach einem ande
ren Ausweg suchen. 

(Unruhe und lebhafte Zurufe) 
Ich· wiederhole: Man macht den Versuch, eine op
positionelle Gruppe in ihrer Arbeit hier im Land-

tag zu hemmen, ihre Arbeitsmöglichkeiten einzu
schränken. Damit geht man von den Grundsätzen 
ab, die im Jahre 1946/47 für das ganze Haus als 
verpflichtend gegolten haben. Was hier geschieht, 
ist eine tiefgreifende grundsätzliche Änderung der 

- Haltung des Parlaments in bezug ·auf seine Ge
schäftsordnung. Ich erinnere an die Worte, die bei 
Verabschiedung der Geschäftsordnung gefallen 
sind:. Die Geschäftsordnung ist die Verfassung des 
Landtags. Was Sie jetzt tun, ist der erste Schritt 
zu einer Änderung der Verfassung dieses Hohen 
Hauses. Diesen Schritt sollte man meiner Ansicht 
nach deshalb nicht vornehmen, weil er formell 
nicht begründet ist, weil er sich materiell gegen 
.eine oppositionelle Gruppe richtet, und damit eine 
Zielrichtung für diese Änderung der Verfassung 
des Parlaments sichtbar wird, die sich meiner An
sicht nach politisch auswirken wird. ich habe des
halb an Sie die Bitte zu richten, diesen Antrag ab
zulehnen, damit nicht entgegen der Verfassung des 
Parlaments der Spielraum des einzelnen Abgeord
neten in diesem Hause weiter eingeschränkt wfrd. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Stock. 

Stock (SPD): Meine Dameri und Herren! Ich war 
mir darüber von vorneherein im klaren, daß Herr 
Kollege Haußleiter die Angelegenheit auf ein fal
sches Geleise schieben würde. Der Antrag bezweckt 
etwas ganz a_nderes. Ich habe schon im Geschäfts
ordnungsausschuß erklärt, daß wir keine _Aus
nahmebestimmung gegen irgendeine Gruppe im 
Landtag treffen wollen. Wir wußten ja im Jahre 
1949 nicht, daß wir einmal eine „Fraktion" von 
sechs Abgeordneten im Landtag bekommen wür
den. Dieser Antrag wurde schon seinerzeit gestellt. 
Herr Kollege Dr. Keller war als Berichterstatter 
so liebenswürdig, das nachzuprüfen und festzustel
len, daß das stimmt. Ich kann mir heute nicht mehr 
erklären, warum der Antrag damals nicht im Ple
num behandelt worden ist. 

Nun umfaßt dieser Landtag im Gegensatz zur 
Wahlperiode 1946/50 24 Abgeordnete mehr. Trotz
dem beträgt nach der Geschäftsordnung die Frak
tionsstärke nur 5 Mitglieder. Wie wirkt sich das in 
der Praxis aus? Wir haben im Landtag eine Frak
tion, die auf Grund ihrer geringen Stärke in kei
nem einzigen Ausschuß vertreten ist. Nach meiner 
Meinung ist es unlogisch, eine Fraktion als solche 
anzuerkennen, die überhaupt in keinem Ausschuß 
vertreten ist. Jeder, der sich das reiflich überlegt, 
muß zu dem Schluß kommen, daß es eine Unmög
lichkeit ist, diesen Zustand weiter beizubehalten. 

(Abg. Kiene: Reservatrecht!) 

Wenn von 1919 bis 1933, wie ich im Geschäftsord
nungsausschuß betont habe, 129 Abgeordnete ·
inklusive die aus der Pfalz - in diesem Hause wa
ren und die Fraktionsstärke auf zehn festgesetzt 
war, kann sich, denke ich, heute keiner hinstellen 
und sagen, daß bei 204 Abgeordneten· eine Frak
tionsstärke von fünf Abgeordneten irgendwie ge
rechtfertigt sei. Mehr braucht man wohl zu der 
ganzen Angelegenheit nicht zu sagen. 

2 
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Was nun die Drohung des Herrn Abgeordneten 
Haußleiter anlangt, so wird derjenige, der im 
Wahlkampf mit der Deutschen Gemeinschaft zu 
tun hatte, wissen, daß sie die Demokratie und den 
Parlamentarismus nicht vertreten, 

(Zustimmung in der Mitte) 

sondern im Gegenteil alles in den Schmutz und in 
den Dreck gezogen hat, sogar die Freunde, die 
Herrn Haußleiter zu seinem Sitz hier im Hause ge
holfen haben; deshalb auch meine Bedenken sei
nerzeit im Geschäftsordnungsausschuß, da er ja 
nicht aus eigener Kraft, sondern auf Krücken 1les 
BHE in den Landtag eingezogen ist. 

(Abg. Dr. Keller: Ri~tig! - Zmuf links) 

Wenn meinetwegen noch vor vier Wochen über 
cii:ese Angelegen!heit diskutiert worden wäre, hät
ten bei den Kolleginnen und Kollegen vielleicht 
andere Me'inungen auftreten können. Nun aber 
betrachten Sie sich bitte das Resultat der Kommu
nalwahlen, bei denen diese Gruppe mit 0,5 Prozent 
abgeschnitten hat. Doch ich will mich jetzt nicht 
auch auf rd a s Geleise begehen, das der Herr Kollege 
Haußleiter beschritten hat, ich habe das auch im 
Geschäftsordnungsausschuß nicht getan. Vielmehr 
bitte ich die Kolleginnen und Kollegen, diesem un
serem Antrag aus rein logischen Erwägungen ihre 
Zustimmung zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner folgt der 
Herr Abgeordnete Bezold; ich erteile ihm das Wort. 

Bezold (FDP): Meine Damen und Herren, Hohes 
Haus! Trotz der Ausführungen des Herrn Kollegen 
Stock, und ich möchte fast sagen: trotz der Aus
führungen des Herrn Kollegen Haußleiter - denn 
ich habe das Gefühl, er hat nicht übermäßig glück
lii.ch für seine Sache gesprochen -

{Aibg. Dr. KeUer: Die üblichen Drohungen!) 

·können wir doch, glaube ich, bei objektiver Be
trachtung der Dinge nicht darauf abstellen, wie je
mand sich etwa außerhalb des Hauses verhalten 
will, wenn der Antrag durchgeht - ich ·sage: trotz 
der Ausführungen der beiden Herren bin ich. leider 
nicht imstande, die Meinung zu ändern, die ich 
schon im Geschäftsordnungsausschuß zum Ausdruck: 
gebracht habe. Einmal deshalb nicht, Herr Stock, 
weil mir scheint, daß Ih,r Zahlenspiel - und das 
ist doch eine der Säulen Ihres Antrags - nicht 
stimmt. Soweit ich es mathematisch erfühlen kann, 
scheint die· Tatsache, daß die Zahl der Abgeord
neten .. von 180 auf 204 erhöht worden ist, es mir 
nicht nötig zu machen, daß die Fraktionsmindest
stärke von fünf auf zehn Abgeordnete erhöht wird. 
Vielleicht kommt da eine höhere Ziffer als fünf, 
bestimmt aber eine niedrigere Ziffer als zehn her
aus. 

Wenn Sie weiter argumentieren, es erscheine 
zum mindesten nicht opportun-, daß eine Personen
gruppe im Landtag, die infolge des d'Hondtschen 
Systems in keinem der Ausschüsse ver~reten ist und 
also nicht unmittelbar an den Ausschußarbeiten 
teilnehmen kann, noch in etwa den Namen Frak-

tion tragen soll, so scheint es mir hier wieder nicht 
mlt den Ziffern ·zu stimmen. Denn wenn Sie· von 
dem Tatbestand ·ausgehen - und Sie machen thn 
anscheinend zur zweiten Grundlage Ihres An
trags -, so dürften 7 Abgeordnete genügen, um 
zumindest in dem einen oder anderen Ausschuß 
vertreten zu sein. 

(Abg. Stock: Dann langt es auch nicht. -
Zuruf von der FDP: Acht!) 

- 7 oder 8, das müßte errechnet werden. Von die
sem Gesichtspunkt aus könnten föe also die Frak
tionsmindeststärke auf 7 oder 8 erhöhen, keines-
wegs ;l.'ber auf 10. · 

Im übrigen sehe ich nicht, welche politische Ge
fahr, wenn ich den Ausdruck gebrauchen kann, ent
stehen soll, und welchen Zusammenhang diese 
Änderung mit der politischen Gestaltung der Arbeit 
im Landtag haben soll. 

'(A.!bg. Stock: Weil die sagen, es sei unlogisch!) 

Herr Kollege Haußleiter hat ganz mit Recht er-. 
-klärt, daß man ihm nicht das Wort verbieten kann. 
Die Folge wird vielleicht sein, daß Ang·elegenheiten 
der rein formalen Leitung, der Redezeit, der Ta
gesordnung und was dergleichen Dinge sind, un
vermeidlich vom Ältestenrat ins Plenum verschleppt 
werden, wo sie zwar nicht politi:sch, aber doch da
durch schaden, daß ste die .an sich schon knappe 
und wertvolle Zeit wegnehmen. 

Dazu kommen noch zwei weitere Gründe, die 
mich hindern, deni Aiitrag zuzustimmen. Den. einen 
Grund - wir haben ihn gehört - hat mit mir der 
Herr Kollege von Prittwitz schon im Ausschuß aus
gesprochen. Ich halte es, um einen milden Aus
druck zu gebrauchen, für unfair und unschön, wenn 
jetzt, da das Parlament seit weit über einem Jahr 
tagt, eille Gruppe, die bisher widerspruchslos als 
Fraktion angesehen wurde, plötzlich durch eine 
Erhöhung der Fraktionsmindeststärke die Eigen
schaft •als Fraktion verHeren sol'l. Materiell ist sie 
nicht geschädigt; und das will .auch niemand; denn 
sie hat es ja in der Hand, Anträge zu stellen, so 
viel sie lustig ist. Wenn sie Anträge stellt, muß 
nach urrs·erer Geschäftsordnung der Antragsteller 
zur Beratung im zuständigen Ausschuß geladen 
werden, und - ich verrate da j·a kein Geheimnis -
.es blefüt also beim Alten. Damit ist g.ar nichts 
getan. Die Gruppe ist 1aber erstens in ihrem An
sehen· geschädigt und kann' zweitens behaupten, 
diese Änderung der Geschäftsordnung habe der 
Landtag ausdrücklich ihretwegen beschlossen, sie 
sei eine lex DG. Sö etwas ist nicht schön und nützt 
politisch nicht. 

Dazu kommt außerdem, daß es gerade Sache der 
Demokr.atie sein muß, so nac;hteilig sich das manch
mal vielleicht aus·wirken mag, .auf den Schutz der 
Minderheiten acht zu !haben. Wir. sind ger.ade im 
Bayerischen Landtag immer für den Minderheiten
schutz eingetreten. Ich kann nicht glauben, daß uns 
das bis jetzt schlecht bekommen ·ist. Wenn man auf 
die Wahlr.esul1Jate verweist, so sind gerade sie ein 
Beweis dafür, daß uns c:ler Minderheitenschutz gar 
nicht schlecht bekommen ist, im Gegenteil. 

Darin der letzte Gesichtspunkt, auf den ich hin
weisen möchte: Mir sind in einem Parlament meh-
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rere politisch sauber geschiedene Gruppen, von 
denen ich weiß, wohin sie g,ehören und wo sie 
stehen, und bei denen ich mir klar bin, ob ich mit 
ihnen gehen lmnn, lieber, als wenn sich eine Frak
tion, die durch Änderung der Geschäftsordnung 
während einer Legislaturperiode aufgelöst wird, 
gezwungen sieiht, irgendwo ,anders unterzuschlüp
fen oder zu hospitier,Em. Ich sage Ihnen ehrlich: Ich 
weiß nicht, ob einem solchen Wunsch. von allen 
Seiten ein Nein begegnen würde. Wir bekommen 
dadurch 1bestimmt kein Mehr an politischer Klar
heit in diesem Haus. Es ist aber sehr gut, diese 
politische Klarheit zu haben und von einer Gruppe 
zu wissen: .Bitte, du stehst auf einem Standpunkt, 
den ich aus politischen Gründen ~icht teilen k!ann. 

Im übrigen ändert man Geschäftsordnungen im 
allgemeinen zu Beginn einer Session. Nur wenn e·s 
gariz, ganz dringende Gründe gebieten - es müßte 
sich herausstellen, daß·die Arbeit mit einer Gruppe 
überhaupt nicht mehr möglich ist -, wäre man 
wohl berechtigt, die Geschäftsordnung während 

_ einer Session oder ,einer Tagungsperiode zu ändern. 
Mit anderen Worten: Wir könnten ·an Hand der 
Unter1agen einmal .ausrechnen, inwieweit die Frak
tionseigenschaft im Hinblick auf die Besetzung der 
Ausschüsse und die erhöhte Anzahl der A>bgeord
_neten für den kommenden Landtag an eine höhere 
Ziffer ge1bunden sein soll. Ich halte es aber für 
falsch, das rückwirkend zu tun. 

-Es handelt sich hier nicht um ein Gesetz, und 
man kann daher nicht ohne weiteres einwenden, 
hier werde etwa ein Gesetz mit Strafcharakter 
rückwirkend angewendet. Aber gefühlsmäßig lie
gen die Dinge doch ganz nahe beisammen. Sie 
wissen auch, welche Bedeutung in unserer politi
schen Geschichte der letzten J,ahre der Grundsatz 
:gespielt hat, daß nichts, was früher geschehen ist, 
nach eiiiem Gesetz behandelt werden soll, das da
mals noch nicht bestanden hat. Ich glaube, man 
müßte sich auch das überlegen. 

Meine Fr.aktion ist aus 1allen diesen Gründen 
nicht imstande, dem Antrag zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhäit 
nochmals der Herr Abgeordnete Haußleiter. 

Haußleiter (DG): Ich verzichte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Sie verzichten. 
Es folgt der \Flerr Abg·eordnete Klammt. 

Klammt {BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich wollte Herrn Kollegen Bezold nur 
folgendes s'ageJ:1-: Seine Stellungnahme befremde~ 
mich einigermaßen, wenn man daran denkt, daß 
vor wenigen Wochen im Bundestag die Fraktions
mindeststärke von 10 auf 15 erhöht wurde. 

(Aibg. Eberhard: Von 10 .auf 20! -
.Abg_. Bezold: Ich halte das für falsch! -

Aibg. Stock: Auf Antrag der Freien 
Demokratischen Partei!) 

- Bitte, das ist richtig; die Freie Demokratische 
Partei im Bundestag stimmte dafür. 

{Abg. ·Bezo1d: Ich bin nicht im Bundestag; 
wir werfen Euch auch nicht vor, was Ihr 
im Bundestag tut! - Abg. Dr. B•aumgart
ner: Sehr durchsichtig! - Weitere Zurufe) 

Gerade das wollte ich dem Herrn Kollegen Bezola_ 
gegenüber betonen: daß es sehr durchsichtige 
Gründe waren, warum die FDP im Bundestag ge
schlossen für diese Erhöhung stimmte und damit 
die Bayernpartei und das Zentrum zu jener un
natürlichen Ehe zwang, die Sie der Bayernpartei 
hier zum Vorwurf machen. 

(Abg. Bezold: Ich halte das für falsch; ich 
hätte nicht dafür gestimmt. Mehr kann ich 

nicht sagen.) 

Ich bin daher der Meinung: Was für die FDP im 
Bundestag richtig war, sollte der Herr Kollege Be
zold auch für die FDP im Bayerischen Landtag als 
richtig anerkennen. 

•(Abg. Dr. Haas: Das müssen Sie doch uns 
überlassen, was wir machen! - Heiterkeit) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist nie
mand mehr gemeldet. Die Aussprache ist geschlos
sen. - Herr Abgeordneter Wüllner, Sie hätten 
sich eigentlich etwas früher melden ·sollen; „aber ich 
erteile Ihnen noch das Wort. 

Dr. Wüllner '(DG): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Es ist nicht schön, in eigener Sache das Wort zu 
nehmen. Aber ich lhof:Ee, daß es mir gelingen wird, 
auch in eigener Sache sachlich zu sprechen. 

Es hat keinen Sinn, du.rch Zwischenrufe d·ie 
Atmosphäre von vornherein schon zu verschärfen,_ 
sondern die Angelegenheit muß so behandelt wer
den, daß jeder sich fober die Folgen eines derarti
gen Beschlusses k1ar ist. Es hat auch keinen Sinn, -
so vorzugehen, wie es vorhin der Kollege Müller 
getan hat, als er uns einfach vorwarf, diese An
gelegenheit richte sich gegen eine staatsfoindliche 
Gruppe. 

(Zuruf von der SPD: Jawohl!) 

Herr Kollege Müller, ich will Sie hier nicht weiter 
apostrophieren. Aber_ Sie werden doch einsehen, 

• daß Ihre Worte genau das Gegenteil von dem be
sagten, was Herr Kollege Stock hier ausgesprochen 
hat. Herr Kollege ·stock hat dankenswert~rweise 
gesagt, daß es sich darum handle, eine andere 
Grundlage für die Geschäftsordnung zu schaffen, 
_aber nicht darum, eine Gruppe zu diffamieren. Ich 
will nicht hoffen, daß Sie sich mit Ihren Worten 
in ·bewußten Gegensatz zu den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Stock stellen wollten, und möchte 
Ihnen nur eins sagen: Darüber zu entscheiden, ob 
eine Gruppe, die der Regierung oder der Opposi
tion angehört, staatsfreundlich oder staatsfeindlich 
eJngestellt ist, sind andere Organe berufen; sie 
können es jederzeit tun. 

(Abg. Drechsel: Die Wähler!)-

---,- Die Wähler hatten am letzten Sonntag vie11eicht 
·nicht ganz die Gelegenheit -dazu; denn Sie wissen, 
H'.err Kollege; daß der Großteil der Wähler gerade 
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in den kleineren Gemeii.nden und in den kleinere:ii 
Städten bei den Gemeinde- und Kreistagswahlen 
nicht eine politische, sondern die nach den örtlichen 
oder nach saehlichen Verhältnissen jeweii.ls gege
bene Entsche:i!dung getroffen, also überparteiliche 

.,,,oder unpolitische Gruppen gewählt !hat. 

Vielleicht erlauben Sie mir nun ein Beispii.el. Wir 
haben i:n England das Beispiel des klassischen Par
lamentarismus. Dort kennt man zwei große Grup
pen, die Arbeiiterpartei und die konservative Par
tei. Es gibt daneben eine dritte Gruppe, die für 
englische Verhältp.isse eine lVl:iniaturpartei ist, das 
ist die liberale Partei. Kein Mensch in England, ob 
er nun Attlee oder Churchill heißt, käme auf die 
Idee, dieser Gruppe, die heute aus einem Häuflein 
von kaum sechs .&bgeordneten ·in einem Hause von 
über 400 Abgeordneten besteht, die Rechte einer 
Fraktion abzuspr,echen. Gerade diese Gruppe ist im 
englischen Parlament ganz klar profiliert; sie ver:
tritt ·eine Auffassung, die im Gegensatz steht so
wohl zu der aµge;nblicklich herrschenden konser• 
v.athren als auch zu der 1bisher herrschenden Auf-. 
fassung der Labour-Partei. Dennoch werden ihre 
Rechte in keiner Weise geschmälert; vor allem ver
meidet man •es auch, diese Leute wirtschaftlich zu 
treffen .. 

Darüber wollen wir uns doch im klaren sein: Es 
geht nicht bloß darum, daß eirie Gruppe nicht mehr 
in der Lage sein soll, Gesetzesanträge einzubrin
gen. Es geht vor ·allem darum, sie recht _beachtlich 
wirtschaftlich zu treffen. Ich will der Öffentlichkeit 
und unserem Landtag einen V:ergleich ersparen, in 
welcher Weise unsere A•bgeordneten im V:erhältnis 
zur Gesamtheit den Haushalt des Landtags be„ 
lasten. Ich glaube, schon aus der Tatsache, daß wlr 
gegen unseren Willen und auch entgegen dem § 15 
.&bsatz 6 der Geschäftsordnung nicht den Ausschüs
sen des Hohen Hauses angehören, ergibt sich eine 
sehr beträchtliche Schmälerung der wirtschaftlichen 
Grundlage unserer Vertreter. 

Aber etwas anderes. Herr Kollege Stock hatte 
nicht ganz recht. Er betonte, daß sich unsere Gruppe 
überhaupt nicht an der Arbeit der einzelnen Aus
schüsse beteilige. Abgesehen vom Ältestenrat, von 
dem schon die Rede war, können doch gerade wir • 
darauf hinweisen, daß sich in jenen Ausschüssen, 
in denen ci.ie einzelnen Friaktionen als solche ver
treten 'sind, das ist der Auerbach-Ausschuß, das ist 
auch der Residenztheater-Ausschuß, unsere Ver- ·· 
treter einer höchst sachlichen Mitarbeit befleißigt 
haben. Wenn man nun eine lex Deutsche Gemein
schaft schaffen will, wie der Herr Kollege Bezold 
bereits dankenswerterweise erwähnt hat, kann man 
freilich eine Gruppe aus der Mitarbeit ausschließen. 
Ob es zweckmäßig und vernünftig ist, das mit einer 
wirtschaftlichen Abwürgung zu verbinden, das 
wollen wir doch wohl bestreiten. 

Aber noch ein Hinweis, Herr Kollege Stock, mit 
dem ich mir gestatte, Ihnen nicht ganz recht zu 
geben. Sie erwähnten, Demokratie und Parlamen
tarismus seien in unseren Versammlungen in den 
Dreck gezogen worden. Ich kann mich erinnern, 

daß mir in den letzten Wochen, in denen ich eine 
ziemlich große Anzahl von Versammlungen abhielt, 
die sozia1demokriatischen Oppositionssprecher - in 
meinen Versammlungen waren Sie die Opposition 
- immer wieder bestätigt haben, daß ich nicht mit 
einem einzigen Wort und nicht mit einem einzigen 
Hinweis die Einrichtung der parlamentarischen 
Demokratie angegriffen oder gar in den Dreck ge
zogen hätte. Daß wir uns sonst in den Auffassun
gen meilenweit unterschieden, das ü:;t das gute 
Recht jedes einzelnen. 

Ich möchte Sie um eines bitten: Entscheiden Sie 
sich in dem Sinne, gegenwärtig, während der Lauf
zeit dii.es1es Parlaments, an der Geschäftsordnung 
nichts zu ändern! Denn Sie müssen sich klar sein, 
daß eine Änderung im gegenwärtigen Augenblick 
eine Diffamierung für jeden bedeutet, der in die~ 
sem Hause tätig ist. 

Und einen letzten Hinweis: Ich gehöre zu den
jenigen, die als Deutsche aus der Tschechoslowakei 
herübergekommen sind. Wir. Sudetendeutsche und 
besonders wir Sprachinsel-Deutsche - ich stamme 
aus Brünn - wissen, was es bedeutet, als Minder
heit diffamiert zu werden. Man kann die Minder
.heit auf 5 Prozent, man kann sie auf 10 Prozent 
festsetzen, man wird sie immer willkürlich bestim
men; bei uns in der Tsch.S.R. waren es sogar 
20 Prozent. Wissen Sie, was das praktisch zur Folge 
hatte? Das hatte nur zur Folge, daß sich das Ver-. 
.hältnis zwischen Mehrheit und Minderheit auf eine 
absolut unsachliche Ebene verlagert hat und daß 
es zu überflüssigen Härten und Kämpfen gekom
men ist, die man sonst bei Gott hätte vermeiden 
können. 

Wenn Sie die Dinge so anschauen, wie sie sind, 
werden Sie, glaube ich, bestätigen, was Kollege 
Bezold in sehr klarer Weise ausgeführt hat: daß 
gegenwärtig kein Anlaß besteht, an der Geschäfts
ordnung etwas zu ändern. Wenn Sie für künftig in 
diesem Punkt eine Änderung der Geschäftsordnung 
anstreben, wird es zweckmäßig sein, sie sine ira et 
studio in aller Ruhe zu überlegen und sie, wenn 
Sie sich dann für sie entschließen, .fqr den künf
tigen Landtag festzulegen, nicht aber für den 
gegenwärtigen Landtag. 

Präsident Dr. Hundhaminer: Wir kommen zur 
Abstimmung. Der Ausschuß für die Geschäftsord
nung hat vorgeschlagen, dem Antrag Stock, der auf 

. Beilage 2116 wiedergegeben ist, zuzustimmen. Wer 
dem Ausschußvorschlag die Zustimmung erteilt, 
wolle sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Das erste war die Mehrheit. Der 
Antrag ist angenommen. 

(Zurufe: Stimmenthaltungen!) 

Stimmenthaltungen? -

(Abg. Dr. Haas: Das ist aber doch zweifel
haft!) 

Bei 7 Stimmenthaltungen. " 

Ich rufe auf die Ziffer 12 i der Tagesordnung: 
Antrag des Abgeordneten Dr. Eberhard~ und Frak
tion betreffend Bindung der Staatsregierung an die 
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Beschlüsse des Landtags -zu Eingaben und Be
schwerden (Beilage 574). 

(Abg. Bezold: Es fehlt der Herr Minister-
präsident!) 

- Der Herr stellvertretende Ministerpräsident kann 
zu der Sache nicht Stellung nehmen. Dann stellen 
wir den Punkt solange zurück, bis der Herr Mini
sterpräsident anwesend ist. 

Ich rufe inzwischen auf Ziffer 12 k der Tages-
ordnung: 

Antrag der Abgeordneten Lallinger und Ge
nossen betreffend Vorlage eines Gesetzent
wurfs über die Regelung der bayerischen 
Staatsangehörigkeit (Beilage 2114). 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 2447) be
richtet der Herr· Abgeordnete Dr. Keller; ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Keller (BHE), Beri~hterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der Antrag findet sich 
auf Beilage 2114, die gedruckt vorliegt. Der Rechts
und Verfassungsausschuß hat sich in seiner 79. Sit
zung am 6. März mit diesem Antrag befaßt.· Be
richterstatter war meine Wenigkeit, Mitbericht
erstatter war der Herr Kollege Knott. 

Der 1VI i t b e r i c h t e r s t a t t e r nahm einlei
tend auf Artikel 6 Absatz 3 der bayerischen Ver
fassung Bezug und bemerkte, das hiernach erfor
derliche Gesetz über die Regelung der bayerischen 
Staatsangehörigkeit könne nach dem Grundgesetz 
dui;ch den Landesgesetzgeber ,erlassen werden, da 
die Staatsangehörigkeit in den Ländern gemäß Ar-" 
tik_el 74 Nr. 8 des Grundgesetzes zur konkurrie
renden Gesetzgebung gehöre. 

Als Vertreter der Staatsregierung erinnerte 
Ministerialdirigent Dr.Man g daran, daß in Aus
führung des Artikels 6 Absatz 3 der bayerischen 
Verfassung von der Staatsregierung bereits 19-:1:6 
ein entsprechender Gesetzentwurf der Verfassung
gebenden Landesversammlung vorgelegt und von 
dieser auch verabschiedet worden sei. Das Inkraft
treten dieses Gesetzes sei jedoch seinerzeit an der 
ablehnenden Stellungnahme der Militärregierung 
gescheitert. Nach Auffassung des Innenministeriums 
sei ein Gesetz über die bayerische Staatsangehörig
keit durchaus erwünscht. Die Gründe, die bisher 
_einer gesetzlichen Regelung im Wege standen, seien 
allerdings auch heute noch maßgebend; es handle 
sich dabei vor allem um die ungeklärten staats
rechtlichen Verhältnisse der Volksdeutschen. Seit 
längerer Zeit fänden im Bundeskabinett Verhand
lungen statt, um eine bundeseinheitliche Regelung 
herbeizuführen. Im Bundesministerium des Innern 
werde zur Zeit an einem entsprechenden Gesetz
entwurf über die Bereinigung der Staatsangehörig
keit gearbeitet. Durch diese Maßnahme sollten die 
staatsrechtlichen Verh'ältnisse der Volksdeutschen 
bundeseinheitlich geregelt werden. Nach Auffas-. 
sung .des Innenministeriums solle diese Regelung 
abgewartet werden, bevor man mit der Ausarbei-

tung eines bayerischen Staatsangehörigkeitsgeset
zes beginne. 

Der B er i c h t er s tat t e r erachtete die Schwie
rigkeiten gerade in bezug auf die Klärung der ver
mögensrechtlichen Ansprüche der Heimatvertrie
benen und in bezug auf den Eingliederungsprozeß 
gleichfalls· als -so groß, daß unter allen Umständen 
die bundesgesetzliche Regelung abgewartet werden 
müsse. Nach dem Grundgesetz sei nicht nur die 
Staatsangehörigkeit im Bund nach Artikel 73 Nr. 2 
des Grundgesetzes der ausschließlicheri Zuständig
keit des Bundes, sondern auch die Staatsangeh.örig
keit in den Ländern nach Artikel 74 Nr. 8 des 
Grundgesetzes der konkurrierenden Gesetzgebung 
zugerechnet worden, so daß die Regelung auch die
ser Frage durch den Bund durchaus im Rahmen 
des Möglichen liege. Nach seiner Ansicht liege hier 
ein Fall vor, in dem die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der 
Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das Ge
biet eines Landes hinaus einen der Gründe bilde, 
die dazu führen können, daß der Bund das Gesetz
gebungsrecht an sich ziehe; denn die Eingliederung 
einer so großen Masse Vertriebener sollte zweck
mäßigerweise nach Grundsätzen geregelt werden, 
die für das ganze Gebiet, 'auf das die Vertriebenen 
verteilt seien - und das sei nun einmal das ganze 
Bundesgebiet -, einheitlich gestaltet werden. 

Der Herr Kollege Dr.Fischer sah bei der vor
sichtigen Formulierung des Antrags keinen Anlaß, 
der in Artikel 6 Absatz 3 der bayerischen Verfas
sung niedergelegten Forderung nach Erlaß eines 
Staatsangehörigkeitsgesetzes nicht zu entsprechen. 

Der Mitberichte r statte r betonte darauf 
in der Debatte, daß es sich bei Artikel 6 Absatz 3 
der bayerischen Verfassung um eine verbindliche 
Vorschrift handle. Die An'hahme des Antrags lasse 
es durchaus zu, daß die bundesgesetzliche Regelung 
vorausgehe und vor Inangriffnahm~ der entspre
chenden Arbeiten in Bayern abgewartet werde. 

Der B ·e r i c !h t er s t a t t er verwdces nochmals 
auf die Bestimmungen des Grundgesetzes, die ge
raume Zeit nach der bayerischen Verfassung in 

· Kraft getreten seien und dem Bund bestimmte Be
. fugnisse auf dem Gebiet der konkurrierenden Ge
setzgebung übertragen hätten. Im vorliegenden 
Fall sollte seines Erachtens aus 'guten Gründen die 
bundesgesetzliche Regelung abgewartet werden. 

Seitens der Staatsregierung teilte Herr Ministe
rialdirigent Dr. M a n g nochmals ergänzend mit, 
der Bund werde zunächst die Bundesangehörigkeit 
einheitlich regeln, und zwar gerade mit Rücksicht 
auf die bezüglich der Voiksdeutsch~n aufgetretenen 
rechtlichen Schwierigkeiten. Auch die Staatsregie
rung wolle diese Regelung abwarten, die sie mit 
allem Nachdruck betreibe; denn der praktische 
Vollzug zeige täglich, vor welch unübersehbaren 
Schwierigkeiten man auf diesem Gebiet zum Teil 
stehe. Wenn das Grundgesetz auch für Fragen der 
Landesstaatsangehörigkeit die konkurrierende Ge
setzgebung vorsehe, so schließe das nicht aus, daß 
das Land nach Erlaß der bundesrechtlichen Vor
schriften über die Bundesstaatsangehörigkeit ein 
Gesetz über die bayerische Staatsangehörigkeit be-

3 
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schließe, solange nicht der Bund von seiner kon
kurrierenden Zuständigkeit Gebrauch gemacht 
habe. Die Staatsregierung hi1J,be also keinerlei 
Gründe, dem zur· Beschlußfassung vorliegenden 
Antrag entgegenzutreten. 

Der Kollege B a u e r Hannsheinz von der SPD 
rechtfertigte die Notwendigkeit der geforderten 

. Regelung durch den Hinweis auf Schwierigkeiten, 
die wegen der Frage der Staatsangehörigkeit be
züglich des Wahlrechts vielfach entstanden sind. 
Nach den Erfahrungen der Praxis sei auch nicht 
abzusehen, wann endlich einmal eine Bundes
regelung erfolge. 

Der Antragsteller L a 11 in g er räumte ein, daß 
wegen ·des ungeklärten Problem der Volksdeut
schen die Vor.arbeit des Bundes abgewartet werden 
müsse. Ein bayerisches Gesetz über die Staatsange
hörigkeit sei aber für die Verwaltung, vor allem 
für die Polizei, unbedingt notwendig. Es müsse die 
Möglichkeit geschaffen werden, unliebsame Per
sönlichkeiten, die eine starke Belastung der Ge
meinde darstellen, auf dem Verwaltungsweg abzu
schieben. Der Antrag sei keineswegs gegen die 
Heimatvertriebenen gerichtet. 

Der B e r fc h t er s t a t t er beharrte darauf, 
daß vor Ausarbeitung eines bayerischen Staats
angehörigkeitsgesetzes der Erlaß efnes Bundes
gesetzes als Präjudiz für viele Fragen, die sonst 
in der technischen Durchführung zu großen ·Schwie
rigkeiten führen würden, abge.wartet werden sollte. 

Daraufhin hat sich der Mitberichte r s tat
t er, auch im Namen der Antragsteller, damit ein
verstanden erklärt, daß die Staatsregierting ab
warte, bis der Bund die Materie vor allem bezüg
lich der Frage der Volksdeutschen vorbearbeitet 
habe. Die Staatsregierung solle allerdings darauf 
drängen, daß diese Voraussetzungen möglichst bald 
geschaffen werden. _ 

Der B e r ich t erst a t t e r hat sich dann mit 
der ausdrücklichen Maßgabe, daß diese Vorarbeiten 
des Bundes abgewartet werden müssen, für den 
Antrag ausgesprochen, der daraufhin einstimmig 
angenommen wurde. 

Ich darf diese Beschlußfassung des Ausschusses 
der Abstimmung des Hohen Hauses empfehlen. 

P:r~isident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist nie
mand gemeldet. Wir kommen zur Abstimmung. 
Der Antrag liegt Ihnen vor auf Beilage 2114. Der 
Ausschuß hat Zustimmung empfohlen; Wer im 
Sinne des Ausschußantrags beschließen will, möge 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um di~ Gegen
probe. - Gegen- vier Stimmen. -:-- Stimmenthal
tungen? - Bei einer Stimmenthaltung ist der Aus
schußvorschlag _angenommen. 

Ich rufe auf Ziffer 121 der Tagesordnung: 
Antrag des Abgeordneten Hau:Efe betreffend 
Vorlage eines· Gesetzentwurfs zur Regelung 
der Anerkennung von juristischen Personen 
als Verfolgte (Beilage 2333). 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeord
neten von Knoeringen, d~s Wort. 

von Knoeringen (SPD), Berichterstatter: Meine 
Damen und Her.ren! Es handelt sich um einen An
tr.ag, der vom Rechts- und Verfassungsausschuß 
einstimmig angenommen worden ist. Es erübrigt 
sich also eine ins Detail gehende B.erichterstattung. 

Der Antrag Hauffe, eingereicht am 14. Februar, 
hat folgenden Wortlaut: 

Die Staatsregierung wird ersucht, einen Ge
setzentwurf vorzulegen, der die Stellung der 
juristischen Personen, nichteingetragener Ver
eine und Gesellschaften des bürgerlichen 
Rechts analog dem Gesetz über die Anerken
nung als Verfolgte regelt. 

In der Aiussprache haben sich alle Redner für die 
Annahme dieses Antrags ausgesprochen. Der Aus
schuß hat den Antrag einstimmig angenommen. Ich 
bitte das Hohe Haus, sich diesem :(3eschluß anzu
schließen. 

Präsident Dr. Hundhamme1·: Eline Wortmeldung 
Hegt mir nicht vor. Wer dnn Sinne des vom Herrn 
Berichterstatter wiedergegebenen Ausschußvor
schlags beschließen will, möge sich vom Platz er
heben. - Ich bitte um d~e Gegenprobe. - Gegen 
drei Stimmen. - Stimmenthaltungen? - M:it zwei 
Stimmenthaltungen ist im Sinne des Ausschußvor
schlages beschlossen. 

Ich rufe auf die Ziffer 12 m der Tagesordnung: 

Anfrag der Abgeordneten Dr. Korff und Euerl 
betreffend Sondergenehmigung zur Auslosung 
einer Tombola zugunsten des Wiederaufbaus 
historischer Gebäude in Nürnberg (Beilage 
2019). 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Dr. Zdra
•lek, das W cirt. 

Dr. -Zdralek (SPD), BeriChterstat_ter: Sehr ver
ehrter Herr Präsident, Hohes iHaus! Die Herren 
A.!bgeodneten Dr. Korff und Euerl haben folgenden 
Antrag auf Beilage 2019 gestellt: 

Die Staatsregierung wird 1beauftragt, der 
Stadt Nürnberg angesichts ihres hohen Zer
störungsgr.ades außerhalb der Landesquote 
eine Sondergene<hmigung zu erteilen ztir Aus
losung einer Tombola mit Sachwerten in Höhe 
von 500 000 DM .zugunsten des Wiederaufbaues 
historischer Gebäude. 

Dieser Antrag wurde 1n der 79. Sitzung des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen am 
6. März 1952 behandelt. 

Der B e g i e r u n g s v er t r e t e r 1:führte zu- , 
nächst aus, daß das Land Bayern ibe~ der Quoten
verteilung an einen Staatsvertrag gebunden sei, 
der zwischen den Ländern Hessen, Württemberg:.. 
Baden und Bayern über die Süddeutsche Klassen
lotterie abgeschlossen wurde. In den Ländern, in 
denen -Losbrieflotterien herausgege·ben werden -
und das sei in Bayern der Fall -, ermäßige sich 
·der Kopföetrag von 60 Dpf. um drie Hälfte, also 
auf 30' Dpf. pro Kopf der Bevölkerung. Darnach 

· stehe Bayern für nichtstaatldche Lotterie- und Aus
spielungs-qnternehmen eine Gesamtspielsumme von 
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ungefähr 3,28 Millionen D-Mark im Jahr zur Ver-· 
fügung. In erster Linie würden daraus mildtätige 
und gemeinnützige E!i.nrichtungen •berücksichtigt, 
und infolgedessen sei das Kontingent für weitere 
Einrichtungen sehr schmal. 

Es stellte sich dann heraus, daß der Herr Staats
minister des Inne;rn der Stadt Nürnberg bereits 
eine Zusage ii.n Höhe von 100 000 DM gemacht hatte 
und daß er beabsichtigte, diese Zusage auf 400 000 
DM zu erhöhen. ' 

2iu dem Antrag sprach in der Diskussion zu
nächst der Vorsitzende des Ausschusses, der Herr 
A!bgeordnete S t o c k , der eine großzügige Hand
habung der Angelegenheit befürwortete. 

Ebenso trat der Herr Abgeordnete Bez o 1 d 
warm für den Antrag ein. Er wies darauf hin, 
Nürnberg sei eine der sehenswertesten Städte 
Deutschlands, ·ed.n Schmuckkasten der Gotik und 
Renaissance gewesen, dort haibe das geistige Kapi
tal Deutschlands seine Verkörperung gefunden. Im 
Hinblick auf die ungeheuren Schäden, die die Stadt 
Nürnberg in ihren kulturellen, künstlerischen 1Jnd 
hd.storischen Werten erlitten habe, sollte dem An
trag stattgegeben werden. 

Weiterhin hat sich verständlicherweise für den 
Antrag eingesetzt der Nürnberger Abgeordnete 
Dons berge r. 

Der V e r t r ·e t e r d e r S t a a t s r e g i e r u n g 
glatiibte daraufhin etwas •bremsen zu müssen, indem 
er darauf hinwies, daß man doch die Exekutive 
nö.cht zu stark einschränken sollte. Auch der Herr 
A!bgeorclnete Z i 11 i b i 11 er hatte schwere Beden
ken, einen Eingriff .in die Ex;ekutive vorzunehmen, 
und der Herr Abgeordnete W e i s h ä u p 1 · schloß 
sich diesen Beden.ken an. Di:e Herren Abgeordneten 
K n o t t und J u n k e· r sprachen .sich gegen eine 
Bevorzugung einer einzelnen Stadt aus, und der 
Herr hbgeordnete v o n P r i t t w i t z u n d G a f -
f r o n meinte ebenfalls, daß die Bewilligung einer 
Etinzelsumme zugunsten einer :Stadt nicht möglich 
sei, wenn man nicht die Verteilung der Global
summe im ganzen Land kennt. Es handle sich nach 
seiner Auffassung um ed.ne reine Frage der Zweck
mäßigkeit, deren Entscheidung in den Händen der 
Exekutd.ve ·bleiben müsse. 

Demgegenüber hielt der Herr Abgeordnete Be -
z o 1 d an seinem Standpunkt fest. 

Der Vorsitzende empfahl, den Antrag dahin 
abzuändern, daß eine „Sondergenehmigung 1in. Höhe 
bis z u 500 000 DM" gefordert werden soll. 

Der Herr A!bgeordnete D o n s b ·e r g e r hielt es 
für notwendig, die Regierung durch die Fassung:. 
„eine Sondergenehmigung über 400 000 DM bis zu 
500 000 DM" stärker zu binden. 

Der Herr A!bgeordnete Weis h ä u p.11 erachtete 
die Am{ahme des Antrags ii1 der vom Vorsitzenden 
empfohlenen Fassung für überflüssig,_ nachdem auf 
Grund der Erklärung des Regierungsvertreters be
reits 400 000 DM genehmigt wurden. 

Der M 1 t b er ich t erstatte T schlug dann 
folgende Fassung· vor: 

Die Staatsregierung wird beauftragt, der 
Stadt Nürnberg angesichts ihres hohen Zerstö
rungsgrades zur Auslosung einer Tombola mit 
Sachwerten eiine Sondergenehmigung in Höhe 
bis zu 500 000 DM zugunsten des Wiederauf
baus historischer Gebäude zu erteilen. 

Demgegenüber bestand der Herr Abgeordnete B e
z o 1 d .auf der ursprünglichen Formulierung der 
Antragsteller, während der B er i c ;h t erst a t -
t e r folgende Fassung empfahl: 

Der Staatsregierung wird empfohlen, die der 
Stadt Nürnberg angesichts ihres hohen Zer
störungsgrades zugesagte Genehmigung zur 
Auslosung einer Tombola mit Sachwerten zu
gunsten des W>iederaufbaus historisch·er Ge
bäude in Höhe von 400 000 DM auf 500 000 DM 
zu erhöhen. 

In der darauffolgenden Abstimmung wurde der 
Antrag Bezold gegen drei Stimmen abgelehnt. Der 
Abänderungsantrag ·des Mitberichterstatters und 
des Vorsitzenden wurde mit 12 zu 12 Stimmen ab
gelehnt. Der Abänderungsantrag des Berichterstat
ters wurde mit 15 zu 10 Stimmen bei einer Stimm
enthaltung angenommen. 

Ich bitte, dem Ausschußantrag be.izutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Staats
minister des Innern hat sich zum Wort gemeldet; 
ich erteii.le ihm das Wort. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
. Herren! Ich haibe mit dem damaligen ·ersten Bür
germeister der Stadt Nürnberg das Aibkommen ge
troffen, 400 000 DM zu genehmigen. Der Betrag 
war ursprünglich auf 220 000 DM festgesetzt. Ich 
·bitte, es bei diesem Abkommen zu belassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Dd.e Aussprache ist 
geschlossen, wir kommen zur Abstimmung. Der 
Herr Staatsminister des Innern hat gebeten, es bei 
der bereits getroffenen Regelung zu belassen:, dem 
Antrag also nicht zuzustimmen. Wir werden aber 
in der üblichen Form ·über den Ausschußantrag aib
stimmen. Wer dem Ausschußvorschlag auf Erhö
hung der Sumi;ne auf 500 000 DM zustimmt, möge 
sich vom Platz erheben. - Ich ibitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Ausschuß
antrag ist nicht angenommen. Es ist also in 'dem 
Sinne ·beschlossen, wie der Herr Staatsminister des 
Innern vorgeschlagen hat. 

Ich rufe nunmehr auf Ziffer 12 n der Tagesord-
nung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Becher, Dr. Wüll
ner und Fraktion betreffend Gesetzentwurf 
zum Schutz der Ehre des deutschen Soldaten 
und aller Personen, die im ersten oder zweiten 
Weltkrieg Kriegsdtenst leisteten (Beilage 1736). 

Den Bericht über die Verhandlungen des Rechts
und Verfassungsausschusses '(Beilage 2450) gibt 
Herr Abgeordneter Dr. Keller; .ich erteile ihm das 
Wort. 
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Dr. Kelle1· (BHE), Berichterstatter: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Der Beschlußfassung 
liegt ein Antrag der Kollegen Dr. Becher, Dr. Wüll

. ner und Fraktion zugrunde, der Ihnen in Bei
. lage 1736 vorliegt. Er wurde in der 79. Sitzung des 
Rechts- und Verfassungsausschusses am 6. März 
1952 behandelt. Berichterstatter war ich selbst, Mit
berichterstatter Herr Kollege Dr. von Prittwitz 
und Gaffron. 

Der B e r i c h t e r s t a tt e r kam bei sachlicher 
Beurteilung und unter Außerachtlassung der dem 
Antrag zweifellos innewohnenden politischen 
Nebentendenzen zu dem Ergebnis, daß dem Antrag 
wegen mangelnder Zuständigkeit des Landesgesetz
gebers aus rein formalen Gründen nicht stattge
geben werden könne. Das Bestreben, diejenigen in 
ihrer Ehre zu schützen; die in dem guten Glauben, 
ihr Vaterland vor äußeren Einwirkungen zu ver
teidigen, im Felde ihre~ Mann gestanden hätten, 
sei sehr verständlich und gerechtfertigt. Der An
trag gehe aber nicht den richtigen Weg. Er be• 
zwecke die Verschärfung eines Beleidigungstatbe
standes, der bereits im geltenden Strafrecht durch 
den Paragraphen 185 und folgende des Strafgesetz
buchs eingehend geregelt sei. Das Strafrecht sei 
nach Artikel 74 Nr. 1 des Grundgesetzes Teil der 
konkurrierenden Gesetzgebung. Dieses Rechtsgebiet 
sei, da der Bund bereits mehrfach seine Zuständig
keit wahrgenommen habe, dem Eingriff des Lan
desgesetzgebers nunmehr entzogen. In den be
stehenden Strafrechtsbestimmungen sei übrigens 
seines Erachtens ein. genügender Schutz gegen 
jeden ungerechtfertigten Angriff auf die Ehre des 
genannten Personenkreises gegeben. 

Der Herr Mitberichterstatter, Kollege Dr. von 
Pr i t t w i t z u n d G a ff' r o n , lehnte für seine 
Person auch die politischen Hintergründe des An
trags ab. In· formeller Hinsicht stehe dem Gesetz
entwurf auch Artikel 118 der bayerischen Verfas
sung entgegen. Die Ehre jedes einzelnen Staats
bürge,rs sei gleichviel wert und müsse in gleicher 
Weise geschützt werden. Die Zuständigkeit des 
Landesgesetzgebers schien ihm ebenfalls nicht ge
geben zu sein. 

Staatsanwalt Dr. M a i e r vom Justizministerium 
sah in dem Gesetzentwurf eine Erweiterung des 
im Strafgesetzbuch bereits enthaltenen Tatbestands 
der Beleidigung, nämlich die Herausstellung einer 
besonderen Personengruppe. § 185 StGB biete einen 
ausreichenden Schutz, Der Grundsatz der Gleich
heit vor dem Gesetz müsse auch in diesem Fall 
gewahrt werden. Der Gesetzentwurf enthalte eine 
derart gefährliche V·erklaus:uUerung, d!aß es unter 
Umständen zu Urteilen rein politischen Charakters 
kommen könne. Die Gesetzgebung auf dem Gebiet 
des Strafrechts sei ausschließlich Angelegenheit des 
Bundes. 

Abgeordneter Dr. Becher, der Antragsteller, 
trug zur Begründung vor, daß der Antrag keinen 
politischen Hintergrund habe. Der Gesetzentwurf 
solle eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in ihrem , 
Ansehen und ihrer Ehre schützen, was deshalb not
wendig sei, weil die Soldaten des ersten und zwei
ten Weltkriegs seit 1945 in ganz bestimmter und 
besonderer Art und Weise, sei es bewußt oder un-

bewußt, verunglimpft und angegriffen wurden. Es 
müsse ein Riegel vorgeschoben werden, um ganz 
offensichtlichen Beleidigungen entgegentreten· zu 
können, die noch vor einigen Wochen geschrieben 
werden konnten, so etwa, daß 10 Prozent aller 
deutschen Soldaten nicht geraubt, gemordet oder 
gestohlen hätten. Es sei eine Pflicht des Staates, 
dafür zu sorgen, daß diejenigen, die in den beiden 
Weltkriegen nur ihre Pflicht taten, wegen ihres 
Einsatzes nicht gekränkt werden. 

Auf Vorschlag beider Berichterstatter, 
die noch einmal die Unzuständigkeit des Bayeri
schen Landtags betonten und als Grund für ihr 
Votum anführten, hat der Ausschuß für Rechts
und Verfassungsfragen gegen eine Stimme be
schlossen, den Antrag a:bzulehnen. Ich darf das 
Hohe Haus bitten, dem Beschluß des Ausschusses 
beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als Redner ist ge
meldet der Herr Abgeordnete Dr. Becher. Ich er
teile ihm das Wort. 

Dr. Becher (fraktionslos):· Herr Präsident, meine 
Damen und Herren! Der zur Beratung stehende 
Gesetzesvorschlag bezwegt keineswegs, wie mir un
terstellt wurde, einer bestimmten Bevölkerungs
gruppe eine besondere Ehre oder ein besonderes 
Ansehen zuzusprechen. Ich bin durchaus der Mei
nung jener, die da sagen; jeder Staatsbürger habe 

• die gleiche Ehre und das gleiche Ansehen. Aber ich 
bin auch der Meinung, daß die Gruppe der Sol
daten und derer, die im ersten und im zweiten 
Weltkrieg so oder so unter Einsatzihres Lebens ge
kämpft haben, seit 1945 bis jetzt bewußt, ja sogar 
zielbewußt besonders beschmutzt und bekämpft 
worden ist und wird. Ich glaube, es ist daher 
Pflicht des Staates, gegen diese Methode einzu
schreiten. Ich könnte Hunderte von Beispielen brin
gen, die meine Behauptung belegen. Sie führen von 
jenen schönen und berühmten Gedichten, in denen 
der deutsche Soldat als Räuber und Plünderer dar
gestellt wurde, zu den kühnen Leitartikeln, die 
heute noch 'in Münchner und anderen Zeitungen 
erscheinen können und in denen ohne Beweis
unterlage etwa behauptet wird, die deutschen Sol
daten hätten im Frankreichfeldzug gefangene Ma
rokkaner vor ihre Panzer gebunden und seien da
mit auf da~ französische Heer losgefahren. Es kann 
heute geschehen, daß sogenannte deutsche Jour
nalisten eine besondere Ehre darin erblicken, wenn · 
sie ganze Artikelserien etwa darüber veröffent
lichen, wie sie im zweiten Weltkrieg als Propagan
disten auf der Seite des Gegners gegen das deut
sche Afrikakorps gearbeitet haben. Diese und viele 
andere Beispiele beweisen, wie notwendig es ist, 
gegen diese Methode der Verunglimpfung anzu
gehen. Es ist besonders merkwürdig, daß man heute 
wieder an die deutsche Jugenc;t herantritt und sie 
auffordert, Seite an Seite mit den freien Völkern 
für die freie Welt zu kämpfen, es aber immer noch 
zuläßt; daß allüberall :der deutsche Soldat, der 

· gekämpft hat und wieder kämpfen soll, beschmutzt 
wird. Deshalb kann ich mich auch nicht der Mei
nung des Herrn Referenten Dr. Keller anschließen, 
der behauptet, die Regelung dieser Angelegenheit 
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falle nicht in die Kompetenz des Bayerischen Land
tags. Ich glaube, wir haben im _Bayerischen Land
tag auch schon andere Ge$etze beschlossen, die in 
die Befugnisse des Bundes hineinreichen urid sich 
sogar mit der strafgesetzlichen Zuständigkeit des 
Bundes überkreuzen. Wenn der Landtag nun der 
Überzeugung war, daß die Grundlage unseres Ge
meinschaftslebens etwa· durch das Absingen be
stimmter Lieder gefährdet werden kann, so bin ich 
der ebenso klaren Überzeugung, daß die Grund
lage unseres Gemeinwesens geschädigt und gefähr
det wird, wenn wir es zulassen, daß diejenigen be
schniutzt und beschimpft werden, die für dieses 
Gemeinwesen gekämpft haben und morgen viel
leicht wieder kämpfen sollen. 

Daher bin ich der Überzeugung, daß dem Ge
setzesvorschlag, den die Deutsche Gemeinschaft 
eingebracht hat, die Zustimmung erteilt werden 
könnte. Sollten Sie damit nicht einverstanden, son
dern der Meinung sein, daß der Landtag nicht zu
ständig ist, so stelle ich hiermit den Antrag: 

Der Landtag möge beschließen! 

Die Staatsregierung wird ersucht, bei den 
zuständigen Stellen des Bundes dahin zu wir
ken, daß ein Gesetz zum Schutz der Ehre und 
des Ansehens der deutschen Soldaten in Vor
lage gebracht wird. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist ge
meldet der Herr Abgeordnete Dr. Haas. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! Über 
diesen Antrag brauchen wir uns wohl schon um 
deswillen nicht weiter zu unterhalten; weil er be
stimmt nicht in die Zuständigkeit dieses parlamen
tarischen Gremiums fällt. 

(Abg. Dr. Keller: Der Abänderungsantrag!) 

- Auch der Abänderungsantrag ist einer der üb
lichen Weihnachtsmänner-Anträge, die besser un
mittelbar nach Bonn gerichtet werden. Im übrigen 
bietet das Strafgesetzbuch in seinem § 187 bereits 
eine Handhabe. Denn in diesem· Paragraphen ist 
die Verleumdung Verstorbener, zu denen auch un
sere Soldaten gehören, unter Strafe gestellt. Aber 
ich muß den Sprecher der Deutschen Gemeinschaft, 
wenn er sich für die zweifellos vorhandene Ehre 
des· deutschen Soldaten einsetzt, d~r in zwei Welt
kriegen tapfer gekämpft hat, doch bitten, er möge 
ein wenig auch an die demokratische Staatsform 
der Weimarer Zeit ·denken. Ich glaube, daß die. 
Herren der Deutschen Gemeinschaft daran etwas 
zu wenig denken. Es liegt mir ein Flugblatt vor, 
das von der Deutschen Gemeinschaft bei der Stadt
ratswahl in Schwabach verteilt worden ist. Auf 
diesem Flugblatt lese ich unter anderem: 

„Deutscher, hast Du vergessen, was seit 1945 ge
schah? Auf dem Gepäck:wagen der Siegermächte 
kamen die W'eimarer Gestalten zurück und began
nen als Befehlsempfänger der Siegermächte zu 
regieren. Sie denunzierten, entmilitarisierten, ent-

nazifizierten, demontierten, kassierten und restau
rierten die Weimarer Ruine." 

(Pfui! und andere erregte Zurufe) 
Wenn man an die Ehre Verstorbener und Gefalle
ner denkt, dann soll man auch .an die Ehre derjeni
gen Männer denken, die bis 1933 mit allen ihren 
Kräften gegen das damals aufkommende Unheil 
gekämpft haben. 

(Stürmischer Beifall) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist ge
meldet der Abgeordnete Haußleiter. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Herr Dr. Raas hat uns aufgefor
dert, an diejenigen zu denken, die Opfer für den 
demokratischen Staat gebracht haben. Ich kann 
feststellen, daß meine Fraktion für das Gesetz der 
politisch Verfolgten gestimmt hat. 

Nun darf ich aber ·eiil!s geltend machen: Der deut
sche Soldat ist nach diesem Kriege ohne Zweifel in 
einer ganz bestimmten Art und Weise angegriffen 
und diffamiert worden. Wir kennen die Gedichte 
·alle. Wir haben sie gelesen. 

(Abg. Bezold: Ich lese prinzipiell keine . 
Gedichte!) 

Ich kenne das Gedicht, das im offiziellen· Organ der 
SPD erschienen ist: 

(Zuruf von der SPD: Das mußte kommen!) 
Sie haben geraubt und gestohlen, 
Sie zogen plündernd durchs Land. 

(Erregte Zurufe von der SP'.D) 
Nun möchte ich folgendes vorschlagen: - -

{Z~ruf des Abgeordneten Kiene) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich bitte, sich etwas 
·mehr zu mäßigen. 

Haußleiter (frakbionslos): Nun darf ich folgendes 
vorschlagen: Hier ist eine ganz bestimmte Gruppe 
ohne Zweifel ebenfalls- ·kollektiv angegriffen wor
den. Wie Sie bestimmte politisch tätige Gruppen 
unter Sonderschutz stellen, sollten Sie auch Grup
pen unter Sonderschutz stellen, die in besonderer 
Weise angegriffen worden s!ind und in besonderer 
Weise ihrem Volk gedient ha1ben. Das ist eine ganz 
einfache Forderung. 

(&bg. Kiene: Die So1daten müssen dafür 
herhalten!) 

So wie wir dem Gesetz zugestimmt ha!ben, das Sie 
vorgelegt haben, bitte ich Sie, auch unserem An
trag zuzustimmen. Das Unrecht wieder gutzu
machen, das htl:er ohne Zweifel nach dem Kriege 
geschehen ist, sollte unser gemeinsames Bemühen 
sein.· Das hat meiner Ansicht nach gar nichts mit 
parteipolitischen Interessen zu tun. Stimmen Sie 
also für den Antrag, der die Staatsregierung auf
fordert, dem Bundesrat ein Gesetz vorzulegen, das 
diese Probleme in einer Weise regelt, durch die die 
Wunden geheilt werden, die nach dem Kriege ge
schlagen wurden! Das ist meiner Ansicht nach im 
Sinne einer echfen inneren Versöhnung notwendig,. 
und dem kann das ganze Haus zustimmen. 
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Präsident Dr. Hundhammer: Als nächster Redner 
ist Herr hbgeovdneter Haas gemeldet; ich erteile 
ihm das Wort. 

Haas '(SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
.Herren! Ich kann nicht reGht verstehen, warum 
gerade Herr H au ß 1 e i t e r sich als einer der Män
ner aufspielt, die besonders tapfer gekämpft haben. 
Ich kenne die Tätigkeit des Herrn Kollegen Hauß
leiter während des Krieges sehr gut. Während an
dere draußen gekämpft haben, ist er monatelang 
zu .Hause gesessen und hat die Geschichte seiner 
Division geschrieben. 

(Abg. Kiene: So sciiiau'n sie aus!) 

lierr Haußleiter hat sich gegen ein Gedicht im 
„Neuen Vorwärts" gewendet. Ich habe dieses Ge
dicht wiederholt g-elesen. Gewiß, es steht drin, daß 
g,estohlen wurde. Ich war drei Jahre im Gefängnis 
und KZ, bin nachher auch noch Soldat gewesen 
und harbe es immerhin bis zum Hauptfeldwebel 
gebracht; 

. '(Abg. Dr. Baumgartner: Dann sind wir ja 
Kollegen!) 

nicht deswegen, weil .ich ein so guter Kämpfer für 
das Nazireich war, .sondern weil es auch anstän
dige Offiziere gab, die verhindern wollten, daß Na
tionalsozialisten in eine derartige Position einge
setzt wurden. Ich glaube, wenn Herr Hiaußleiter 
-den Rückzug mitgemacht hätte, wäre er manchmal 
froh gewesen, wenn er Gelegenheit gehabt hätte, 
zu stehlen, damit er nicht verhungert wäre. 

Ich möchte noch etwas erzählen, was sich gegen 
eine anclere Kategorie von Soldaten richtet. Als 
wir auf dem ,Rückzug in Cilli entwaffnet wurden 
und unseren Pkw abgeben mußten, sagte unser 
Bataillonskommandeur weinend: „Nun verliere ich 
ein Vermögen." Ich habe in meinem Tornister 
kein Vermögen gehabt. Von seiriem Sold hat sich 
niemand ein Vermögen -erarbeiten können, sondern 
er konnte es sich nur durch gUte Beziehungen und 
andere Möglichkeiten aneignen. Dieses Gedicht 
richtet sich nicht gegen den anständigen deutschen 
Soldaten, der für ;seiD. Volk gekämpft hat, sondern 
gegen die Auswüchse, die von manchen Leuten be
gangen wurden, die Gelegenheit dazu hatten. Re
gen Sie sich de.shafü nicht so .sehr darüber auf! In 
der Demokratie hat man wohl das Recht, auch 
diese Leute ZU rbrandmarken. 

(Bei:ßall bei der SPD) 
'1 

Präsident Dr; Hundhammer: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Soenning; .ich erteile ihm das 
Wort. 

Dr. Soenning (FDP): Meine sehr V'erehrten Da
men und Herren, Hohes Haus! In diesem Zusam
menhang fühle ich mich doch v-erpflichtet, auf 
einiges hinzuweisen. Die · Deutsche Gemeinschaft 
hat beim Wahlkampf in Memmingen ,ein Plakat 
folgenden Inhalts angeschlagen: „Weg mit allen 
1946ern!''. Ferner kann ich nachweisen, daß ein 
Vertreter -der Deutschen Gemeinscl:iaft il~ Memmin
gen an Hand einer Liste aller ehemaligen National-

sozialisten, die durch die Spruchkammer gegangen 
sind, aufgesucht und mit dem Schlagwort „Wir ge
hören zusammen, wir waren zusammen im Lager, 
ihr müßt uns unterstützen!" Propaganda gemacht 
hat. 

Wir sind uns alle ·darüber im klaren, daß nach 
1946 viele Ding-e passiert si;nd, die auch wir ver- _ 
urteilen. Aber es ist eine Gemeinheit, die Männer 
zu verunglimpfen, die sich damals in Verantwor:
tung um ihr Volk eingesetzt und wichtige Auf
gaben erledigt haben, Leute, die heute gern ver
urteilt werden. Aber sie mußten damals ihren 
Rücken hinhalten. Ich finde es außerovdentlich be
dauerlich, daß Leute, die 1946 und 1947, wie ich 
das in Memmingen miterlebt habe, noch beim 
Spruchkammervorsitzenden antichambrierten, sich 
heute aufspielen, um mit gemeinem Stimmenfang 
die Menschen anzusprechen, die vielleicht über ein 
Spruchkammerurteil usw. verschnupft worden sind. 
Ich möchte diesen Herren das Recht absprechen, 
heute damit auf_ Stimmenfang .zu g,ehen. Das 
könnten höchstens diej,enigen tun, die damals, 
1946 schon, in klarer Erkenntnis auf Gefahren 
hingewiesen haben. Ich glaube, ich kann für 
mich das Recht in Anspruch nehmen, zu sagen, 
daß ich mich ab 1946 nicht aus Stimmenfängerei, 
sondern in der Erkenntnis der Gefahr gegen den 
Wahnsinn der politischen rSäuberung aufgelehnt 
habe, nicht um Vel'brecher in Schutz zu nehmen, 
sondern weil ich glaubte, man kann diejenigen, die 
guten C1'laubens mitmarschiert sind, heute nicht als 
Menschen zwelter Klasse hinstellen. hber ich sehe 
- das harbe ich in Memmingen miterlebt - eine 
große Gefahr, auf die ich hinzuweisen hail;>e. Ich 
glaube, wir machen die Demokratie wirklich 
lebensunfähig, wenn wir Leute verurteilen, die 
sich seinerzeit in ernster Verantwortung ihrem 
Volk g,egenüber eingesetzt haben. Ich fühle mich 
v-erpfü.ch tet, das zu sagen. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Zur G_eschäfts
ordnung!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Geschäftsord
nung der Herr Abgeordnete Dr. Baumgartner! 

Dr. Baumgartner '(BP): Meine Damen und Her
ren! Ich beantrage, diese vormilitärischen Übungen 
einzustellen, und damit ,S-chluß der Rednerliste. 

(Heiterkeit - Sehr ·gut!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich frage, ob dieser 
Vio~schlag des Herrn Abgeordneten Dr. Baumgart..: 
ner gehilligt wird. Wer ·damit einv·erstanden ist~ 

_ wolle sich vom Platz erheben. - Es ist so ibeschlos
sen. 

Zum Wort ist nur noch ein Redner gemeldet: 
der Herr hbgeordnete Dr. Fischer. Ich erteile füm 
das Wort. 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich hätte mitji nicht zum Wort gemel
det; wenn ich nicht eine gewisse Ahnung hätte, daß 
man später dem Bayerischen Landtag, der· vermut
li.ch den vorliegenden Antrag der Deutschen Ge
meinschaft ablehnen wird, von seiten bestimmter 
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Herrschaften den Vorwurf machen möchte, wir hät
ten für die Ehre des deutschen Soldaten nichts üb
rig gehabt. Ich habe mich darüber gewundert, daß 
der Herr Kollege Hau ß 1 e i t er auf die Vergan
genheit abgestellt. und erklärt hat, es handle sich 
darum, nachträglich Leuten entgegenzutreten, die 
in der .Vergangenheit - gewiß manchmal in sehr 
unverschämter Weise - den deutschen Soldaten in 
Bausch und Bogen verurteilt haben. Dabei scheint 
Herr Haußleiter zu übersehen, daß Entgleisungen 
tmd Ungerechtigkeiten nicht allein gegenüber dem 
deutschen Soldaten vorgekommen, sondern daß sie 
nach 1945 und gerade in neuerer Zeit bei manchen 
Leuten offenbar überhaupt üblich sind. Ich erinnere 
daran, wie man die Widerstandskämpfer vom 20. 
Juli 1944 erst kürzlich behandelt. hat. 

(Sehr gut!) 

Ich glaube, meine Damen und Herren, man darf 
solche Anwürfe, die bewußt tendenziös sind und 
sich gegen jedes Recht stell~n, nicht zu ernst neh
men. Die Ehre des deutschen Soldaten - und wir 
waren wohl in der Hauptsache im vergangenen 
Weltkrieg deutsche Soldaten -

(Abg. Kiene: Sehr richtig!) 

steht viel zu hoch, 

(Allgemeiner lebhafter Beifall) 

als daß sie von einigen Schmierfinken herunter
gezogen werden könnte. 

(Zuruf: Sehr richtig! - Lebhafter Beifall) 

Es ist doch so - und Sie sehen, daß der Landtag 
ohne Unterschied der Parteien in diesem Punfrt 
übereinstimmt -, daß der deutsche Soldat be
stimmt nicht schlechter gewesen ist als der Soldat 

. irgendeines anderen Lande.s. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Wenn nun später da und dort aus politischer Ge
hässigkeit die Dinge verdreht worden sind, dann 
wendet sich jeder anständige Mensch davon ab. 

(Sehr gut! bei der SPD) 

Ich glaube aber, man wird, um zu einer politischen 
Bereinigung zu kommen, die Ehre des deutschen 
Soldaten und die Ehre jedes Menschen, der im· 

·guten Bewußtsein für sein Volk eingetreten ist, 
hoch zu schätzen haben. 

(Sehr richtig! bei der SPD) 

Ich halte den Antrag der Deutschen Gemeinschaft 
auch in der abgeänderten Form nicht nur für recht
lich bedenklich, weil das Strafgesetzb,uch die ent
sprechenden Möglichkeiten bietet und weil es sich 
beim Strafreeht ausschließlich um Bundeszustän
digkeiten handelt, sondern auch für überflüssig, 
weil die Möglichkeiten, die unser Gesetz bietet, zu
mal wir im vorigen Ja.hr die Strafrechtsnov.elle be
kommen haben, ausreichen, um Schmierfinken und 
Schmutzfinken das Handwerk zu legen. Ich möchte 
aber gerade den Herrn Kollegen Haußleiter und 
seine Leute, nicht nur, soweit sie im Landtag sind, 
sondern auch, soweit sie sich im Lande auf- und 
abbewegen, davor warnen, uns deshalb, weil wir 

aus den Gründen, die ich eben erwähnt habe, gegen 
den Antrag stimmen, den Vorwurf zu machen, wir 
hätten für die Ehre des deutschen Soldaten nichts 
übrig. Die Ehre des deutschen Soldaten und die 
Ehre eines Volksangehörigen überhaupt wird· nicht 
durch Reden, sondern durch Taten gewahrt. 

(Lauter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, all das, 
was ·wir tun, hat doch letzten Endes nur den Zweck, 
unserem Deutschland und unserem Volk zu dienen. 

(Allgemeiner lebhafter Beifall) 

Präsident D1'. Hundhammer: Der auf Beilage 1736 
wiedergegebene Antrag Dr. Becher, Dr. Wüllner 
und Fraktion ist nicht zurückgezogen. Oder wird 
er .zurückgezogen? - Nicht. Der Ausschuß hat die 
Ablehnung empfohlen. Wer im Sinne des Aus
?chußvorschl1ags beschließen will, mög·e sich vom 
Platz erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -

(Abg. Kiene: Wo sind die Bayernparteiler?) 

Gegen 6 Stimmen - Stimmenthaltungen ? - und 
bei'zwei Stimmenthaltungen ist im Sinne des Aus
schußvorschlags beschlossen. 

Sodann liegt ein Eventualantrag Dr. Becher vor 
mit folgendem Inhalt - ich verlese ihn, weil er 
wegen der Kürze der Zeit nicht vervielfältigt wer
den ·konnte: 

Die Staatsregierung wird ersucht, bei den 
zuständigen Stellen des Bundes dahin zu wir
:ken, daß ein Gesetz Z'Uin Schutze der Ehre und 
des Ansehens der deutschen Soldaten fo Vor
lage gebracht wird. 

Wer dem Antrag zustimmt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Das sind 6 Stimmen. - Ich bitte um 
die Gegenprobe. - Es ist die überwiegende Mehr
heit. - Stimmenthaltungen? - 12 Stimmenthal
tungen. Der Antrag ist abgelehnt. " 

Ich rufe auf Ziffer 12 oder Tagesordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Becher und 
Fraktion betreffend Erweiterung des Bundes~ 
rats durch· Ve1·treter der Heimatvertriebenen 
(Beilage 1839). 

(Zurufe vom BHE: Lauter solches Zeug! -
Propag:andaspritzen!) 

Über die Verhandlungen im Rechts- und Verfas
sungsausschuß (Beilage 2451) berichtet der Herr 
Abgeordnete von Knoeringen; ich ·ertei1e ihm das 
Wort. 

von Knoeringen (SPD), Berichterstatter: Hohes 
Haus! Meine Damen und Herren! In der 79. Sitzung 
des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 
stand ein Antrag Dr. Becher und Fraktion zur De
batte, der am 8. November 1951 eingereicht wurde 
und folgenden Wortlaut hat: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die 'Staatsregierung wird ersu(!ht, im Bun
desrat die Initiative zu dessen Ergänzung durch 
Vertreter der aus ihrer Heimat vertriebenen 
ostdeutschen Stämme zu ergreifen, um auf 



1886 Bayerischer Landtag - 81. Sitzung. Donnerstag, den 3. April 1952 

(von Knoeringen [SPD]) 

diese Weise unser Bekenntnis zur deutschen 
Eli.nheit auch nach außen deutlich sichtbar zu 
machen. Das Mitwirkungsrecht dieser Vertre
ter der deutschen Geibiete im Osten ist in Ana
logie zu der im Grundgesetz v·erankerten Glie
derung des Bundes in Länder zu gestalten., 

· Der Be r i c h t erst a t t e r machte geltend, der 
Bayerische Landtag sei für einen derartigen An
trag nicht zuständig, der Antrag könne nur im 
Bundestag erörtert werden. Seine Verwirklichung 
würde eine vollständig·e Neuordnung der Kon
struktion des Grundgesetzes bedeuten und dessen 
A!bänfü~rung erforderlich machen. - In diesem 
Zusammenhang verwies der Beri$terstatter auf 
;die Artikel 50 und 51 des Grundgesetz·es und 
machte darauf :aufmerksam, daß die in dem Antrag 
genannten v;ertr·eter der ostdeutschen Stämme ja 
wiederum Angehörige eines bestimmten Landes 
sind; sie müßten ·also bei der Stimmabgabe beim · 
betreffenden Land g·ezählt werden. Eine derartige 
Konstruktion wäre staatsrechtlich ein absolutes 
Novum. 

Abgeordneter Ik B ·e c ih e r , der den Antrag 
vertrat, führte aus, dem Antrag liege ein von den 
deutschen Landsmannschaften ausgehender Ge
danke zugrunde. Nach den Erklärungen der Bun
desregierung vertrete diese nicht nur Westdeutsch
land, sondern Gesamtdeutschland und auch die im 
Jahre 1945 geraubten Volksteile. Während das 
Staatsgebiet Ostdeutsch}~mds zu Unrecht wegg·enom
men worden sei, sei ·föe Bevölkerung dieses Gebiets 
vorhanden un(j. repräsentiere die ostdeutschen Ge
biete. Dieser Repräsentation solle in der Weise Gel
tung verschafft werden, daß di:e ostdeutschen 
Landsmannschaften die Eli.genschaft einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts erhalten und ihre 
oVertr·etungen durch eine Änderung des Grundge- , 
setzes zu Mitgliedern des Bundesrats ernannt wer
den. Gerade Bayern als Verfechter.in des föder.ati
ven Prinzips sei zur Durchführung .dieses Gedan
kens berufen. 

A!bgeordneter Dr. K e 11 •e r hob die Bedeutung 
des :angeschnittenen Probl1ems her·vor. Der Ge
danke, stellvertretend und symbolisch zu betonen, 
daß die abrupte Entwicklung des Jahres 1945, die 
geg·en das göttliche und natürliche Recht in einer 
eklatanten Form verstoßen habe, vom gesamten 
deutschen Volk nicht anerkannt werde, wäre schon 
einer Diskussion wert. Von seiten Bayerns werde 
allerdings zur Zeit wenig zu erreichen sein, wes
halb man dem Antrag aus formellen Gründen nicht 
.zustimmen könne. 

Dr. Z d r a 1 e k betonte gegenüber der Bezug
nahme des Antragstellers auf einen Vorgang an
läßlich der Schlesiertagung in München, Ministe
rialrat Dr. Rinke sei zu der damaligen Erklä
rung nicht ermächtigt gewesen. Die schlesi- ' 
sehe Landsmannschaft ha'be diese Erklärung als 
eine politische F1ehlzündung und ,als eine g.esell
schaftliche Taktlosigkeit geg·enüber dem anrwesen
den Herrn Ministerpräsidenten empfunden. Der 
Antrag sei auch absolut unkonsequent; denn man 
könne schließlich di:e Ostzone nicht außer Ansatz 

1 
lassen, die ·auch zum alten Gebiet des deutschen 
Reiches gelhöre. 

Der Mit b er :ich t erstatte l'. legte Wert auf 
die Feststellung, daß mit der A!blehnung des An
trags zu den Grenzen Deutschlands in keiner Weise 
Stellung 1genommen werde. . 

Der Antrag wurde schließlich ibei zwei Stimm
enthaltungen abg·elehnt. Ich bitte das Hohe Haus, 
sich d!i:esem Beschluß anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Als erster Redner 
ist gemeldet der Herr Abgeordnete Simmel; ich er
teile ihm das Wort. 

Simmel (BHE): Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Namens meiner Fraktion möchte ich zum 
vorliegenden Antr·ag folgende Erklärung abgeben: 
Es wird anzuerkennen sein; daß diesem ,Antrag 
Vorstellungen zugrunde liegen, die an sich durch
aus beachtlich ·sind. Diese Vorstellungen entsprin- · 
gen rdem .Bedürfnis, vor aller Welt sichtbar zu de
monstrieren, daß niclit nur wir Heimatvertr.i.ebe
nen, sondern das ganze deutsche Volk auf die. 
uns zur Zeit noch vorenthaltenen deutschen Gebiete 
im Osten, die vorläufig unter polniScheT und tschie
chischer Verwaltung stehen, nicht verzichten wollen 
und nicht verzichten können. Dadurch soll zum 
Ausdruck kommen, daß diese deutschen Gebiete ein 
Bestandteil Gesamtdeutschlands sind und blefüen. 
Es wären also 'Sehr wohl Mittel und Wege zu er• 
wägen, um diesem Gedanken einen symibolischen 
Ausdruck zu geben. 

Aber der Weg, den der vorliegende Antrag hier
zu vorschlägt, nämlich V:ertreter der Heimatvertrii.e
penen in den Bundesrat zu entsenden, ist eine juri
stische und sachliche Unmöglichkeit. Dieser Weg ist 
nicht gangbar, weil der BundesTat nach dem Bon
ner Grundgesetz aus V:ertr·etern der Länder, und 
zwar der Länder Te g :i er u n gen, besteht. Es 
würde also eine Änderung des Fundaments der 
Bonner Verfassung bedingen, wenn über die. föde
ralistische Zusammenfassung der V:ertreter der 
Länder hinaus· weitere Mitglieder des ;Bundesrats 
geschaffen werden sollten. Außerdem fehlt es für 
die Schaffung von V:ertretern von Exilregierungen, 
an die der Antrag vielleicht denken mag, an allen 
Voraussetzungen. Wir haben ja auch nicht die Mög
lichkeit, Vertretern der Länder der russisch besetz
ten Zone jenseits des Eisernen Vorhangs einen Sitz 
im Bundesrat einzuräumen. Der vorliegende An
trag stellt deshalb einen ausgesprocl;lenen Dilettan
tismus dar, den wir ab1ehnen. Der Gegenstand, 
meine Damen und Herren, ist viel zu ernst, um 
di1ettantische Anträge zu rechtfertigen, die bloßen 
Propagandabedürfnissen entspringen. 

(Beifall beim BHE - Abg. Dr. Strosche: So 
geht ·es !die ganze Zeit bei dieser Gruppe! 

Wir werden uns ·deshalb dem ablehnenden Beschluß 
des· Ausschusses anschließen. 

(Beifall beim BHE) 

Präsident Dr~ Hundhammer: Es folgt a}s Redner 
der Hen Abgeordnete Haußleiter. 
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Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Her·ren! Der A:ntrag, den wir hier stellen, 
entspricht Forderungen der verantwortlichen Füh
rung der sch1esischen Landsmannschaft. 

{Zuruf vom BHE: Sind Sie berufen, die zu 
vertreten?) 

Ich möchte zuerst -einmal dem, was Herr Simmel 
sagte, mit aller Deutlichkeit widersprechen. Ich 
glaube nicht, daß die sch1esische Landsmannschaft 
mit ihren Vorschlägen propagandistische Bedürf
nisse befriedigen wollte. 

(Abg. Dr. Strosche unrd andere Abgeordnete 
des BHE: Aber iSie!) 

Sie hat ein duTchaus ernstliches Anliegen vertreten. 

Nun bitte ich die Sache einmal vom staatsrecht
lichen Gesichtspunkt aus zu überlegen. Gegen das 
Völkerrecht - darin stimmen wir überein - sind 
Millionen von Menschen aus ihrer Heimat vertrie
ben worden. Jedes Land, jeder Staat besteht nach 
Auffassung deT Staatsrechtler aius Staatsgebiet und 
aus Staatsvolk. Man hat den vertriebenen Deut
schen das Staatsgebiet genommen; das Staatsvolk 
·föeser Staaten lebt heute in Westdeutschland. Nun 
·besteht in Bonn folgende verfassungs- und staats
rechtliche Konstruktion: Die Bevölkerung wird 
dort erstens durch die gewählten Abgeordneten im 
Bundestag vertTeten.· An der Wahl zum Bundestag 
beteiligen sich alle einheitlich, ganz g1eichgültig, ob 
sie Heimatv-ertriebene oder Einheimische sind; in
sofern hat also die heimatvertriebene Bevölkerung 
die MögliChkeit, ihre Abgeordneten zum Bundestag 
unmittelbar zu wählen. Der Bundesrat setzt sich 
anders :zmsammen, nämlich aus den V:ertretungen 
der Länder. Nun behaupte ich, daß die.Länder der 
Deutschen, die aius ihrer Heimat vertrieben wur
den, noch existent sind. Sie haben einen Mangel: 
den gegenwärtig staatsrechtlich feststehenden Man
gel an Staatsgebiet. Sie sind a·ber, soweit es die 
Staatsbevölkerung betrifft, vorhanden; die Staats
bevölkerung ist ja hier. Wenn Sie den Grundsatz 
des Föderalismus bis ins letzte durchdenken, dann 
müssen Sie sagen: Diese Länder sind, auch wenn 
ihnen im Augenblick das Gebiet genommen ist, 
nach unserer staatsrechtlichen Auffassung noch exi
stent und deshalb ist es notwendig, daß die Staats
bevölkerung dieser Länder eine V:e·rtretung im 
obersten föderativen Gremium Deutschlands erhält. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Bayern sitzt ja 
schon im Bundesrat! - Abg. Dr. Kolar
czyk: Wo haben die denn eigene Länder 

gehabt!) 

Lesen Sie einmal die Untersuchungen, die die 
schlesische Landsmannschaft in vorbildlicher Weise 
durchgeführt hat und die in der Tat den Nachweis 
erbringen, daß gleichlaufend mit den Länderbil
dungep. im Westen auch dort Ländergrundlagen 
vorhanden waren, die staatsr-echtlich in Parallele 
:zm zi-ehen sind! 

„ Nun geht es um folgendes: Bonn vertritt den 
Standpunkt, daß die Bundesrepublik die Vertre
tung ganz Deutschlands ist. Dieser Anspruch wird 
formal und materiell erhoben. Bonn müßte aber 

Wert ·darauf legen, das auch ~u demonstrieren. Die
sen Standpunkt kann ·es dort sichtbar -machen , 

(Abg. Simmel: Also auch Thüringen?) 

wo die Vertretung der Heimatvertdebenen. zum 
Tragen kommt; dort sollte man ihr eine staatsrecht
lich echte und gültige Plattform geben. 

(Zurufe vom BHE) 

Das wäre eine Entscheidung, die den Anspruch der 
Bundesrepublik auf gesamtdeutsche Vertretung in 
ganz besonderer Weise unterstreichen würde. 

Nun treffen zwei Dinge zusammen, der l~gitime 
Anspruch der heimatvertriebenen Bevölkerung 
auch im Bundesrat vertreten zu sein, mit der jetzt 
schon bestehenden Möglichkeit, in unmittelbarer, 
direkter Wahl ihre Vertreter in den Bundestag zu 
.senden. Sehen Sie doch bitte einmal die Zusam
mensetzung des Bundesrats an! Dann können Sie 
nicht bestreiten, daß dort die heimatvertriebene 
Bevölkerung bisher nicht die ihr zukommende 
Plattform hat. Das ergd.bt sich ganz natürlich aus 
der Bildung der Länderregierungen. Deshalb soll
ten Sie im Namen der Heimatvertdebenen den An
trag unterstützen, aber auch vom giesamtdeutschen 
Standpunkt der Bonner Bundesrepublik aus. 
Darum dreht es sich. Deshalb halten wir unseren 
Antrag für so wesentlich. Meiner Ansicht nach 
hätte rdie Bundes11epublti.k die Möglich-keit, ihren 
Anspruch auf Vertr·etung aller Deutschen nicht nur 
äußerlich, sondern auch einmal durch .. eine Sach
entscheidung sichtbar zu machen. Außerdem würde 
gleichzeitig das föderative Gremium zum Träger 
einer gesamtdeutschen Polti.tik. Deshalb möchte ich 
mich gerade an die Bayernpartei wenden: Sie wol
len eine ausgeprägte föderativ.e Position Sie -sagten 

~ ' geraäe, von da aus s,ei der Weg zur gesamtdeut-
schen Repräsentanz leichter zu gehen al:s von zen
tralistti.schen Überlegungen aus. Dann müßte aber 
der Bundesrat auch zur Plattform eines gültigen 
gesamtdeutschen Föderalismus gemacht werden. 

{Zuruf vom BHE: Und Thüringen und 
Sachsen?) 

Da:s können Sie nur, indem Sie die Länder, die 
ihrte\S Geibiet1s beraiubt sind, trotzdem als Länder, 
wenn auch mti.t Mängeln, anerkennen und der Be
völkerung d~eser Länder die Möglichkeit g,eben, im 
Bundesrat Legitim vertreten zu sein. . 

(Abg. Dr. Baumgartner: Schlesien hat ja 
gar keine eigene Regierung gehabt -

Weitere Zurufe) 

Präsident Dr. Hundhammer: An nächster Stelle 
ist gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Keller. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Dr. Keller (BHE): Ich verzichte. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als Redner 
der Herr Abgeordnete Dr. Zdralek. 

Dr. Zdralek (SPD): Herr Präsident! Hohes Haus! 
Der Herr Abgeordnete Haußleiter hat sich noch 
ganz in den Methoden und Vorstellungen der Nazi

. zeit bewegt, als der „Führer" für uns. dachte, als 
5 
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der „Führer" für uns handelte, als der Herr Haupt
lehrer für den Pfarrer die Gewissenserforschung 
machte. 

(Sehr gut!) 

So glaubte auch der Herr Abgeordnete Halißleiter, 
für den Schlesierbund die Gewissenserforschung 
machen zu müssen. Wäre er dem Vortrag des Herrn 
Referenten aufmerksam gefolgt, hätte er feststellen 
können, daß ich schon bei der Beratung im Ver
fassungsausschuß ausdrücklich erklärt habe, daß 
der Herr Ministerialrat Dr. Rinke keine Legitima
tion des Schlesierbundes hatte, bei der Schlesier
Tagung in München derartige Erklärungen abzu
geben. Ich habe das ausdrücklich als eine politische 
Fehlzündung, Instinktlosigkeit und gesellschaftliche 
Taktlosigkeit gegenüber dem damals anwesenden 
Herrn bayerischen Ministerpräsidenten bezeichnet. 
Ich darf lhnen weiter verraten, daß wir den Herrn 
Dr. Rinke in der 'letzten Delegiertenversammlung 
wegen dieses Vorfalls streng an die Leine. genom
men haben. Es ist also nicht so, daß die Schlesische 
Landsmannschaft hier etwas verlangen würde, was 
staatsrechtlich gesehen eine Unmöglichkeit ist; denn 
schließlich liegt es nicht so, daß wir Staaten haben, 
die in ihren Staatsvölkern bestehen geblieben sind 
und deren Staatsgebiete vorläufig obsolet geworden 
sind, sondern staatsrechtlich gesehen ist es so, was 
ich persönlich auf das tiefste bedauere - auch das 
zu erklären nehme ich keinen Anstand -, daß 
Preußen zunächst einmal untergegangen ist. Bei 
all diesen Gebieten handelt es sich ja nicht um 
Länder, sondern zunächst doch einmal um Provin
zen, die - ·abgesehen vom Sudetengau - alle 
früher zum Lande Preußen gehört haben. „ 

Wir möchten nur hoffen und wünschen, daß die
selben Energien, die mit solchen Anträgen so leicht 
auf das Volk wirken sollen und wirken können, 
wie wir das bei. der Schlesiertagtmg in München, 
der ich bewußt ferngeblieben bin, erlebt hab~n, 
von den Parteien auf die Verabschiedung des La
stenausgleichs verwendet werden mögen, 

(Sel:).r gut! bei der SPD) 

die wieder einmal gegen den Antrag der Sozial
demokratischen Partei im Bundestag vertagt wor
den ist und die vor Ende ·des Jahres, wie wir alle 
wissen, überhaupt nicht wirksam werden kann. 

Wir als Sozialdemokraiische . Partei brauchen 
keine Demonstration für die Heimatvertriebenen. 
Wir brauchen sie nicht mehr seit dem .;Tahr 1945, in 
dem unser Parteivorsitzender Dr. Kurt Schumacher, 
lange bevor alle übrigen Parteien· sich überhaupt. 
mit dem Problem der Heimatvertriebenen beschäf
tigt haben, vor aller Welt erklärt hat: Die Ännek
tion der Gebiete östlich der Oder und der Neiße 
und des Sudetengau.es ist die miserabelste Form 
von· Reparationen. 

(Lebhafter Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Hundhai:nmer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Der 
Ausschuß hat die Ablehnung des auf Beilage 1839 

-
abgedruckten Antrags empfohlen. Wer im Sinne 
des Ausschußvorschlags zu beschließen gewillt ist, 
möge sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? - Gegen 
6 Stimmen bei einer Stimmenthaltung ist im Sinne 
des Ausschußvorschlags beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 12 p der Tagesordnung: 
Antrag der Abgeordneten Dr. Malluche betref
fend Überprüfung der durch internationale 
Gerichte erlassenen Urteile (Beilage 1840). 

Über die Verhandlungen des Rechts- und Ver
fassungsausschusses (Beilage 2452) berichtet der 
Herr Abgeordnete Bezold; ich erteile ihm das Wort. 

Bezold (FDP), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Antrag findet sich auf Beilage 1840 
und lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, sowohl beim 
Bunde als auch beim Herrn Landeskommissar 
mit allem Nachdruck darauf hinzuwirken, daß 
die Urteile der durch die sogenannten Inter
nationalen Gerichte oder durch Gerichte von 
Siegermächten verurteilten Deutschen durch 
ordentliche deutsche Gerichte überprüft wer
den. 

In seiner 79. Sitzung hat sich der Rechts- und 
Verfassungsausschuß mit diesem Antrag befaßt. Be
richterstatter war ich, Mitberichterstatter war der 
Herr Kollege Dr. Fischer. 

kh habe als B e r i c h t e r s t a t t e r zunächst an 
die Interpellation der Freien Demokratischen Partei 
erinnert, die in der gleichen F'rage, eingebracht 
worden war, und habe weiter ausgeführt, daß nach 
meiner Ansicht der Antrag, wenn er nicht zurück
gezogen werde, aus verfassungsrechtlichen Grün
den abgelehnt werden müsse. Das sei deshalb not
wendig, weil der Ministerpräsident 'als Che~ der 
Verwaltung zwar nach Artikel 55 der bayerischen 
Verfassung an Beschlüsse des Landtags gebunden 
sei, weil der Ministerpräsident aber anderseits als 
derjenige, der nach der Verfassung die Richtlinien 
der Politik in Bayern zu bestimmen habe, nach 
meiner Auffassung bezüglich dieser Politik durch 
Aufträge des Landtags nicht irgendwie gebunden 
werden könne. Wenn dem so sei; könne ihm durch 
Annahme eines Antrags ein bestimmter Auftrag 
in dem Sinn, wie es der Antrag vorsehe, :n,icht er
teilt werden. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r , Herr Kollege 
Dr. Fischer, erachtete den Antrag als überflüssig, 
da die Außenminister Deutschlands, Amerikas, 
Englands und Frankrei.chs kürzlich in London da
hin übereingekommen seien, paritätische Vierer
ausschüsse zur Überprüfung der durch internatio
nale Gerichte gegen Deu_tsche erlassenen Urteile zu 
bilden. Die Angelegenheit gehöre· in die Zuständig
keit des Bundes. Außerdem habe der Landtag auch 
auf Grund der Verfassung nicht die Möglichkeit, 
dem Ministerpräsidenten in der Leitung der Politik 
Anweisungen zu geben. Der Mitberichterstatter 
schloß sich also meinem Standpunkt an. 

Dann sprach noch Dr.Becher und brachte vor, 
dem Antrag liege die Tatsache zugrunde, daß auf 
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bayerischem Boden Gerichtsverhandlungen statt
gefunden hätten und Gerichtsurteile vollstreckt 
würden, die weithin nicht als gerecht. empfunden 
würden. 

Der .Antrag wurde daraufhin vom Ausschuß ein
stimmig abgelehnt. Ich. bitte, sich dieser Entschei
dung anzuschließen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist ge
meldet die Frau Abgeordnete Dr. Malluche. Ich er
teile ihr das Wort. 

Dr. Malluche (fraktionslos): Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Als ich genau vor einem Jahr 
die Ehre hatte, den Antrag der Deutschen Ge
meinschaft auf Überprüfung der Urteile aus inter
nationalen Kriegsverbrecherprozessen zu vertreten, 
und als ich das vor dem Rechts- und Verfassungs
ausschuß dieses Hohen Hauses tat, hat .man mir 
gesiagt, ·das sei ein groiber politi:scher Fehler. Damals 
hat man festgestellt, daß ich auf keinen Fall einen 
solch1en psychologischen Fehler machen dürfe, die 
Siegermächte auf diese Weise herauszufordern, und 
daß eine parlamentarische Vertretung in West
deutschland keinesfalls ein solches Ansinnen stellen 
dürfe. Man hat mich damals im Rechts- und Ver
fassungsausschuß aufgefordert, meinen Antrag zu
rückzuziehen, ·damit kein ,1politisches Porzellan zer
schlagen" werde. Ich habe dann trotzdem in diesem 
Hohen Hause auf die zweifelhaften Rechtsgrund
lagen und auf die fragwürdigen Verfahrensmetho
den hingewiesen - unter dem Prot'est eines Teiles 
dieses Hohen Hauses. 

Heute gibt es darüber keine Diskussion mehr, 
heute werden diese Dinge, diese jmistischen Mängel 
der Verfahren, durchaus anerkiannt und nicht mehr 
bestritten. Damals sagte man, es sei ein politischer 
F;ehler. Heute hat sich hernusgestellt, 'Cl!aß gerade die 
Siegermächte, die damals als Richter über Deutsche 
zu Gericht gesessen hatten, es sehr gerne sehen 
würden, wenn diese Deutschen nicht nur wieder 
Soldaten würden, sondern wenn sie auch Befehle 
ausführen würden - in einem Krieg, der genau 
so hart geführt werden müßte wie der Krieg, den 
Deutschland damals gegen Rußland geführt hat; 
denn es wäre ein Krieg, der wieder gegen den Bol
schewismus geführt werden müßte. Die Frage der 
Befehlsausführung hat die Diskussion über die 
Kriegsverbrecherprozesse auf eine andere Ebene 

. gestellt und man spricht heute nicht mehr von 
einem politischen Fehler, sondern meiner Meinung 
nach ist die Bereinigung dieser Urteile erst die Vor
aussetzung für eine Diskussion über den Neuaufbau 
·einer' europäischen Armee. Es hat sich als politische 
Notwendigkeit herausgestellt, die Urteile von da
mals zu überprüfen. 

Nun hat man im Verfassungsausschuß gesagt, der 
Ministerpräsident könne durch Aufträge des Land
tags im Hinblick auf seine Politik nicht gebunden 
werden. Das wird zum ersten Male festgestellt. Ich 
gebe durchaus zu, Herr Kollege Bezold, daß wii: 
darüber diskutieren können. 

(Zuruf des Abgeordneten Bezold) 

Wir haben bis jetzt eine Reihe von Beschlüssen 
gefaßt - ich könnte sie aufzählen-, wo der Mini
sterpräsident Aufträge vom Landtag entgegen
genommen hat, Aufträge, die genau so politischer 
Art sind und keineswegs nur verwaltungsrecht
licher oder exekutiver Art. Wenn wir dieses Ver
fahren von jetzt ab so durchführen wollten, müßten 
wir alle unsere Anträge auf diesen Punkt hin be
trachten. Bei der Diskussion über die Genehmigung 
der Tombola für die Mauthalle in Nürnberg ist 
demgegenüber gesagt worden, man dürfe in die 
Exekutive nicht zu weit eingreifen. Dann müßten 
wir unsere Tagesordnungen erheblich zusammen
streichen lediglich auf die legislativen Aufgaben 
dieses Hohen Hauses und wir bräuchten dann nicht 
mehr vier Tage in der Woche zu tagen, sondern es 
würde genügep., wenn wir vielleicht einen halben 
Tag hier zusammensitzen. Wir müßten dann auch 
konsequent sein in dieser Hinsicht. 

Als ich den Antrag gestellt habe, ist es die bis
herige Übung dieses Hohen Hauses gewesen, auch 
politische Anträge dem Ministerpräsidenten als Be
schlüsse vorzulegen. Ich bestreite aber, daß mein 
Antrag ein politischer An,trag ist. 

Der Herr Mitberichterstatter Dr. Fischer hielt die 
Zuständigkeit des Bundes für gegeben. Das ist 
richtig. Darauf habe ich bei der Formulierung des 
Antrags Rücksicht genommen. Ich weiß, daß der 
Bund jetzt Besprechungen über die Schaffung eines 
Vierergremiums abhält, von dem der Herr Bericht
erstatter gesprochen hat. Auf eines möchte ich noch 
hinweisen - Herr Kollege Bezold, das ist in Ihren 
Ausführungen nicht ganz klar zum. Ausdruck ge
kommen -„ daß sich dieses Vierergremium näm
lich .nicht mit einer Überprüfung der Urteile zu 
befassen hat, sondern mit der Frage der Herab
setzung des Strafmaßes, mit der Frage des Straf
erlasses. Ich möchte mit meinem Antrag etwas 
anderes erreichen, ich möchte die Rechtsgrund
lagen wiederhergestellt haben. Ich möchte, daß 
man mit Recht von dem Aufbau eines demokrati
schen Rechtsstaates spricht und daß die Verfahren 
nach der rechtlichen Seite hin überprüft werden. 

Warum müssen wir in Bayern dazu Stellung 
nehmen, warum müssen wir darüber sprechen? 
Die Prozesse sind - darauf hat Herr Kollege 
Dr. Becher im Verfassungsausschuß schon hinge
wiesen - in Nürnberg und Dachau geführt worden. 
Und das Drama _des Strafvollzugs hat sich in Lands
berg abgespielt! Auf Grund dieser Tatsachen ist 
eine erhebliche Beunruhigung der bayerischen Be
völkerung festzustellen. Als Helgoland bombardiert 
wurde, haben auch die Abgeordneten von Schles
wig-Holstein sich an den Bund gewendet mit der 
Bitte, dafür zu sorgen, daß das abgestellt wird. 
Das ist genau dasselbe, als wenn der Bayerische 
Landtag heute den Bund bittet, dahin zu wirken, -
daß in diesen Dingen eine andere Stellungnahme 
erfolgt und man wieder auf die Rechtsgrundlagen 

· zurückgeht. Das ist nämlich nach unserer Meinung 
die Voraussetzung für eine ,vernünftige politische 
Entwicklung. Ich bitte Sie deshalb, meinem Antrag 
zuzustimmen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur. Abstimmung. Der 
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Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen hat 
die Ablehnung des Antrags auf Beilage 1840 emp
fohlen. Wer im Sinne des Ausschußvorschlages be
schließen will, möge sich vom Platz erheben. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. - Stimmenthaltungen? 
- Es ist gegen 6 Stimmen bei 13 Stimmenthaltun
gen im Sinne des Ausschußvorschlags beschlossen. 

Da der Herr Ministerpräsident jetzt anwesend 
ist, rufe ich nunmehr auf die Ziffer 12 i der Tages
ordnung: 

Antrag des Abgeordneten Dr. Eberhardt und 
Fraktion betreffend Bindung der Staatsregie:
rung an Beschlüsse des Landtags zu Eingaben 
und Beschwerden (Beilage 57 4). 

Den Bericht über die Beratungen. des Rechts- und 
Verfassungsausschusses (Beilage 2446) erstattet der 
Herr Abgeordnete Kiene. Ich erteile ihm das Wort. 

Kiene '(SPD), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Da die Angelegenheit vom Plenum seiner
z·eit wieder an den Rechts- und Verfassungsaus
schuß zurückverwie1sen wurde, hat sich dieser in 
seiner 78. Sitzung vom 4. März 1952 neuerdings 
damit befaßt. Weil der Antrag die Trennungslinie 
zwischen E:x:ekutive und Legislative betrifft unµ 
drei Beschlußfassungen notwendig waren, die nicht. 
einstimmig erfolgten, 1erla·uben Sie mir wohl, daß 
ich etwas ausführlicher. berichte. Berichterstatter 
war meine Wenigkeit, Mitberichter:statter Herr 
Kollege Kn<?tt. · 

Herr Ministerpräsident Dr. E h a r d trug einlei
tend die Auffassung der Staatsregierung vor und 
führte dabei aus: 

Der Antrag auf Beilage 574 bezieht sich nur auf 
Etinga'ben und Beschwerden, nicht auf allgemeine 
Beschlüsse des Landtags in anderen Sachen. Es ist 
die Frage, welche Wiirlmng es hat, wenn h-gendein 
Eiinzelfall im Ausschuß für Eingaben und Be
schwerden zur Erörterung kommt und die betref-

. fende E'ingabe dann zur Berücksichtigung an die 
Staatsregierung hinübergegeben wird. Der Streit 
darüber ist meines ErachteniS ziiemlich überflüssig; 
denn von den Tauisenden von Fällen, die im Ein
gaben- und Beschwevdenausschuß behandelt, ·und 
von den vielen Dutzenden von Fällen, die zur Be
rücksichtigung her\,ibergegehen worden sind, hat 
die Staatsregierung praktisch nur !in drei oder vier 
Fällen begründete Bedenken erhoben, dem Wunsch 
des Landt8:gs Rechnung zu tragen. 

Els ge!ht also um die grun!dsätzliche Frage": Kann 
die Staatsregierung, obwohl der Landtag bezie
humgsweise sein Eingaben- und Beschwerdenaus
schuß edne Eingabe ziur Berücksiichtigung hinüber
gegeben hat, die Ausführung verweigern? Ich bin 
der Meinung: Sie kann das nicht nur, sondern sie 
muß es unter Umständen auch.· Das ist 1eine rein 
grundsätzliche Frage, diie, wie lieh glaube, auf 
Grund der Verfässung eindeutig :in dieser Form zu 

· entsche:i!den ist. 
Durch Artikel 55 Ziffer 2 der Verfassung,. wo

nach der Staatsregierung und den einzelnen Staats
ministevien der Vollzug der Gesetze und Beschlüsse· 

\des Lan. dtags obliegt, wird keine neue Zuständig-· 
l keit für den Landtag begründet. Auch mit Ar
(. tikel 115 ist keine neue Zuständigkeitsvorschrift 
· gegeben. Sie würde nur zur Folge haben, daß sich 
\der Landtag durch seinen Eingaben- und Beschwer
(denausschuß über alles hinwegsetzen und entgegen 
einem gerichtlichen, v·erwaltungsgerichtlichen oder 
verfassungsgerichtlichen Vierfahren Beschlüsse mit 
der Wirkung fassen könnte, daß sd!e die Staats
regierung unbesehen zu übernehmen (hätte. Das ist 
ieirr~ verfassungsrechtliche Unmöglichkeit. Soweit 
die J:1echtlich·e Seite. 

Was die politisch·e S•eite 1anlangt, so kann der 
Landtag wohl nicht ernstlich Beschwerde darüber 
·führen, daß die Regierung oder 'di•e staatliche Ver
waltung, insbesondere das Kabinett, irgendeinmal 
auch nur den, An!satz dazu gemacht hätte, dem 
Landtag eihen Affront :?JU b!Leten oder das. Gegen
teil· von dem zu tun, was der Landtag hesChlossen 
hat. Wenn die Staatsregierung glaubt, Gründe da
für zu haben, daß etwas nicht so gemacht werden 
kann, wie es der Landtag beschlossen hat, dann 
sind diese Gründe doch wohl sehr beachtlich. Nach 
der politischen Seite ist es also unschwer mögloich, 
in solchen Fällen ein Einv;eiständnis zwischen dem 
Landtag und der Regierung herbe~zuführen. Bisher 
hat sich auch tatsächlich immer ein:e Möglichkeit 
gefunden, zu einem husgleich zu kommen. Es hat 
. auch Fäl1e gegeben, in denen sich der Ausschuß da
von überzeugt hat, daß der Standpunkt der Regie
rung richtig ist, und daß es nicht so gemacht wer-
~den kann, wie ies gewünscht wuJ:1de. ·· 

Eine Ausdehnung des Problems auf die Be
scl).lüsse des Landtags überhaupt ist nicht zu disku
tieren. Es ist gianz klar, daß der Landtag Beschlüsse 
fassen kann, die die Regierung vollziehen muß, 
auch wenn sie ihr nicht bequem sind, oder siie muß 
die Konsequenzen daraus Zliehen." 

Abgeordneter Mich e 1 stellte klar, daß es sich 
nicht um das gegenwärtige Kabinett !handle, so;n-

. dern daß die Diskussion eine grundsätzliche Klä
rung der aufgeworfenen Frage bezwecke. Ihm sei 
aus den v·ergangenen fÜnf Jahren kein einziger 
Fall bekannt, bei dem der Aru:sschuß eigensinnig 
a·uf seiner Meinung bestanden und die Benotung 
„zur Berücks!ichtigung" aufrecht erhalten habe, 
wenn ·ein Regierungsvertveter ernstlich geltend 
machte, daß dde Durchführung des Beschlusses aus 
gesetzlichen oder 1son:stigen Gründen nicht möglich 

. sei. Glaube der Landtag 1aher, ·es sei einem Staats
bürger unrecht geschehen, so müS1se er die, Mög

_ lichke!i:t haben, mit bindender Wirkung zu besGhlie-· 
ßen, daß die Sache in Ordnung gebracht wird. 

Aus den Ausführungen des Mini!sterpräsidenten 
folgerte Abgeo:r:dneter Bez o 1 d , daß föe Staats

. regierung unter Beschlüssen na_ch Artikel 55 Zif
fer 2 der Verfassung, die di~ Reg!ierung ausführen 
müsse, nicht Beschlüsse in_ einzelnen Fällen ver
stehe, die in d!er Sphäre der Verwaltung liegen. Er 
persönlich gehe nicht so weit, anziunehmen, daß ein 
einzelner Ausschuß auf Grund der Deiegation durch 

1 das Landtagsplenum wie bei einer Stellv-ertretung 
! bürgerlichen R:echts die Befugnis habe, durch Be
, schluß eine Willenserklärung abzugeben, d:ie gegen-
' 
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über der Reg!ierung genau die gleiche Wirkung \ 
habe wie ein Besch1uß des Plenums. 

Ministerpräsident Dr. Eh a r d hob sodann her
vor, die Entscheidung darüber, wer bei Überspit
zung der Meinungen, falls sich das Landtagsplenum 
dem Beschluß des Einga·ben- und Beschwer·denaus
schusses anschließe und entgegen der Vorstellung 
der Staatsregierung auf der Durchführung des Be
schlusses bestehe, recht habe, könne weder der 
Landtag noch die Regierung, sondern nur der Ver
fassungsgerichtshof treffen. Er als Ministerpräsi
dent sei .aber jederzeit bereit, einen vernünftigen 
modus vivendi zu finden. Es handle sich ja immer 
nur um Einzelfäl1e, in denen Einzelpersonen an 
den Landtag herantreten. AHe anderen FäHe seien 
niemals ernstlich strittig geworden. Wenn der Aus
schuß die Benotung „~r Berücksichtigung" be
schHeße, die StaJatsr·egierung aber Gegenvorschläge 
vorlege, dann sollte sich der Ausschuß nochmals mit 
der Sache befassen und ·seine Meinung begründet 
dem Plenum vorlegen, da•s dann entscheiden möge. 
In einem solchen Falle werde die Regierung grund
sätzlich keinen Konflikt mit dem Landtag herbei
führen. 

Der Mit b ·e r i c h t er s t a t t e r kam auf den 
zur Debatte gestellten A!bänderungsantrag zurück, 
der Ausschuß solle sich noch einmal mit der Sache 
befassen und darüber hinaus solle, weil es sich 
meist um irgendwelche rechtlichen oder verfas
sungsrechtlichen Fragen handle, auch der Rechts-

·und Verfassungsausschuß die Ang~legenheit behan
deln und den Fall dann dem Plenum .ziur Entschei
dung vorlegen. Wenn das Plenum auf der ur
sprünglichen Stellungnahme beharre, so seien die 
Gründe sicher so gewichtig, daß seines Erachtens 
auch die Regierung daran gebunden sei. 

Ministerpräsident Dr. E h ia r d gab - zugleich 
namens des K1abinetts - die Vers!icherung ab, daß 
die Regierung sich in einem solchen Fall an den 
Beschluß des Plenums halten werde. Eine Bindung 
in dem Sinn, daß dann überhaupt nichts mehr ge- ( 
sagt werden könne, könne der Landtag seines Er- , 
achtens aber nicht beschließen, auch nicht in Ge- ' 
setz·esform, weil es sich um eine Verfassungsbe
stimmung handle. 

Abgeordneter J unk er v•ertrat den Standpunkt, 
die Gründe, die der Ministerpräsident insbesondere 
hinsichtlich der Verantwortung dargelegt habe, 
müßten den Landtag davon abhalten, eiine gene
relle Neuregelung nur um der Prinzipien willen 
einzuführen. Man solle es vielmehr .bei der bisheri
gen Regelung belassen, die in der Praxis zu keiner
lei Schwierigkeiten geführt habe. 

Abgeordneter Bez o l·d betonte, man könne. zu 
der jetzigen Regierung das größte Vertrauen ha
ben und brauche "während ihrer Amtszeit keine 
Befürchtungen zu hegen. Die Debatte werde nur 
unter dem Gesichtspunkt geführt, daß im Staat 
nicht immer alles gleich ·bleibe und daß ia:uch ein
mal ein Regierungschef kommen könne, unter 
dem aus irgendwelchen Gründen diese enge Zu
sammenarbeit mit dem Landtag nicht möglich sei. 

Auch er sei der Ansicht, daß die Zahl der Ein
gaben, di:e vom Eingaben- und Beschwerdenaus ... 
schuß mit „Berücksichtigu,ng" •benotet werden, viel 
zu groß sei. 

Der ·einfachere Weg wäre, sich a:uf den Stand
punkt zu stellen; Wenn das Landtagsplenum einen 
Beschluß faßt, so ist die Regierung gemäß Ar
tikel 55 Ziffer 2 der Verfassung das ausführende 
Organ des Landtags. Darüber, daß damit die Ver
•antwortung auf den Landtag falle, könne kein 
Zweifel bestehen; denn es sei ja auch sonst der Ge
:setzgeber, der angegriffen werde und dem man den 
Vorwurf mache, er hätte das betreffende Gesetz 
richtig fassen sollen. Er, Bezold, könne weder aus 
einem Kommentar noch aus der Entstehungsge
schichte des Artikels 55 erkennen, 1dJaß man jemals 
·d!aran gedacht hätte, sich auf den Standpunkt zu 
stellen, die Staatsregierung könne nur durch Ge
set:oe gebunden werden und d:i.e Ausführung eines 
Beschlusses des Landtags unter Umständen ver
weigern. 

M!inisterpräsident Dr. Eh a r d erklärte erneut, 
wenn das Plenum nach vorausgegiangenem V:erfah
ren mit Mehrheit beschließe, an der Benotung „zur 
Berücksichtigung" festzuhalten, werde die Regie
rung im Hinblick darauf, daß der Landtag damit 
zugleich ein Sp!i:egelbiM der öffentlichen Meinung 
darstelle, gegen einen solchen Beschluß nicht ein
fach Sturm l1aufen. Eis werde kaum einen Fall ge
ben, in dem die Regierung diesem Beschluß des 
Landtags nicht Rechnung trage; es müßten schon 
ganz gewichtige Gründe vorhanden se!in. 

Der Mi t b e r i c h t e r s t a t t er stimmte dem 
Ministerpräsidenten darin zu, d!aß der Verfassungs
gerichtshof als o•berste Instanz über verfassungs
rechtliche Fr1agen zu entscheiden !habe. Es müsse 
aber verhindert werden, daß die Staatsregierung 
einen Beschluß einfach nicht durchführe und ihn 
liegen lass·e. Vielmehr habe .sie, wenn sie einen 
Beschluß zum Beispiel wegen schwerwiegender ver
f.assungsrechtl!icher Bedenken nicht durchführen 
wolle, die Verpflichtung, die Entscheidung des Ver
fassungsgerichtshofs herbeizuführen. Ministerpräsi
dent Dr. Eh· a r d erkannte dies an. 

Abgeordneter Dr. S chi e r untersuchte die zur 
Debatte stehende Frage vor allem unter dem Ge
sichtspunkt der Willensbi1dung und Verantwortung 
in der Demokratie. Das Problem beginne sich auf 
die Frage zuzuspitzen, wer der letzte entscheidende 
Faktor im. Staat sei. - Der Redner behandelte so
dann die drei Möglichkeiten eines Konflikts zwi
schen Landtag und Regierung. 

Dr. v o n P r i t t w i t z u n d G a f f r o n verwies 
auf das englische V~rfassungssystem, das sich ohne 
schriftliche Verfassung nur auf Grund von Abspra

. chen und durch demokratischen guten Willen ent
wickelt habe, und beantragte, den Antrag Dr. Eber
hardt und Fraktion wie folgt zu ändern: 

Beharrt der Ausschuß trotz schriftlicher Stel- . 
lungnahme der Staatsregierung in einer neuer
lichen Beschlußfassung bei seiner Benotung, so 
ist die Frage nach Prüfung durch den Rechts
und Verfassungsausschuß dem Plenum des 
Landtags zur Behandlung vorzulegen. 

6 
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von K n o er in gen widersprach der Ansicht 
von Dr. Schier, daß der .Landtag das Volk schlecht
hin darstelle. Der Landtag sei ebenso wie die Exe
kutive an die Verfassung gebunden. Wenh der 
Landtag. - theoreti.sch gesprochen - einen Be
schluß fasse, der mit der Verfassung nicht in Ein
klang zu bringen sei, so müsse die Regierung die 
Möglichkeit haben, die Durchführung dieses Be
schlussei$ zu verweigern und den Verfassungs
gerichtshof anzurufen. Nicht der Landtag, sondern 
nur das Volk könne letztlich die Verfassung ändern. 
Insofern sei eine Gleichheit zwischen Landtag vnd 
Volk nicht vorhanden. 

Der Vors i't z ende stellte hierauf fest, die in 
dem Abänderungsantrag des Abgeordneten Dr. von 
Prittwitz vorgesehene Behandlung der Frage durch 
das Landtagsplenum schließe selbstverständlich 
auch die Beschlußfassung darüber ein. 

Bez o 1 d hielt den Antrag auf Beilage 574 in 
folgender Fassung aufrecht: 

Beharrt der Landtag trotz der Stellungnahme 
der Staatsregierung in einer neuerliehen_ Be
schlußfassung bei der Benotung des Ausschus
ses, so hat es . mit der Regelung in Absatz 1 
sein Bewenden. 

Der Abänderungsantrag von Prittwitz besage nicht 
mehr, als bereits in § 50 Absatz 1 der Geschäfts
ordnung vorgesehen sei. Auch sei nicht einzusehen, 
warum die Angelegenheit in jedem Fall über den 
Rechts.,. und Verfassungsausschuß laufen solle; dies 
sei eine capitis diminutio für die anderen Aus-
schüsse. · 

Der Mit b er ich' t erstatte r beantragte, dem 
Abänderungsantrag Prittwitz folgenden Zusatz zu 
geben: -

Behält die Regierung trotz einer Entschei~ 
dung des Landtags, die den Beschluß des Aus
schusses bestätigt, il:).re Stellungnahrri,e bei, so 
hat sie binnen zwei Monaten die Entscheidung 
des Verfassungsgerichtshofs herbeizuführen. 

Damit solle verhindert werden, daß die Staats
regierung nicht an den Verfassungsgerichtshof her
antrete, aber auch den Beschluß des Landtags nicht 
ausführe. Die Einschaltung des Verfassungsgerichts
hofs zur Entscheidung solle im Fall einer neuer
lichen Ablehnung durch die Staatsregierung auto
matisch vorgesehen werden. Dem Landtag bleibe 
das Recht unbenommen, auch seinerseits den Ver
fassungsgerichtshof anzurufen, wenn die Staats
regierung die Sache zu lange verzögern sollte. 

Präsident Dr. Hund h am m er machte auf den 
theoretischen Charakter der Debatte aufmerksam, 
über die man das Motto setzen köni.t~: „Es könnte 
einmal sein, daß". Der ursprüngliche Antrag könne 
in seiner Starrheit vielleicht sehr vieT leichter einen 
Konflikt hervorrufen als die lockere. Lösung, die 
jetzt vorgeschlagen werde. Wenn in einer wirklich 
wichtigen Angelegenheit zwischen dem Landtag 
und der Regierung eine Meinungsverschiedenheit 
entstehe, dann we~·de man von beiden Seiten auf
einander zukommen und eine vernünftige Lösung 
suchen, 

Ministerpräsident Dr. Eh a r d erachtete es auch 
seinerseits als zweckmäßig, einen modus vivendi 
etwa in der von Dr. von Prittwitz beantragten 
Form festzulegen. Die Meinung Dr. Schiers, daß .der 
Landtag immer recht und in allen Fragen die letzte 
Entscheidung habe, treffe nicht zu. Die Verfassung 
habe diesen Weg nicht gewählt, sondern zwischen 
Legislative, Exekutive und Gerichtsbarkeit sehr 
scharf unterschieden. 

Bei der Ab s t i m m u n g wurde der Antrag 
Bezold - das ist der abgeänderte Antrag Dr. Eber
hardt - gegen 1 Stimme ·beli. 4 Stimmenthaltungen 
abgelehnt. Der Zusatzantrag des Mitberichterstat- · 
ters, der auf alle Fälle den Verfassungsgerichtshof 
einschalten wollte, wurde mit 16 : 10 Stimmen ab
gelehnt. Dagegen wurde der Antrag Dr. von Pritt
witz und Gaffron gegen 1 Stimme angenommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag Dr. von 
Prittwitz beizutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist Herr 
Dr. Eberhardt gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

·Dr. Eberhardt (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Der Antrag, den ich im April 
des Jahres 1951 auf der Beilage 574 vorgelegt habe, 
ist der Stoßseufzer eines gequälten parlamentari
schen Gewissens. Ich möchte meinen, wir alle in 
diesem Hause müßten mehr oder weniger von den
selben Qualen unseres Gewissens betroffen sein. 
Es handelt sich hier um eine Angelegenheit, die 
wirklich jeden von uns im Im+ersten aus unserem 
Bewußtsein als Parlamentarier heraus angeht. Ich 
möchte Ihnen infolgedessen ganz kurz schildern, 
wie ich zu diesem Antrag gekommen bin und wie 

· sich diese Qualen bei mir in die.sem Antrag gelöst 
haben. 

Ich bin in den Landtag als Jurist··· alter Schule 
· erfüllt vom Gedanken der Dreiteilung der Ge
~alten gekommen. Das war für m~ch etwas Selbst
verständliches. Erst die Praxis des Landtags hat 
mich dann gelehrt, daß diese·theoretisch klare Linie 
doch ihre Schwierigkeiten in der Praxis hat. Das 
hat seine historische Begründung. Wir wollen uns 
einmal daran erinnern, daß die Dreiteilung der 
Gewalten, begründet von John Locke in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts, fortgeführt durch Montes
quieu, ·sich gegen die absolute Monarchie richtete 
und beseitigen wollte, daß einer all.ein diese drei 
Gewalten in seiner Hand vereinigt; Nach dem das 
nun infolge der französischen Revolution nicht 
mehr Gegenstand der Erörterung zu sein braucht, 
hat die Dreiteilung der Gewalten an sich ihre kau
sale historische Ursache verloren, ist aber wegen 
ihrer Bedeutung bestehen geblieben; es hat sich 
nur gezeigt, daß so ganz oh.ne eine S,telle, die eine 
Koordinierung dieser drei Gewalten im Falle von 
Differenzen herbeizuführen hat, sehr schwer zu 
regieren ist.. Wir haben in unserer Bayerischen 
Verfassung diese Dreiteilung der Gewalten ohne 
eine Koordinierungsmöglichkeit durchgeführt. Ich · 
habe das Empfinden, daß dadurch ein Spannungs
feld geschaffen wurde, das immer wieder durch 
Einzelfälle ausgelöst wird. Ich darf an eine große 
Anzahl von Diskussionen im Plenum erinnern, in 
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denen das mit aller Deutlichkeit zutage getreten ist. 
Diese Frage auf des Messers Schneide zu stellen, 
ist natürlich außerordentlich gefährlich, aber sie 
ist ein Spannungsfeld, das einmal in irgendeiner 
Form entladen werden muß. Zu diesem Ergebnis, 
glaube ich, kommt man, wenn man die Frage 
sorgfältig und gewissenhaft prüft. Ich will hier 
nicht all die verfassungsrechtlichen Erörterungen 
wiederholen, die aus diesem Anlaß schon wieder
holt die Ausschüsse beschäftigt haben. Das würde 
zu weit führen und Sie auch ~angweilen. 

Ich darf auf das Petitionsrecht des Artikels 115 
der Bayerischen Verfassung hinweisen; das für 
jeden von uns praktisch das klarste Beispiel ist. 
Wir alle bekommen ja Eingaben und werden für 
Eingaben und Beschwerden als Berichterstatter in 
den Ausschüssen, nicht nur im Eingaben- und Be
schwerdeausschuß, bestellt. Insoweit muß ich das, 
was vorhin vorgetragen wurde, berichtigen. Die 
Sache beschränkt sich nicht auf den Eingaben- und 
Beschwerdeausschuß. Es ist mir nun schon wieder
holt passiert, daß ich Erklärungen gerade auch von 
Herren der Regierungsparteien vernommen habe 
wie: „Wenn der Beschluß des Ausschusses nicht 
durchgeführt wird, gehe ich nach Hause und mache 
überhaupt nicht mehr mit. Wozu sind wir denn 
da?" Im übrigen wissen Sie ja alle aus Briefen, die 
Sie erhalten, daß aus dem Volk immel' wieder der 
Gedanke an einen herangetragen wird: Sorgt dafür, 
daß im Ausschuß diese oder jene Frage, wo Un
recht geschehen ist - angeblich nach der Ansicht 
des Antragstellers -, in Recht verwandelt wird; 
denn ihr könnt das, ihr habt die Gewalt dazu! 
Auch in der Presse ist immer und immer wieder 
der Gesichtspunkt angeklungen: Wenn ein Land
tagsausschuß einen bestimmten Beschluß faßt, dann 
ist damit die Sache im Sinne dieses Beschlusses 
erledigt. 

Mir kommt es hier darauf an, daß in aller 
Öffentlichkeit klargestellt wird, ob solche Gedan
kengänge, wie ich sie eben aus der Praxis mitge
teilt habe, richtig sind oder nicht. Wenn man sich 
die Artikel 55 und 115 der Verfassung ansieht, dann 
ist klar, daß die Legislative .nicht allein in di:eser 
Selbstbeschränkung besteht. Diese Fragen sind zum 
ersten. Male im Jahre 19.49 im Anschluß an Vor
fälle vom Ende des Jahres 1948 im Rechts- und 
Verfassungsausschuß zur Erörterung gekommen, 
und zwar weil der Herr Justizminister einen Be
schluß des Ausschusses betreffend die Zulassung 
des Grafen von Castell-Rüdenhausen. als Rechts
anwalt nicht ausgeführt hatte. Man hat dort sehr 
ausführlich das ganze juristische Für uri.d Wider 
erörtert. Ich sagte schon, ich will das nicht noch 
einmal zur Erörterung stellen, denn das lang
weilt bloß. Damit muß sich inzwischen ja auch 
jeder von uns einmal auseinandergesetzt haben. 
Aber die Bedeutung dieser F~age ergibt sich dar
aus, daß sich nicht weniger als 36 Seiten des ge
druckten Protokolls mit dieser Frage befassen und 
daß eine ähnliche Anzahl von Protokollseiten über 
die im Rechts- und Verfassungsausschuß voraus
gegangene Diskussion gefüllt sind. · Ii:+ diesen Ver- · 

handlungen ist es gerade der Herr Ministerpräsi- · 
dent gewesen, der zugegeben hat, daß auch der 
Landtag in gewissem Umfang in die Verwaltung 
eingreifen können möge - sehr vorsichtig formu- , 
liert, aber es ist zugegeben-, und der Herr Justiz
minister hat damals mit ganz präzisen Worten 
erklärt, am ~ontrollrecht des Landtags bestehe 
nicht der geringste Zweifel. 

Die Frage ist, wie diese Grundsätze zu formu
lieren sind, damit sie Bestand haben; denn wir · 
erleben in allen Ausschüssen immer und immer 
wieder, daß Differenzen mit der Ministerialbüro
kratie entstehen und daß, hauptsächlich in der Er
messensfrage, nicht so sehr in der Rechtsfrage, Dif
ferenzen vorhanden sind, bei denen sich der Land
tag· mit seinen Beschlüssen letzten Endes nicht 
durchsetzen kann, wie es wiederholt der Fall war. 
Das ·ist die Frage, die auftaucht. 

Im Jahr 1949 ist im Verfolg der eben von mir 
'erörterten Einzelheiten jener Beschluß zustande
gekommen, den ich als eine lex imperfecta empfun
den habe, und zwar. war auf Antrag des damaligen 
Abgeordneten Dr. Hoegner zunächst folgendes be
schlossen worden: 

Die Staatsregierung wird ersucht, in Fällen 
von Eingaben und Beschwerden, die vom Land
tag zur Berücksichtigung an die Staatsregie
rung hinübergegeben werden, dem Verlangen 
des Landtags oder seiner Ausschüsse Rechnung 
zu tragen. 

- Damals vertrat man noch allgemein den Stand
punkt, es sei eg.al, ob Landtag oder Ausschuß. Ich 
will diesen Streitpunkt giar nicht mehr hereinbrin
.gen; er verwässert ja die Frage nur. - Dam1t wäre 
d~e Sache wunderbar gewesen. Dann ist 'aber au.f 
Antrag des damaligen Kollegen Dr. Schefbeck ein 
Absatz 2 hinzug·ekommeri: 

Sieht sich die Staatsregierung außerstande, 
dem Verlangen des Landtags Rechnung zu tra
gen, so hat si:e ihre Stellungnahme ausführlich 
schriftlich zu begründen. 

Jeder, der diese Formulierungen aufmerksam liest, 
wird fragen: Na, und was ·nuri? Da fehlt etwas! 

·Damit ist j1a der erste Absatz durch den zweiten 
·Absatz wieder aufgehoben. Es fe:hlt jetzt die wei
~ere Erörterung darüber, wa:s g·eschieht, wenn diese 
schriftliche Begründung erfolgt ist und der Landtag 
seine Meinung trotzidem nicht aufgibt. Es ist außer
ordentlich interessant, daß gerade der Kollege 
Kurz - er ist lei:der inzwischen hinausgegangen; 
ich dachte, d~es würde ihn so inter·essieren, daß er 
hier bliebe, er ist ja an sich der Hüter der heiligen 
Flamme des Petitionsrechts - damals den Zwi
schenruf machte: Ist damit nun die Geschäftsord
nung a•bgeändert? Das war im Grunde genommen 
·diassefüe v_:ie das, was ich jetzt sage. Er empfand, 
daß die Saehe ja nicht bis zum iEnde geht. Ich ha•be 
nun mit meinem Antrag geglaubt, die Dinge bis 
zum Ende durchführen zu sollen. Ob der Landtag 
das für richtig hält oder nicht, ist eine Frage, über 
die wir uns schlüssig werden müssen, die aber der 
Öffentlichkeit gegenüber aus den drei praktischen 
Gesichtspunkten, die ich vorhin erörtert h:abe, unter 
. allen Umständen klargestellt werden muß. 
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Der Herr Berichterstatter hat Ihnen die Einzel
heiten, die besprochen worden sind, schon mitge
teilt. Wenn wir uns die Verfassung ansehen, dann 
ist in einem Fall wie dem, den ich mit meinem ur
sprünglichen Antrag :zmr Erörterung gestellt habe, 
die Situation doch so: Erklärt der Landtag gegen-

. über der Stellungnahme der Regierung, ich bleibe 
doch hei meiner Mednung, so ist das Ergebnis. ent
weder ein Politikum, das im Sinne des Artikels 44 
der Verfassung durch den Rücktritt der Regierung 
zu lösen ist, wenn der Landtag nämlich klarstellt, 
daß ein vertr'auensrvolles. Zusa1:nmenarbetiten nicht 
mehr möglich ist - dazu werden sich diese Fälle 
natürlich regelmäßig nicht eignen, ·das hieße ja mit 
Kanonen au{ Mücken schießen - oder aber es ist 
eli.n Juristikun1, nämlich ein verfassungsrechtliches 
J·uristikum nach Artikel 64 der Verfassung, weil 
sich zwei Spitzen des Staates über eine Grundsatz-, 
frage nicht •einig sind. 

Dieser Gesichtspunkt sollte· meines Erachtens, 
wenn wir uns die Dinge richtig überlegen, in un
serer Beschhi,ßfassung tatsächlich rum Ausdruck 
kommen, d!aß nämlich die Spit~e, die von mir ein
gangs historisch dargestellte obere Ebene, die mit 
der Monarchie nun beseitigt ist, doch im Verfas
sungsgerichtshof in ·einem g·ewissen Umfang wie
der dasteht. Wo diese Ebene, wo diese Applanie'
rung :zm finden fat, ·sollte in unser·er Beschlußfas
sung zum Ausdruck kommen. Infolgedessen b<:- · 
dauere ich sehr, daß der entsprechende Antrag mit 

, 16 zu 10 Stimmen abgelehnt wuride. Eine große 
Anzahl von .A!bgeordneten ist aber doch diesen Ge
dankengängen näheilgetreten, drie ich- dem Hohen 
Hause noch einmal ans Herz legen möchte. Ich 
habe einen A:bänderungsantrag formuliert, den ich 
dem Herrn Präs'identen sofort schriftHch überrei
chen werde; und ich bitte Sie, iihm zu entsprechen. 
Er schUeßt sich zunächst an meinen ursprünglichen 
Antrag an - Sie waren inzwischen nicht anwe
send, sch1ade, Herr Kollege Kurz, ich habe Sie ge
rade angeredet. 

(Abg. Kurz: Wenn ich von auswärts ange
rufen werde, kann ich nicht h!er sein. Dann 
ist !ihre Angelegenheit zu hoch geschraubt. 

- Heiterkeit) 
- Ich sage das nicht, um föe zu tadeln, sondern 
um Anlaß zu gehen, daß Sie sich td.ie Dinge, die Sie 
betreffen,- von anderen erzählen 1assen. Der Ab
änderungsantrag lautet folgendermaßen: 

Beharrt der Landtag trotz der Stellung
nahme der Staatsr0egierung in einer neuer
lichen Beschlußfassung bei seiner Benotung, so 

· ihat es mit ·der Regelung in Absatz 1 
- immer ausgehend vo:ii. jenem alten Beschluß, der 
noch besteht -

seiri Bewenden, falls die Staatsregierung nicht 
binnen zwei Monaten· die Entscheidung des 
Verfassungsgerich tsihofs ~eantragt. 

Damit ist meines Erachtens diese unbedingt zwei
felsfrei zu lösende Aufgabe auf die E•bene gebracht, 
a·uf die sie gehört, nachdem die Dreiteilung der 
Gewalten die Beideutung hat, di:e ich .eingangs er
örtert habe. 

Präsident Dr. Hundhammer: Der Herr Bericht
erstatter !hat in seinen Ausführungen eine Äuße
rung wiedergegeben, ,füe ich bei tder Beratung im 
Ausschuß gemacht habe; ich sagte nämlich: Die 
ganze Debatte steht 1unter dem Motto „Es könnte 
einmal sein". Ich möchte deshalb die weiteren Red
ner bitten, sich tunlichst kurz zu fassen. Es dürfte 
nicht unbedingt notwendig sein, daß wir im Land
tagsplenum zu dieser Materie auch ... auf 36 Druck
seiten stenogvaphischen Berichts kommen. 

'(Zustimmung) 

Zum Wort fat nJUnmehr gemeldet der Herr Ab
g·eordnete Dr. von Prittwitz und Gaffron; ich er:. 
teile d!hm 'dias Wort. 

Dr. von P:rittwitz und Gaffron (CSU): Meine Da...r 
men und Herren! Hohes Haus! Ich werde die.Mah
nung' des Herrn Präsidenten berücksichtigen, und 
durch meine .A!usführungen d:er Sache nicht viele 
Protokollseiten hinzufügen; ich möchte nur wenige 
Sätze vorbringen. 

Der Herr Ab~eordnete Dr. Eberhardt hat fre
meint, beim 1ursprünglichen Beschluß aus dem Jahr 
1949 sei ·es nicht s6 wichtig, wenn es darin: heißt: 
„Die Staiatsregierung hat d~rn Y.erl!angen des Land
tags o de r s e in e r A u s s c h ü s s e Rechnung zu 
tragen." Er hat gemeint; es verwäss•ere nur die 
Diskussion, wenn man das mit in die Diskussion 
hereinnimmt. Ich erlaube mir, anderer Ansicht zu 
sein; denn gerade durcl+ diesen Z.us•atz ist das g:ai;ze 
Unglück entstanden. Daß der Landtag der Staats
r.egi:erung gegenüber eine Ste11ungnahme abgeben 
kann - was in Artikel 55 der Verfassung ins Auge 
gefaßt wird -, scheint mir selbstverständlich. 
Ebenso se:Jibstverständlich ist es, daß ein Ausschuß 
gar nicht die BeTechtigung hat, der Staatsregi~rung 
gegenüber einen Beschluß ru fassen. 

(.A!bg. Bezold: Wollen wir nicht!) 

Insofern ist !i.n unserer Geschäftsordnung ein ~eh
ler enthalten, wenn.darin steht, daß der Ausschuß 
für E[ng1aiben und Beschwerden der Staatsregie
rung eine Eing•abe rur Berücksichtigung überwei
sen kann. Ich ·glaube, daß di:ese Kl•arstellung nötig 
ist. Wie das damals passiert ist, ist mir trotz Stu
dilums des Protokolls nicht ganz ersichtlich. Dieser 
Zu:satz, der sich auf di:e Ausschüsse bezieht, ist 
merkwürdigerweise auf den Antvag des damaligen 
Abgeordneten Zietsch hineingekommen. 

Heute ist der Fall ganz klar. Der Werdegang ist 
folgendermaßen: Ein Aussch•uß gibt die Benotung 
•ab. Die Sache kommt, wenn di:e Benotung auf Be
rücksichtigung lautet, vor das P 1 e n um. Dieses 
hiat zu entsch•eiden, welch·e Stellungnahme es ein
nimmt. Aber zum Unterischied von den Beschlüssen 
'des IJandtags, die nicht auf eine Berücksichtigungs
note eines Ausschuss·es zurückg•ehen und wo ein 
Zweidlel nicht am Platz ist, ist hier ·ein Zweifel ge
boten. Die Staatsregierung kann nämlich, wie .auch 
im ursprünglichen Antr•ag formuliert ist, „eine 
schriftliche Stellungnahme abgeben und eirklaren, 
sie hält diesen Antrag nicht für :zmlässig. Dann er
gibt sich ganz von selbst d:i:e Fvage eines Streits 
zwischen zwei Staatsorganen, zwischen tdem Land-
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tag und der Staatsregierung. Eines von •be:i!den Or
gianen kann dann den Verfassungsgerichtshof an
Tufen. 

Ich pläd:i:ere nach wi!e vor für meine Formulie
rung, die ·der Alusschuß angen'ommen hat, weil hier 
der Ausdruck „Behandlung in der V:ollversamm
lung des L1andta.gs" gewählt ist. E.s ist wahl1Schein-

. lieh, daß •eine V~erhand1ung im iPlenum dazu führt, 
daß eine Übereinstimmung zwischen der Staats
regierung und dem Landtag erzielt wird. Also ist 
es nur nötig, den Verfassungsgerichtshof anzu
rufen, wenn di·ese Übereinstimmung nicht erzielt 
wird; das ist ·dann eine Selbstv.erständlichkeit. 

A!us diesen Gründen bitte ich Sie, ·es bei der For
mulierung meines Antmgs zu befassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als näch
ster Redner der Herr Abgeordnete Bezold; ich 
erteile ihm. das Wort. 

Be~olci (FDP): Meine Damen und Herren! Ich 
kann mich den Ausführungen des Herrn Abge
ordneten Dr. von Prittwitz und Gaffron leider 
nicht. _anschließen, soweit er einen Unterschied in 
der Entscheidung des Plenums sieht, je nach dem, 
ob diese Entscheidung auf dem Beschluß eines Aus
schusses beruht oder ob es sich um eine unmittel
bare Entscheidung über einen Antrag handelt. 
Hat ein· Ausschuß entschieden, kann die Regie
rung aber mit dieser Entscheidung nicht mitgehen 
und gibt sie sie mit Begründung zurück, und ent- · 
scheidet daraufhin das Plenum, so ist eine Ent
scheidung gefallen, die vom Artikel 55 Ziffer 2 der 
Verfassung gedeckt wird. In diesem Artikel 55 
Ziffer 2 steht nun einmal, daß die Regierung dazu 
da ist, Gesetze und Beschlüsse des Landtags zu voll
ziehen. Ich 'sehe nicht ein, wie man überhaupt so 
unendlich lang diskutieren kann. Beschluß des 
Landtags ist nach dem Wortlaut' der Verfassung 
jeder Beschluß, den das Plenum des Landtags durch 
seine Abstimmung zur Entscheidung bringt. 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß die 
Dinge nicht mit dem Ernst betrachtet werden, der 
ihnen gebührt. Ich möchte Sie an jene Stunde er
innern, in der im Bayerischen Landtag darüber 
gesprochen wurde, ob ein Mißtrauensantrag gegen 
einen einzelnen Minister möglich sei, und . in der 
der Bayerische Landtag· sich auf den Standpunk;t 
gestellt hat, ein solcher Antrag sei nicht zulässig; 
es sei höchstens die Mißbilligung eines einzelnen 
Ministers möglich. Der Ministerpräsident sei der 
Chef der Regierung, und auch der Rücktritt eines. 
einzelnen .Ministers könne nur im Weg des Arti-

• kels . 44 erzwungen werden, indem nämlich die 
. Frage gestellt wird, ob der Regierungschef noch das 
Vertrauen des Landtags besitzt und ob eine ver
trauensvolle Zusammenarbeit noch gewährleistet 
ist. Im Landtag waren eine Reihe Männer, die 
diese Stellungnahme und diesen Beschluß außer.'. 
ordentlich bedauert und die schon damal:s erklärt 
haben, das sei nach ihrer Auffassung ein Stück 
Entmachtung des Landtags. Meine Damen und 

Herren, es handelt sich bei Ihrer heutigen Ent-" 
scheidung um nicht mehr und nicht weniger als· 
darum, ob Sie auf diesem Weg der Entmachtung 
fortschreiten. 

Im übrigen würde sich der Mann aus dem Volk, 
der sich an einen Abgeordneten oder an eine Frak
tion wendet, außerordentlich wundern, wenn er er
fahren würde: Dein Petitionsrecht bedeutet, daß 
ein Abgeordneter oder eine Fraktion einen Be
schluß des Landtags herbeiführen kann, der dir 
hilft; aber ob die Regierung diesen Beschluß dann 
tatsächlich ausführt oder ob sie nicht vielmehr 
genau auf der Entscheidung bestehen bleibt, deret
wegen du zum f.._bgeordneten oder zu der Fraktion 
gegangen bist, darüber können wir dir nichts sagen .. 
Der Landtag hat kein Instrument in Händen, das 
zu erzwingen; diese Möglichkeit besteht nicht. -
Der Staatsbürger wird dann sehr schnell sagen: 
„Bitte, dann kann ich mir das Schreiben, dann 
kann ich mir das Porto und dann kann ich mir 
das Briefpapier sparen. Um durch den Landtag 
theoretisch feststellen zu lassen, daß er im Gegen
satz zu der Regierung meiner, des Petenten, Auf
fassung ist, dazu brauche ich nicht zu schreiben. 
Das interessiert mich nicht. Darüber kann ich mir 
von jedem Rechtsanwalt ein Gutachten geben las
sen; das kann ich genau so hinter den Spiegel 
stecken wie die Entscheidung, die der Grund meiner 
Petition war." Ein solcher Beschluß könnte also 
keineswegs dazu beitragen, das Gewicht des Land
tags und seine Bedeutung als Volksvertretung im 
Bewußtsein des Volkes zu verstärken. 

Die Staatsregierung und der Herr Kollege von 
Prittwitz stellen sich heute auf den Standpunkt: 
Entweder die Regierung führt den Beschluß des 
Landtags aus, das heißt, sie handelt nach Artikel 55 
Nr. 2, dann besteht kein Grund, sich aufzuregen; 
oder sie tut es nicht, dann ist die Möglichkeit eiries 
Verfassungsstreits ohnehin gegeben. Demgegen
über möchte ich fragen: Will man denn wirklich 
von seiten des Landtags der Regierung. die Mög
lichkeit geben, durch ihr Schweigen und durch ihr 
Nichthandeln die Prozeßlast umzudrehen und es 
einem Teil des Landtags zu überlassen, im Ver
fassungsstreit seinen Beschluß durchzusetzen? Wenn 
der Landtag im Plenum beschließt: Die Regierung 
soll das und das tun, mein Wille soll berücksichtigt 
werden, wenn aber die Regierung diesen Beschluß 
nicht ausführen will, so ist es ganz. erklärlich und 
selbstverständlich, daß die Regierung kein über
triebenes Interesse daran hat, von sich aus einen 
Verfassungsstreit zu erheben, um sich vom Ver
fassungsgerichtshof unter Umständen sagen zu las
sen, daß sie den Beschluß doch ausführen muß. 
Wenn sie den anderen und bequemeren Weg, den 

·Weg des Schweigens, gehen kann und wenn da
durch erreicht wird, daß das, was der Landtag 
durchgeführt wissen will, nicht vollzogen wird, so 
wäre sie außerordentlich ungeschickt, wenn sie nicht 
schweigen und nicht warten würde, ob sich der:. 
Landtag oder .eine Fraktion nun bemüht, ihr im 
Weg des Verfassungsstreits klarmachen zu lassen, 

·daß der Beschluß des Landtags nicht verfassungs
widrig war und sie schon die Pflicht hat, ihn aus
zuführ~n. Soviel ich mich erinnern kann, hat der 

7 
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Herr Ministerpräsident damals im Ausschuß, als 
wir die Dinge besprachen, selbst erklärt, er habe 
nur das eine Bedenken - und das Bedenken gebe 
ich ihm ganz offen zu -, daß das Plenum unter 
Umständen etwas beschließt, was mit der Verfas
sung im Widerspruch steht; ihm als Regierungschef 
müßte selbstverständlich - da hat er recht - die 
Möglichkeit verbleiben zu sagen: Tut mir leid, ich 
kann da nicht mitgehen, damit würde ich meine 
beschworene Pflicht als Hüter der Verfassung ver
letzen, ich gehe zum Verfassungsgerichtshof. Er. hat 
sogar, soviel ich mich erinnere, ausdrücklich er- · 
klärt, er habe nichts dagegen, wenn der Landtag 

· durch die entsprechende Forrµulierung, wie wir 
sie in Abänderung des Antrags vorgeschlagen 
haben, die Regierung bindet, sich binnen zwei Mo
naten zu entscheiden, ob sie den Beschluß aus
führen oder zum Verfassungsgerichtshof gehen 
und feststellen lassen will, daß ihre Meinung, der 
Beschluß könne nicht ausgeführt werden, weil er 
rechtswidrig oder verfassungswidrig ist, die rich
tige sei. Dann ist das Gleichgewicht im Bewußt
sein des Bürgers wiederhergestellt. 

Ich möchte noch eines erwähnen: Wir können 
nicht' damit rechnen, immer und für alle Zeiten 
eine Regierung zu haben, die sich der Demokratie 
so bewußt ist und die so gewillt ist, sich an die 
Spielregeln der Demokratie zu halten, wie unsere 
heutige Regierung. Ich habe gar keine übermäßigen 
Zweifel - ich sage übermäßige Zweifel -, daß 

·heute derartige ernst werdende Reibungen nicht in' 
Frage kommen, weil die jetzige Regierung niemals 
Sand in das Triebwerk und in den Ablauf der 
verfassungsmäßigen Demokratie werfen wird. Es 
.könnte aber einmal die Zeit kommen, in der das 
d,er Fall ist. Es könnte einmal eii:J.e andere Regie
rung dasitzen; Sie brauchen gar nicht die ganze 
Regierung dazu, es langt schon, wenn sich der 
Ministerpräsident in diktatorischen Gelüsten ge
fällt und die Möglichkeiten der Verfassung zu
gunsten seiner Gelüste so weit spannt als nur 
irgend möglich. Ich möchte nichts voraussagen und 
nicht die Kassandra· spielen. Aber dann wird der 
Augenblick kommen, in dem Ihr Beschluß, den Sie 
heute zu fassen haben und den Sie unter Umstän
den so fassen, außerordentlich unangenehm sein 
wird. Dann wir nämlich dieser Ministerpräsident 
·sagen: Ich mag nicht. Er wird auch gar nichts 
anderes tun - - · 

(Abg. Dr. Lacherbauer: Er wird sich um die 
ganze Rechtslage nicht kümmern!) 

- Das ist noch die Frage. So weit wollen wir nicht 
gehen, daß wir einen Usurpator annehmen. 

(Weiterer Zuruf des. Abg. Dr. Lacherbauer) 

Auf jeden Fall wird er schweigen. · 

Ich glaube, das Wenigste, was wir tun müßten, 
ist, den Willen zum Ausdruck zu bringen, daß die 
Regierung an die Bl~schlüsse des Landtags gebun
den ist oder sich binnen einer Frist - sie mag, so 
lang sein, wie s1e will -, wenn sie sich nicht ge
bunden erachtet, die Richtigkeit ihres Verhaltens 

durch den Verfassungsgerichtshof bestätigen lassen 
muß. · 

(Zuruf des Abg. Dr. Lacherbauer - Beifall 
bei der FDP) 

Präsident Dr. llundhammer: Das Wort nimmt 
der Herr MinisterpräsMent. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Meine Damen, meine Herren! Ich habe wiederholt 
Gelegenheit gehabt, mich zu dieser Sache ausführ
lich zu äußern. Ich will nicht alles wiederholen, 
was ich gesagt habe. Aber ich muß dem Herrn 
Abgeordneten Bezold leider mehrmals. widerspre
chen. Zunächst einmal muß ich eines sagen: Wenn 
man die Debatte und namentlich den Herrn Kolle
gen Bezold hört, sieht es so aus, als ob zwischen 
dem Landtag und der Regierung ein dauernder 
Kriegszustand bestünde. Er hat das im Ausschuß 
bestritten und hat damals sogar gesagt, e1• habe 
gar keinen Zweifel, daß die Regierung so, wie sie 
jetzt ist, einen Konflikt mit dem Landtag nicht 
herbeiführen werde. Es war mir immerhin inter
essant, daß er heute betont hat, er habe daran 
keinen üb ermäßigen Zweifel. 

(Heiterkeit) 

Seine Neigung, .den Zweifel zu steigern, scheint also 
in der ·Zeit zwischen der damaligen Erör,terung 
im Ausschuß und -seiner heutigen Rede im Plenum 
erheblich gewachsen. . -

(Abg. Bezold: Es freut mich, daß meine 
Worte so ernst gewirkt haben, jedes ein

zelne! - Heiterkeit) 

Jetzt darf ich Sie aber noch auf etwas hin
weisen. Wenn Sie sich so stark auf die Verfassung 
berufen, dann will ich Ihnen, indem auch ich mich 
sehr stark auf die Verfassung berufe, folgendes 
sagen: Sie sind der AB.sieht, der Ausgangspunkt 
für die künftige Entwicklung und für die Stellung 
des Landtags innerhalb der Verfassung und der 
Demokratie ist der heutige Beschluß. Dazu will ich 
Ihnen sagen: Der heutige Beschluß in der Form, 
wie Sie ihn vorschlagen, hat verfassungsrechtlich 
überhaupt keine Wirkung; denn da~ können Sie, · 
wenn Sie das schon als eine große und weittragende 
verfassungsrechtliche Frage betrachten, nicht im 
Wege der Änderung eines Geschäftsordnungs
paragraphen so machen, sondern dazu müßten Sie 
mindestens ein Gesetz machen, wobei es noch sehr 
zweifelhaft ist, welcher Art dieses Gesetz ist. · 

Ich darf Ihnen aber noch folgendes sagen. Es 
wird immer wieder der Artikel 55 Nr. 2 der Ver
fassung zitiert: Die Regierung hat die Gesetze lind 
die Beschlüsse des Landtags durchzuführen. Es : 
heißt dann immer: Hier steht es! Das heißt mit 
anderen Worten: Wenn der Landtag beschließt, so 
hat die Regierung nichts mehr zu denken, sondern 
nur auszuführen. Sie übersehen dabei ·vollkommen, 
daß die Bestimmung in Artikel 55 Nr. 2 ja gar 

~ keine Zuständigkeitsverordnung und keine Zu
' ständigkeitsregel gibt, sondern nur allgemein sagt, 

die Regierung ist dazu berufen, die Gesetze und 
die Beschlüsse des Landtags auszuführen. Dabei 
besteht schon hinsichtlich der Gesetze ei.n Zweifel. 
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Wenn Sie zum Beispiel hier ein Gesetz beschließen, 
für das Ihnen die Zuständigkeit nach dem Grund
gesetz und nach der bayerischen Verfassung fehlt, 
ist die Regierung keineswegs gezwungen, dieses Ge
setz durchzuführen, sondern es ist folgendes mög
lich: Der Ministerpräsident weigert sich, das Gesetz 
auszufertigen, und ruft dann natürlich den Verfas
sungsgerichtshof an, um diesen Streit allenfalls zu 
schlichten. Dabei kann noch die bekannte Neben
wirkung eintreten, daß dieser Streit noch nicht ein
mal innerhalb Bayerns, sondern möglicherweise 
außerhalb Bayerns beim Bundesverfassungsgericht 
durchgeführt werden muß. 

Bei den Beschlüssen des Landtags ist es aber 
genau so. Der letztentscheidende Faktor in der 
Demokratie ist nicht das Parlament, sondern das 
Parlament ist genau wie die Regierung an die Ver
fassung gebunden. 

Man stelle sich einmal die Konsequenzen vor! 
Ich muß dabei aber immer wieder betonen, der 
ganze Streit geht bloß um Beschwerden und Ein
gaben, um sonst nichts. Man stelle sich einmal vor, 
es geht jemand an den Landtag. Das ist ja auch 
mit großer Betonung vorgetragen worden und es 
ist gesagt worden: Ach, dieser arme Mann aus dem 
Volk, der an sich nach der Verfassung das Recht 
hat, sich an den Landtag zu wenden, der wird künf
tig sein Porto und sein Papier sparen können, denn 
es sei ja alles umsonst. Das klingt natürlich sehr 
schön. Aber wie denkt man sich denn zum Beispiel 
folgendes? Es kommt einer, der in einem Prozeß 
irgendetwas verloren hat oder zu irgendeiner Strafe 
·verhrteilt worden: ist, mit seiner Sache an den Aus
schuß und der Ausschuß beschließt: Dem Mann ist 
unrecht geschehen, das Urteil wird beseitigt. 

(Abg. Bezold: Das kann der Ausschuß nicht!) 

- Das kann er. Der Landtag kann mit einer Mehr
heit bekanntlich alles beschließen, und wenn Sie 
die Konsequenz bis zum letzten treiben - Sie 
haben sie leider bis zum letzten getrieben, Herr 
Kollege Bezold -, dann müssen Sie sagen: Wenn 
der Landtag beschlossen J::iat, so darf die Regierung 
nichts mehr denken, sondern sie muß einfach wahl
los ohne jedes Bedenken den Beschluß durchführen. 

(Abg. Bezold: In der Verfassung steht es so!) 

- Nun ja, das ist es ja. Aber das, was Sie wollen, 
ist ja, daß ausgesprochen wird: Wenn der Landtag, 
und zwar auch über eine Beschwerde oder Eingabe, 
beschlossen hat, es ist so oder so zu machen, dann 
hat die Regierung gar nichts mehr zu tun als das 
auszuführen. · 

(Abg. Bezold: Oder zum Gericht zu gehen!) 

Das gestehe ich Ihnen nicht zu; 

(Abg. Bezold: Das will ich auch nicht!) 

denn dieses Recht haben Sie nicht. Ich muß sagen: 
Die Demokratie ruht auf zwei Säulen; die eine 
ist die Legislative, die andere ist die Exekutive. 
Die Exekutive ist nicht etwa nur der Befehls
empfänger oder das .ausführende Organ, das wahl
los alles zu tun hat, was vom Landtag besch_lossen 

worden ist, sondern die Exekutive ist ein verant
wortlicher Faktor, sie ist gegenüber der· Verfas
sung genau so verantwortlich wie umgekehrt ·der 
Landtag verantwortlich ist, und die Demokratie 
ruht auf diesen zwei Säulen. 

(Sehr richtig!) 

Auch die Exekutive, auch die Regierung hat infolge 
der Wahl, mit der sie an die Regierung gekommen 
ist, das Recht und die Pflicht, ihre Aufgaben nach 
der Verfassung zu wahren, auch gegenüber dem 
Parlament. Es ist etwas ganz anderes, das mag man 
dem Parlament zugestehen, daß es vielleicht manch
mal in seinen Befugnissen etwas weiter geht und 
- das ist wiederholt geschehen - in die Exekutive 
eingreift, was an sich nach der Verfassung nicht 
zulässig ist. Eine jede Regierung, die vernünftig 
zu arbeiten gewillt ist, wird sich um diese Dinge 
nicht im einzelnen so ,pehr stark kümmern, sondern 
man wird einen modus vivendi suchen und man 
wird einen modus vivendi finden. 

Das aber, wogegen ich mich unter allen Umstän
den wehren muß, ist, daß man beschließen will: 
Wenn der Landtag irgend etwas in bezug auf .Ein
gaben und Beschwerden beschließt, dann muß das 
die Regierung einfach durchführen. 

(Abg. Bezold: Oder zu Gerichte gehen!) 

- Welche Konsequenz di!e Regierung zi:ehen will, 
ist :ziunächst ihre Sache. Sie können j1a ein Gesetz 
machen; .aber mit Hilfe ei:r;i.er Geschäftsordnungs
änderung können Sie das nicht, Herr Kollege Be
zold! Sie können die ·Regi!erung nicht durch einen 
Beschluß zwingen, wenn etwas Unmögliches be.:. 
schlossen wird. Sie können nicht sagen: Das mußt 
du wahllos tun oder rdu mußt innerhalb einer Frist 
vor den Ver:fiassungsgerichtshof gehen. Die Regie
rung wird da:s letztere tun, der L•and'bag hat ja auch 
j·ederzeit diese Möglichkeit. Wenn Sie die Regierung 
an eine Verpflichtung binden wollen, machen Sie 
bitte ein Gesetz; a·ber so geht es nicht. Sie können· 
auch nicht sagen: Jeder Beschluß, der vom Landtag 
kommt, gleich, w1e ·er heißt, muß von der Regie
rung wahllos durchgeführt ·werden. Das ist nach 
meiner Überzeugung eine Überspitzung des parla
mentarischen Gedankens, die noch dazu mit unse
rer Verfassung absolut in Wiiderspruch steht. 

Ich gebe Ihnen zu, man hätte sagen können: Die 
letzte Instanz ist immer der Landtag. Dann können 
S~B aber die Gerichte; das Verfassu111gsgericht .und 
die Verwaltungsg•erichte beseitigen. Das hätte man 
machen können; aber man hat es tatsächlich nicht 
gern.acht und man muß die Verfassung so nehmen, 
wie sie tatsächa.ich ist. 
' 

(Abg. Stock: Oder man muß sie in diesem 
Pnmkt ändern!) 

- Oder man muß sie ändern, sehr richtig! Es wäre 
aber nicht gut, .es wäre für das Parlament nicht gut 
und es wäre für die Entwicklung der Demokratie 
nicht gut. Ich habe es im Ausschuß schon einmal 
ausgesprochen.: Die Deutschen ihaben eine merk
würd~ge Eiigenschaft, sie können alle Grundsätz·e 
sehr stark und 'S'ehr sch>arf :a>Usarbeiten und sie kön
nen sich hei der theoretischen Erörterung dieser 
Grundsätze so scl:J.rarf die Köpfe heiß reden, daß 
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man meinen möchte, demnächst werde alles ver
loren sein, wenn diese Theorien nicht bis zur letz
ten Spitze durchgeführt werden. Sie haben nämJich 
die Neigung, diese Grundsätze in der Theorie so 
stark zu überspitzen, daß sie sich schließlich über
schlagen und daß sie 1an ihren eigenen Grundsätzen 
k!aputtgehen. 

(Starker Beifall, vor allem bei den 
Regiet1Ungsparteien) 

Auch das Zusammenspiel zwischen Parlament 
und Regierung ist nicht1

' eine Frage von Paragra
phen, sondern letztlich eine_ F11age von Personen, 
eine F'irage der Menschen des guten Wi:llens. 

(Beifall, vor aHem rechts) 

Wenn der gute Wille zu ·einem Ziusammenspiel und 
:zu ·einer Zusammenarbeit feli'!t, diann können Sie 
Paragraplhen machen, so viel Sie wo~len, dlann kön~. 
nen Sie in der Theorie Grundsätze überspitzen, so 
viel Sie wo1len. Nach meiner Meinung ist ·aber in. 
der heutigen Zeit gerade ein solches Zusammen
spiel von Menschen guten Willens doppelt notwen
dig. Wenn wir die Demokratie weiterbauen und 
aufbauen und stä:rken wollen, dann müssen wir das 
erst recht tun, und wir können das im kleinen und 
im großen, im -europäischen ·und im'internationalen 
Ra'llffi nicht, wenn die Menschen guten Willens dazu 
nicht vorhanden sind. 

Darf ich zum Schluß noch etwas saigen, meine 
sehr verehrten Damen, meine Herren! Das Parla
ment wird j1a durch das Volk gewählt und hat 
damit rdie beste Autorisierung, sich rdie Regierung 
zu scha:ßfen, die ihm gefällt, oder unter Umständen 
mit der Regierung nicht mehr zusammenzuarbei
ten, wenn rdie Regierung nicht willens ist, in ver
nünftiger Weise mit dem Parlament zusammenzu
arbeiten; Haben Sie wirklich die Meinung, daß sich 
das Parlament in der Zukunft so schwach ent
wickelt und so schwach zeigen wird, daß es nicht 
die Möglichkeit hat, dann, wenn es wirklich darauf 
ankommt, wenn es wirklich am Platze ist, sich 
·durchzusetzen? 

· Es ließen •sich in diesem Zusammenhang noch 
manche sehr interessante Dinge sagen. Sie sind sich 
offenbar gar nicht bewußt, daß Sie durch die'Ver-. 
fassung und durch Ihre eigenen Gesetze, meine sehr 
ver·ehrten Damen, meine Herren, weitgehend von 
der politischen Entscheid1Ung vollkommen ausge
schaltet sind! Ich brauche nur das eine Wort zu 
sagen: Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsge~ 
richtshof kann unter Umständen j1ede politische 
Entscheidung, die Sie treffen, ausschalten, vief 
leichter und besser als die R~gierung! Die Re_gie
rung kann das nämlich nicht. 

(Sehr richtig! - Lebhafte Zustimmung bei 
den Regierungsparteien - Abg. Stock: Der 
Ver:fasS1Ungsgerichtshof darf nicht zum 

Diktator über dias Parlament werden!) 

Ich möchte mich darüber nicht weiter v·erbreiten, 
obwohl das ein s•ehr interessantes '!lhema wäre. 
Wenn Sie so ·sehr befürchten, daß die Regierung 
diktatorische Gelüste haben könnte, so diarf ich 

Ihnen •sagen: Nichts liegt der Regierung ferner. 
Wir sind friedlich1e Leute und sind fr.oh, wenn wir 
in einem v.ernünftigen mod'US viv·endi mit dem 
Parlament rusammeniarbeiten un!d zusa:mmenleben 
können. Wir denken gar nicht ·draran, einen Kon
flikt herbeizuführen. 

'(Aibg. Kiurz:- Wir auch nicht!) 

Um ·zum Anfang zurückzukehren: Es ist doch 
nicht so, 1als ob ein dauernd:er Kriegs:ziUstand be
stünde. Das trifft weder für die Regierungsstellen 
noch für den Landoog zu. Überlegen Sie sich doch 
- ·es handelt sich um Eingaben und Beschwerden 
und nicht um etwas ander.es, was ich immer wie
der beto·nen möchte -, wieviele Tausende von Be
schwerden in der Zwjschenzeit vom Landtag be
ihandelt wurden, und suchen Sie einmal heraus, 
wieviele Fälle übrig geblieben sind - Sie können 
sie wohl an den Fingern einer Hand abzählen -, 
in denen eine gewisse Meinungsverschiedenheit 
zwischen dein Ausschuß und der Regierung be
standen hat! Wenn Sie drann noch in Betracht zie
hen, w:ie dd:ese· FäHe erledigt wu11den, daß -es gar 
nicht zu einem 'Konflikt gekommen ist, sondern daß 
man sich ·sehr wohl in einer vernünftigen Form 
geeinigt hat, dann begr·eife ich eigentlich die ganze 
Debatte nicht. Ich gliaube, man könnte es sehr wohl 
bei dem Modus belassen, der bisher bestanden hat, 
wenn ich v·ersichere, daß die Sfaatsregierung alles 
tun wird, um einen vernünftigen modus vivendi 
-auch weiterihin aufrecht :zm ·erhalten. 

(starker BeifaH bei den ·Regierungsparteien) 

Präsident Dr. Hundhammer: Es sind noch drei 
Redner geme1det. Ich bitte-zu beschl,ießen, daß die 
Rednerliste geschlossen wird. - Es erhebt sich 
k!eine Erinnerung. Die Rednerliste :ist also geschlos
sen. 

Als nächster Redner folgt ·der Herr _Abgeordnete 
Dr. Lacherba1Uer. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meip:e Damen und Her
ren! Herr Kollege Bezolid ihat Artikel 55 Ziffer 2 
der Verfassung dafür ·z.itiert, d1aß die Staiatsregie
rung v·erpflichtet ist, die Beschilüsse des Landtaigs 
zu vollziiehen. Der Wortlaut des Artikels 55 spricht 
auch etwas für die Beh:aupt/Ung des Herrn Kollegen 
Bezold. Wenn der Herr Ministerpräsi!dent die Auf
fassung vertritt, Arti:kel 55 sei keine Zuständig
keitsnorm :so kiann ich mit ihm nicht ·eJ.nig gehen. 
Unse11e V.~rfassung !hiat nicht nur isoJierte Bestim• 
mungien, sonidern stellt ein Gan2ies dar, und der 
Richter und derjenti.1ge, der die Vierfassung zu voll
ziehen hat, hat sieh j·eweils die Friage vorzulegen, 
in welchem Verhältnis gewisse Bestimmungen zu
·einander stehen. Ich darf in ·dtesem Zusammenhang 
auf den Artikel 5 der Ver:ßassung vierweisen, der 
den Grundsatz der Gewaltenteilung ausspricht. 
Artikel 5 sagt: 

(1) Die gesetzge'bende Gewalt ~teht :aus.:. 
schMeßlich dem V.olk und der Volksvertretung 
z.u. 

(2) Die vollzi!ehende Gewalt liegt in den 
Händen der Staatsre,giieru111g und der nachge
ordneten Vollzugshehövden. 
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(3) Die richterliche Gewalt wird durch unab
hängige Richter ausgeübt. 

Wir haben uns wiederiholt die Frage vorgelegt, 
was unter den Beschlüssen des Landtags im Sinne 
des Artikels 55 zu verstehen ist. Dabei habe ich 
immer die Auff.assung vertreten, daß es sich nicht 

·um Beschlüsse handeln kann, die Exelmtivangele
.genheiten .berühren, sondern nur um Beschlüsse, 
die in ·erster Linie politischen Charakter haben, also 
Beschlüsse, in denen der Landtag die Staatsregie
rung auffordert, ein Gesetz über diese oder jene 
Angelegenheit vorzulegen. Ich stehe auf dem 
Standpunkt, daß die Trennung der Gewalten ni~t 
·etwa um der obersten Organe im Staate willen vor
handen ist. Die Trennung der Gewalten hat viel
mehr den Zweck, das Individurum vor Übergriffen 
der Staatsgewalt zu schützen. Aus diesem Grunde 
haben wir genau zu unterscheiden. Wir haben 
zwei po[füsche Gewalten, erstens die Legislative 
und zweit~ns di1e Ex;ekutive. Dann aber haben wir 
noch eine dritte, die richterlich·e Gewalt, die mit 
d'en beiden •anderen in keiner Weise als homogen be
triach tet werden kann. 

Nach meiner Auffassung ist der Landtag nicht 
· in der Lage, die Staatsr.egi!erung rechtlich - ich 

betone: rechtlich - ZJU binden, in irgendeiner kon
kreten Verwaltungsang·elegenheit eine bestimmte 
. Entscheiilung zu treffen. Im vergangenen Landtag 
haben wir das Kuriosum erlebt, .daß ein Abg•eord
neter im Fa11e der Anstellung eines Bewerbers um 
·ein öffentlich·es Amt einen Antr.ag stehlte. Der be
treffende Ausschuß des, Landtags beschloß: Die 
Staatsreg.ierung wird aufgefordert, diesen Mann 
einzustellen rund Vollzugs~eldung zu erstatten. 
Meine Damen und Herren, so geht es natürlich 
nicht! Jede Gewalt hiat die ihr zukommende Do
mäne, und wenn der Landtag mit ·einer Entschei
dung der Staiatsregierung nicht zufrieden ist, kann 
·er nicht rechtliche, sondern gegebenenfalls pofüi:
sche Konsequenzen ziehen. Wenn der Landtag eine 
solche Entscheidung in einem konkreten Falle 
wünscht, bringt er einen Wunsch zum Ausdruck.· 
Dieser Wunsch hat nur den politischen Charakter, 
es möge die Exekutive nach der Richtung entschei
den, wie sie icler Landtag oder der· Ausschuß 
wünscht.- Ohne daß die E~ekutive dabei einen Ver
fassungsrechtsstreit zu erheben hat, kann sie sich 
selbstverständlich auf den 'Standpunkt stellen: 
Nein, ich halte mich nicht 1an di!esen Vorschlag des 
Landtags; ich kiann es aus rechtlichen, aber auch 
aus Ermessensgründen nicht tun. 

Meine Damen und Herren! Ich darf Ihnen folgen
des sagen: Wenn man als oberster Chef eines Res
sorts eine Entscheidung in einem Einzelfall zu tref
fen hat, muß man diese Entscheidung immer in die 
Verwaltungsprinzipien einordnen, die man durch
zuhalten hat. Das kann ein Ausschuß überhaupt 
nicht entscheiden, der das totale Feld, das der 
Staatsregierung zur Verwaltung gegeben ist, nicht 
übersieht. 

Es ist heute der Fall des Rechtanwalts von· Ca
stell angeschnitten worden. Diesen Fall kenne ich 
zufällig sehr genau. Die Stellungnahme der Staats:... 

regierung ist damals von mir sehr stark beeinflußt 
worden. Ich habe sehr klar die Auffassung ver
treten, die ich auch heute vortrage. Es mag im 
Einzelfall, isoliert herausgehoben, sich manches 
anders darstellen, als wenn man es in der Gesamt
heit der Ordnung einer Betrachtung unterzieht. 
Darum kann nach meiner Meinung auch der Vor
schlag des Herrn Kollegen Dr. von Prittwitz und 
Gaffron nicht eine Bedeutung im verfassungsrecht
lichen Sinne haben. Die grundsätzliche Entschei
dung, ob die Staatsregierung in Angelegenheiten 
der Exekutive an Beschlüsse des Landtags ge
bunden ist, wird einmal vom Verfassungsgerichts
hof getroffen werden müssen, und zwar dann, wenn 
über einen Einzelfall tatsächlich ein solcher Konflikt 
ausbrechen sollte. 

Der Lösung~vorschlag des Kollegen Dr. Eber
hardt erscheint mir viel konsequenter. Er sagt, der 
damalige Beschluß sei nicht vollständig. Was ist 
aber, wenn dann eine Übereinstimmung nicht er
zielt wird? Für diesen Fall ist keine Lösung in 
Vorschlag gebracht. Da hat nun Herr Kollege 
Dr. Eberhardt gesagt: Dann soll der Beschluß des 
Ausschusses des Landtags die Staatsregierung bin
den. Er hat nach meiner Meinung insofern einen 
Fehler begangen, als durch einen solchen Beschluß 
die Staatsregierung verfassungsrechtlich nicht ge
nerell gebunden werden kann. Die Entscheidung 
kommt zur. gegebenen .Zeit einmal dem Verfas
sungsgerichtshof zu . 

Ich .persönlich bin also der Auffassung, der Vor-
schlag des Herrn Kollegen Dr. von Prittwitz: 

Beharrt der Ausschuß trotz nochmaliger Stel
lungnahme der Staatsregierung bei der neuen 
Beschlußfassung auf seiner Benotung, so ist 
die Angelegenheit nach Prüfung durch den 
Rechts- und Verfassungsausschuß der Voll
versammlung des Landtags zur Behandlung 
vorzulegen, 

heißt soviel als: Die Angelegenheit wird noch ein
mal vom Landtag untersucht, es wird noch einmal 
geprüft und dann kann der Landtag erneut be
schließen, ob er dem Beschluß des Ausschusses bei
tritt und ihn der Staatsregierung als Empfehlung 
hinübergibt. 

(Abg. Bezold: Als Beschluß des Landtags!) 

- Ja, als Beschluß des Landtags. Wenn die Staats
regierung diesen Beschluß nicht vollzieht, so stehe 
ich auf dem Standpunkt, daß in einer solchen An
gelegenheit die Staatsregierung nicht auf Grund 
des Artikels 55 Ziffer 2 gebunden ist. Wir werden 
uns einmal sehr klar darüber auseinanderzusetzen 
haben, was unter „Beschlüssen des Landtags" im 
Sinne des Artikel 55 Ziffer 2 zu verstehen ist. Wir 
können das in der Form machen, daß wir einmal 
eine Art Vedassungsverständigung herbeiführen, 

(Abg. Bezold: Das wäre jetzt möglich!) 

daß sich die Exekutive und die. Exponenten des 
Landtags zusammensetzen, um· eine Übereinstim
mung hinsichtlich der Auslegung dieser Verfas
sungbestimmung herbeizuführen. 

(Abg. Bezold: Dazu wäre jetzt die beste Zeit!) 
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Selbst eine solche Verständigung würde aber nicht 
die Bedeutung haben, daß der Verfassungsgerichts
hof im Ernstfall daran gebunden ist. Sie hätte nicht 
rechtlichen,' sondern politischen Charakter. 

Der Herr Ministerpräsident hat vollkommen 
recht, wenn er sagt: In wieviel Fragen ist es über
haupt einmal zu verschiedenen A.uffassungen ge
kommen? Ich frage Sie daher, meine Damen und 
Herren: Halten Sie es für notwendig, daß wir eine 
solche Entscheidung oder Verständigung herbei
führen? Ich glaube nicl).t. Wir sollten aber einmal 
folgendes machen. Ohne daß dadurch das gute Ver
hältnis zwischen dem gesamten Landtag und der 
Staatsr'egierung getrübt wird, könnten wir diese 
Angelegenheit dem Verfassungsgerichtshof zur Ent
scheidung vorlegen. Wir könnten dabei sogar so 
weit gehen, daß wir eine Art Übereinstimmung in 
unseren Schriftsätzen erzielen, so daß wir also die 
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in diesem, 
Sinne mit beeinflussen. Was allerdings von unserem 
Verfassungsgerichtshof zu halten ist, darüber, 
meine Damen und Herren, ließe sich ja sehr viel 
ausführen. Ich selbst gehöre dem Verfassungs
gerichtshof an, aber ich muß ausdrücklich erklären, 
nicht dem Richtersenat. 

(Abg. Stock: Richtig! Das ist es ja, darum 
dreht es sich!) 

Es wird notwendig sein, daß wir uns einmal über 
diese Fragen ausführlich unterhalten und dabei 
könnten wir sogar die Frage anschneiden, ob wir 
nicht bereits auf dem besten Weg zurrr·sogenannten 
Justizstaat sind„ 

(Sehr richtig!) 

Wii' erleben nämlich, daß der Verfassungsgerichts
hof - nach meiner· Meinung - über seine Kom
petenz hinausgeht. 

Nun darf ich Ihnen, weil ich gerade. das Wort 
habe, eines sagen: Glauben Sie doch nicht, daß die 
Entscheidungen der obersten Gerichtsbehörde nichts 
anderes sind als die Analysierung von gegebenen 
Rechtssätzen! Der Richter der obersten Gerichte, 
ob das nun ein Zivilgerichtshof, ein Strafgerichts
hof, ein Verwaltungsgerichtshof oder ein Verfas
sungsgerichtshof ist, ist rechtsschöpferisch tätig. In 
diesen Tagen ist in der Schweiz ein sehr interessan
tes Buch veröffentlicht worden - ich habe es für 
den Bayerischen Landtag angefordert ~, das von 
einem sehr gelehrten Mann geschrieben 'ist, der 
auch ein Mann der Praxis ist. Es heißt: „Der Richter 
als Gesetzgeber". Sie können feststellen, daß unsere 
obersten Gerichtshöfe das Recht nicht etwa nur 
deuten, sondern sogar setzen. Bei der Frage der 
sogenannten Fünf-Prozent-Klausel hat nach mei
ner Meinung der Verfassungsgerichtshof nicht das 
Gesetz ausgelegt, sondern ReCht gesetzt. Wir müs
sen uns einmal mit diesem Problem grundsätzlich 
beschäftigen, oder wir geben die politische Macht 
in die Hand eines. Senats von älteren Richtern: 

(Stürmischer Beifall) 

Präsident Dr. Hunclhamme1·: Es folgt der Abge
ordnete Gräßler. 

Gräßler (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! Ge
statten Sie mir nur .einige kleinere Bemerkungen. 
Ich will Sie nicht mehr lange aufhalten. Das so, 
hochgeschätzte heilige Recht der Petition, auf das 
man in allen Verfassungen und auch bei der ·Schaf
fung der bayerischen Verfassung besonders stolz 
war, hat heute das Problem der Überschneidung 
von Legislative und Exekutive aufgeworfen. Weil 
der Eingaben- und Beschwerdeausschuß; der hier 
immer die Stiefmütterchenrolle spielen darf, die 
Hauptbasis der Debatte abgegeben hat, muß, ich 
sagen, daß der Eingaben- und Beschwerdeausschuß 
mit dem Problem der Überschneidung von Legis
lative und Exekutive bisher trotz einiger kleinerer 
Reibereien immer sehr gut fertig geworden ist. 

(Abg. Kurz: Sehr richtig!) 

Ich bin.nicht Verfassungsexperte, aber sehr erfreut 
über die- heutige Diskussion, die die Auslegungen 
und Anschauungen der Mitglieder des Verfassungs
ausschusses erneut brachte, und möchte deri Vor
schlag der Kollegen Dr. Lacherbauer· und Bezold 
unterstützen. Heute wird die Zeit freilich zu einer 
solchen Aussprache nicht mehr reichen. Denn icl1 
kann mir vorstellen, daß wir zur Klärung der Frage 
bei dem Auseinandergehen der Meinungen ;- nach 
den Erfahrungen der Diskussionen im Verfassungs-

. ausschuß - vielleicht eine Woche bräuchten. Aber 
es wäre unbedhfgt notwendig, dieses Problem ein
mal einer Klärung zuzuführen. 

Wir haben das Petitionsrecht in Artikel 115 unse
rer Verlassung. Danach haben alle Bewohner das 
Recht, sich schriftlich mit Bitten und Beschwerden 
an den Landtag zu wenden. Professor Dr. Nawiasky 
sagt dazu: „Soll das Petitionsrecht einen Sinn 
haben, so müssen die ang~gangenen Stellen nicht 
nur verpflichtet sein, die Eingaben entgegenzu
nehmen, sondern auch sach1ich zu behandeln. Fer
ner entspricht es der heutigen Auffassung von der 
Stellung des Bürgers im Staat, daß -sie auch beant
wortet werden" us:w. Weiterhin ist in § 48 der Ge-

t schäftsordnung genau_ festgelegt: 

Die Eingaben und Beschwerden können vom 
Ausschuß folgendermaßen bewertet werden: 

a) Sie werden der Staatsregierung zur B_erück
si.chtigung, zur Würdigung, als .. Material 
oder zur Kenntnisnahme überwiesen. 

Diese Formulierung erlaubt nicht nur dem Parla
mentarier, sondern erst recht dem Staatsbürger 
draußen iden Sch1uß: Wenn er sich an den Land
tag wendet und dieser beschließt Berücksichtigung, 
dann muß er auch diese Berücksichtigung erfahren. 

Natürlich gibt es sehr viele Überschneidungen. 
Ich darf Ihnen einmal einen kleinen erschütternden 
Fall vortrag. Ein Mann, der auf einem Auge völlig 
blind ist und auf dem anderen nur noch ein Zehntel 
seiner Sehschärfe, also nur noch einen Schimmer 
hat, wird auf Grund der Bestimmungen der SoziaJ
versieherung aufgefordert, sich einer Operation zu 
unterziehen. Dieser Mann wendet sich nun hilfe
suchend an den Petitionsausschuß des Bayerischen 
Landtags. Er sagt: „Ich lasse mich nicht operieren, 
wenn man mir nicht die hundertprozentige· Gewiß~ 
heit gibt, daß ic11 zum mindesten diesen Schimmer 
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nicht verlieren und nicht ganz erblinde." Der Ein
gaben- und Beschwerdeausschuß kann in diesem 
Fall trotz der menschlichen Tragik, so gern er 
möchte, nicht auf Berücksichtigung des Wunsches 
dieses Manns plädieren. Die Feststellung des Herrn 
Ministerpräsidenten, daß es auf das verständ~is
volle Zusammenspiel zwischen Exekutive und 
Legislative ankommt, 'ist die Kardinalfrage, Dazu 
aber, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, ist 
~ine große Erziehungsarbeit notwendig. 

(Zuruf: Bei wem?) 

- Bei der Exekutive! Ich kann bescheinigen, daß 
der Eingaben- und Beschwerdeausschuß ganz im 
stillen, vielleicht manchmal nach Ansicht der Exe
kutive in zu starkem Maße von dieser Erziehungs
arbeit Gebrauch gemacht hat. Im Ausschuß sind 
manchmal auch Späne gefallen, aber es war not
wendig; denn wir waren der Meinung, daß bei einer 
etwas menschlicheren und sozialeren Haltung viele 
Ungerechtigkeiten zu vermeiden gewesen wären, 
und die hohe Skala der Eingaben an den Petitions
ausschuß gesunken wäre. Ich habe heute früh zu
fällig einen Brief in die Hand bekommen, der un
gefähr folgendermaßen lautet: ,1Ich wohne mit 
meiner Frau und Kind schon 11

/2 Jahre bei meinen 
Eltern, die selbst nur eine Küche und ein Zimmer 
haben. Aber auch meine verheiratete Schwester 
wohnt hier mit ihren beiden Kindern. Somit sind 
wir im ganzen 6 erwachsene Personen und 3 Kinder 
in einer Küche und einem Zimmer." 'Der Mann be
müht sich schon Jahre, wie er schreibt, um eine 
Wohnung. Er hat schon 15 Gesuche eingereicht und 
sich um 15 Wohnungen beworben. Aber imme;r 
wieder wird ein anderer dringenderer Bewerber 
gefunden. Er führt nun an, daß ein anderer Mann, 
der am 15. März 1952 geheiratet und keine Kinder 
hat, am 21. März 1952 bereits eine Wohnung zuge
teilt erhalten hat. Das ist ein Fall nach § 49 Ziffer 3 
der Geschäftsordnung, weil sich der Mann zunächst 
an seine örtliche Instanz, nämlich das zuständige 
Kreiswohnungsamt zu wenden hat. Wir haben als 
Abgeordnete und Mitglieder des Eingaben- und 
Beschwerde.a:usschusses, wie Sie siCher alle, sehr 
viele solcher Fragen persönlich an Ort und Stelle 
erledigen können. Ich würde es daher begrüßen, 
wenn diese Überarbeitung - es braucht nun nicht 
unbedingt ein Ausschuß dafür gebildet zu werden 
- endlich einmal vorgenommen und der Rahmen 
geschaffen würde, der es ermöglicht, wirkliche Ent
scheidungen nach demokratischem Recht im Peti
tionsausschuß zu treffen. Glauben Sie nicht, meine 
sehr verehrten Damen und Herren, daß dieser von 
Ihnen manchmal belächelte Ausschuß nicht ein 
ganz wichtiger Faktor in der Demokratie u~d 
innorhalb unseres Volkes ist! 

(Sehr richtig!) 

Gat mancher ihat durch di:esen Ausschuß recht be
kommen. In Briefen, die an uns gelangt sind, und 
auch in Zuschriften an die Presse wurde zum Aus
druck gebracht, daß die I:,eute durch diese Einrich
tung nach einer 1angen Diktatur erkannt haben, 
was es mit dem Begri~f •der Demokratie auf sich 
hat. 

Es ist notwendig, noch einmal festzustellen, daß 
es sich nur um einige wenige Fälle handelt. Der 
von Herrn Kollegen Dr. Lacherbauer angezogene 
Fall der Vollzugsme1dung bei der Einstellung von 
zwei Personen, in Niederbayern und in Regens
burg, hat auch zru einer solchen Überschneidung 
geführt. Die Sache wurde ber·einigt. Wir sind im 
Eingaben- und Beschwerdenausschuß so vorsichtig 
geworden, daß wir in Zukunft einen Beschluß auf 
Berücksichtigung nur fassen, wenn der anwesende 
~ertreter der Exekrutive uns zusichert, dtaß dieser 
Beschluß nach der V:erfassung auch zu halten ist. 

{Abg. Kurz: Auch bei Würdigung!) 

- Ebenso ist ·es bei den Beschfüssen auf Würdi
gung. Das ist unsere Lieblingsnote geworden. Die' 
Exekutive schneidet in der Letzten Zeit gar nicht so 
schlecht ab. Sie hat dem Wirken dieses Ausschusses 
weitg·ehendes Verständnis entgegengebracht. 

Präsident Dr. Hundhammer: Al~ letzter Redner 
. folgt der Herr Abgeordnete Bezo1d; ich erteile ihm 
das Wort. 

Bezold (FD~): Herr Ministerpräsident! Meine Da
men und Herren! Ich muß doch noch einige Worte 
sagen, weil mich unser Herr Ministerpräsi.oden t 
einer ·so ausführlichen Gegenerklärung gewürdigt 
hat, die in ihrer Mühewaltung und ihrer diplomati-: 
sehen SoDgf.alt ze~gt, wiJe wichtig doch die Regie
rung die Tatsachen nimmt, um die •es sich hier 
'handelt, Tatsachen, die, natürlich mit dem entspre
chenden Geschick vorgeführt, als nebensächlich er
~cheinen mögen gegenüber einer Regierung, der 
.ich selbst, Herr Ministerprä:si.odent, das Prädikat 
verliehen haibe, daß sie durchaus auf dem Boden 
des demokr.atisch,en Staates und des demokratischen 
Willens steht. Ich gehe Ihnen auch noch weiter zu, 
daß es natürlich da·s Normale wäre, die Materie 
durch ein Gesetz· zu ändern. Es wäre allerdings 
sehr fraglich, ob und inwieweit der Vier:faossungsge
richtshof einem solchen Gesetz r·echt g,eben würde. 
Aber ich muß mich doch außerordentlich unge
schickt ausgedrückt haben, wed.l •sowohl der Herr 
Mii.nisterpräsident wie der Herr Kollege Dr. Lacher
'hauer überhaupt n1cht auf meine Erklärung ein
gegangen sind,. es solle und müsse der Regierung 
vom Verf.assungsmäfügen aus gese!hen freigestellt 
bleiben, o'b s~e einen Besch~uß des Landtags aus
führen will. Daibei kann ich mich a11evdings durch
aus nicht der Auffassung des Herrn Ministerpräsi
denten •anschließen, daß es ·sich ·bei Ar1Jikel 55 Zif
fer 2 um keine Zuständligkeitsnorm handle. Ich 
neige da schon eher zu der Auffassung des Herrn 
Kollegen Dr. Lach·erbauer, daß es sich rum eine 
Zuständigkeitsnorm handl•e. Aber - rum die Frage 
des Gesetzes anzuschneiden - diie Dinge sind nun 
einmal im Jahre 1949 durch einen Beschluß und 
'die vorausgegangene Debatte ins Rollen gekom
men, jenen Beschluß, der uns als eine lex imper
fecta erscheint, weil er letzte Anweisungen und 
Folgerungen nicht gibt. Die letzte Folgerung wäre, 
glaube ich, eben dlie, festzulegen - ob das in einer 
Besprechung mit der Regierung oder durch einen 
Beschluß geschieht, blefüt sich gleich -, daß die 
Regierung willens ist, entweder Beschlüssen des 
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Landta.gsplenums, auch solchen, die auf Eä.ngaben 
und Beschwerden beruhen, zu entsprechen oder 
·den Weg zum Verfussrungsgerichtshof zu gehen, 
wenn sie der Auffassung ist, daß s:i:e ihnen nicht 
entsprechen kann. 

Eines hat mich allerdings ih.öchst bedenklich ge
stimmt; näm1ich die ganz am Rande des Gesprächs 
aufgetauchte Meinung des Herrn Ministerpräsii:den
ten, der Landtag haibe DJach der Verfassung ganz 
streng genommen letzten Endes nicht «einmal im 
Politischen letzte Rechte. Dann weiß ich allerdings 
nicht mehr recht, meine Damen und Herren, wofür 
der Landtag uberlraupt ä.n Aktion tritt. Wenn ich 
nun diese Meinung mit dem engeren Tihe:tna in Zu
sammenhang bringe, 1d!ann kann ich mich nicht des 
Eindriucks erwehren, daß die Regierung eben doch 
auf dem StaDJdpunk,t steht: Ich lasse einem Be
sch~uß des LandtagsplenJUms gegenüber meine 
politische Meinung obw:alten, nicht nur meine 
juristische, weil mir das verfassungsrechtlich mög
lich ist; ich werde unter Umständen auch ·aus p o -
1 i t i s c h e n Grün~en, nicht nur weil es jmi:stä.sch 
geg·en die Ver:liassung ginge und unmöglich wäre, 
einen ·solchen Besch}uß nicht v-ollziehen. Da bin ich 
al·leridiings der bescheidenen' Meinung, daß es nur 
Sache des Landtags ist, die richtige Seite einer Be
sehwerde zu entscheiden, und ,nicht der Regierung, 
und daß di!e Regierung nrur dann dem Beschluß 
nicht folgen kann, wenn sie ·s!i.ch auf den Stand
punkt stellt, ich ~ann ihn nicht voHstrecken, weil 
er verfa:ssungswidrig wäre. Sie roann aber nicht 
sagen, ich will iihn nä.cht __ vollstr.ecken, weil er mei
ner politischen .Auffassung nicht entspricht. Das ist 
meine_ Ansicht. Sie werden iheute entscheiden, ob 
Sie sich dieser Auffassung anzuschli.eßen vermögen 
oder nicht. Wenn dte Regierung immer I11Ur aus 
verfassungsrechtlichen Gründen ne:in sagen will, 
dann sehe ich nicht ein, w:arum sie nicht den zwei
ten Weg gehen will, den ich immer wieder aus
drücklich betont ha:be, warum sie nicht sagen will: 
Nein, ich tue es nicht, ich g·ehe statt dessen binnen 
einer bestimmten Frist zum Y.erfassungsgerichtshof. 

Zum Schluß noch eines: Es ist ganz klar, daß die 
Herren Abgeordneten der RegierungSparteien die 
Dinge anders seheri werden und anders sehen dür
:fon, als sie die Abgeordneten der Oppositfonspar
teien zu sehen haben. Ich habe schon einmal er
ß:lärt, nach meiner Meinung ihat ·der Landtag in 
einem gewissen Sinne der Hüter der Regierung. zu 
S·ein und hat er außero:vdentlich aufzupassen; er 
kann gar nicht mißtrauisch genug s•ein gegenüber 
all dem, was da geschieht, nicht wegen eines all
gemeinen Mißtrauens, sondern gerade wegen jenes 
reibungs'losen Funktionierens zwischen den ver
schiedenen Orgianen der Demokratie. Daß sich die 
.Abgeordneten der Opposition zu einer solchen Auf
fassung -besonders berechtigt und verpflichtet hal
ten, wird man ihnen nicht ühelnehmen können. 
Wenn man sich nämlich auf den Standpunkt stellen 
wollte, zu sagen: Bitte, es sind ja nur ganz wenige 
Fälle und unser erfreuliches demokratisches Zu
samrnenm•beliten zwischen Landtag und Regierung 
ist so giut, daß sich wenigstens bis zum heutigen 

Zeitpunkt irgendwelche 'Schwierigkeiten nicht er-.. 
geben haben, und wenn man diesen Standpunkt 
konsequent ausdehnen wol'.lte, dann hätte es der 
Landtag überhaupt nicht notwendig, zu Bescllwer
den und Anträgen von außen 'her irgendwie Stel.:. 
1ung zu neihinen. Denn dann kann und darf er ja 
z,u seiner Regierung das Viertrauen haben, daß die 
Dinge ohne weiter.es iin seinem Sinne behandelt 
worden sind. 

Präsident ·Dr. Hundhammer: Dä.e Aussprache ist 
geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung. Es 

. liegt ein Abänderungsantrag Dr. Eberhavdt vor, 
über den zuerst abzustimmen ist. Ich verlese den 
Antrag. 

Dr. Eberhardt (FDP): Zur Geschäftsordnungr 
Herr Präsident, d!i.e Eing.angsworte geh,ören natür
lich auch dazu: „Der Beschluß des Landtags vom 
soundsovielten .erhält folgenden ~usatz:". 

Präsident Dr. Hundhammer: Dieser ·erste Teil 
ibiei'bt sowieso, darum habe ich von einem Abän
derungsantrag gesprochen. Der Vorschlag Dr. Eber-
hardt Lautet: 

Beharrt rder.. Landtag trotz der Stellungnahme· 
der Staatsregierung, in einer neuerlichen. Be-
schlußfassung bei seiner Benotung, so hat es 
mit der Regelung in 'Absatz 1 sein Bewenden, -
:ßalls ·di!e Staatsregierung nicht binnen zwei Mo
naten die Entscheidung des - Verfassungsge-
r1ichtshofs beantragt. 

Wer diesem Abänderungsantrag die Zustim
mung erteilen will, möge sich vom Platz erheben. 
- Ich bitte um die Gegenprobe. ~ Stimmenthal-· 
tungen? - Der Abänderungsantrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
auf Beilage 2446 wiedergegebenen Beschluß des 
Ausschusses für Rechts..:- und Verfassungsfragen. 
Wer diesem Beschluß die Zustimmung erteilt, wolle 
sich vorn Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen
probe. - Stimmenthaltungen? - Der Vorschlag 
des Ausschusses ist mit" Mehrheit angenommen. -
Ich schlage dem Hohen Haus vor, jetzt die Beratun
gen zu unterbrechen. 

Zur Abgabe einer persönlichen Erklärung gemäß: 
§ 67 der Geschäftsordnung hat sich Herr Abgeord
neter Haußleiter gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Der Herr Abgeordnete Haas 
hat behauptet, ich hätte nicht das Recht, für die 
~hre des deutschen Soldaten zu sprechen, weil ich 
selber nicht an der Front gewesen sei. Ich stelle 
dazu fest: · 

Ich habe als erster der Schriftieiturig des „Frän
kischen Kurier" meinen Gestellungsbefehl erhalten, 
noch vor de; Einziehung der Jahrgänge 1904 und 
1905, die später erfolgte. Ich bin nie u.k. gestellt 
gewesen. Ich bin vor meinen Jahrgängen im Jahr 
1940 zur Feldtruppe ver::;etzt worden. Iqh bin am 
28. Juni 1942 'beim Übergang über, den Tim beim 
Panzergrenadierregiment 111, 3. Bataillon, als 
Unteroffizier schwer verwundet worden. Wenn ich 
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meinen regulären Heimaturlaub dazu benutzt habe, 
als Journalist zu ·arbeiten, dann ist dies me!ine 
ganz persönliche Angelegenheit. 

Ich war ein einzigesmal längere Zeit in der Hei
mat: Das war als Verwundeter, als ich nach dem 
Lazarettaufenthalt vier Monate der Genesenden
kompanie angehörte. 

Ich habe nie bezweifelt, daß Herr Haas als Soldat 
seine Pflicht getan hat. Mit der gleichen Schärfe 
habe ich es aber zurückzuweisen, wenn er heute 

, persönlich in der Weise, in der er es getan hat, 
·meine Ehre angreift. 

P.räsident Dr. Hundhammer: Ich möchte noch 
bekanntgeben, daß um 14 Uhr 15 Minuten eine 
Sitzung des Ältestenrats stattfindet. 

Wir fahren um 15 Uhr mit der Beratung fort. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 37 Minuten 
unterbrochen) 

Präsident Dr. Hundhamrrier nimmt die Sitzung 
um 15 Uhr 5 Minuten wieder auf. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Sitzung ist wie
der aufgenommen. Der Beginn hat sich etwas ver

. zögert, weil gleichzeitig der Ältestenrat noch tagt. 

. Bis die Mitglieder des Ältestenrats hier sind, 
würde· ich vorschlagen, einen der weiteren kurz zu 
erledigenden Punkte der ·Tagesordnung vorweg
zuberaten. - Dagegen erhebt sich kein Wider
spruch. 

Ich rufe auf Ziffer 13 der Tagesordnung: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Brücher, Bezold 
und Fraktion betreffend Abstandnahme von 
der Erhebung von Zeugnisgebühren (Bei
lage 609) 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 1855) be
richtet die Frau Abgeordnete Hillebrand. 

Zu diesem Punkt liegt ein Abänderungsantrag 
vor, der verteilt worden ist. 

Ich erteile der Berichterstatterin das Wort. 

Hillebrand (SPD), Berichterstatterin: Hohes Haus! 
Der Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen 
behandelte am 27. August 1951 den Antrag betref
fend Abstandnahme von der Erhebung von Zeug
nisgebühren. Berichterstatter Hillebrand, Mitbe
richterstatter Dr. Gromer. · 

In der Diskussion des Ausschusses wurde prin
zipiell unterschieden zwischen den Volks- und Be
rufsschulen, deren Besuch von der Verfassung ver
pflichtend vorgeschrieben ist, und den anderen 
Schulen, die von den Kindern freiwillig besucht 
werden können. 

-----------~ 

F ü r die Beibehaltung von Zeugnisgebühren 
vvurden folgende Gründe angeführt: Die Erhebung 
von Zeugnisgebühren stelle einen reinen Verwal
tungsakt dar, der nicht zum Unterricht gehöre und 
darum nicht unter die Verfassungsbestimmung der 
Unentgeltlichkeit des Unterrichts an den Volks
und Berufsschulen falle. Die heutige Fassung des 
Kostengesetzes, § 52, schreibe ebenfalls die Er
be bung von Zeugnisgebühren vor. 

Gegen die Erhebung von Zeugnisgebühren an 
den Volks- und Berufsschulen wurde geltend ge
macht: Wenn der Staat Zwangsschulen einführe 
und den Unterricht unentgeltlich erteilen lasse, so 
müsse auch das Zeugnis für die Berufs- und Volks
schulen gebührenfrei sein. Eine Zweitschrift könne 
gebührenpflichtig abgegeben, aber das Original 
müsse gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. 

Der Ausschuß für Rechts- und Verfassungsfragen 
faßte folgenden Beschluß: 

Der Beschluß des kulturpolitischen Aus
•. schusses vom 12. Juni 1951 (Beilage 851) ent

spricht nach Auffassung des Rechts- und Ver
fassungsausschusses nicht der Verfassung. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Aussprache hat 
sich zunächst gemeldet die Frau Abgeordnete Hille
brand. Ich erteile ihr das Wort. 

Hillebrand (SPD): Meine Damen und Herren! 
Dieser Antrag der FDP-Fraktion kann, wenn wir 
ihn noch lange diskutieren wollen, in zwei Monaten 
sein einjähriges Bestehen feiern. Darum habe ich 
versucht, heute mit meinem Abänderungsantrag 
eine Klärung in die ganze Diskussion hineinzubrin
gen. Im kulturpolitischen Ausschuß wurde bei der 
Behandlung dieses Antrags riicht unterschieden zwi
schen den Volks- und Berufsschulen auf der einen 
und den höheren Schulen auf der anderen Seit_e. 
Darum kam dann der Beschluß zustande, daß die Er
hebung von Zeugnisgebühren aufrechterhalten blei
ben sollte. Im Rechts- und Verfassungsausschuß ist 
dann, weil eben dieser Ausschuß nur die verfas
sungsrechtliche Seite zu behandeln hatte, zwischen 
den Volks- und Berufsschulen und den höheren 
Schulen unterschieden worden. 

Nun hat damals der Regierungsvertreter einige 
Zahlen bekanntgegeben, die ich ihnen auch nicht 
vorenthalten will. Er erklärte, daß, wenn für ·die 
Volks- und Berufsschulen künftig keine Gebühren 
mehr erhoben würden, in Bayern insgesamt 
57 .. 000 DM in Wegfall kämen, die sich auf über 
7000 bayerische. Gemeinden verteilen, so daß an 
sich die einzelne Gemeinde wenig davon betroffen 
würde, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die 
Großstädte einen großen Teil der bayerischen Schü
lerschaft überhaupt in ihrem Gemeindebereich ver
einigen. Für die staatlichen Schulen käme, wenn 
die Zeugnisgebühren nicht mehr erhoben würden, 
ein Ausfall von 257 000 DM in Frage. 

Mein Abänderungsantrag sagt in seinem Gesamt
inhalt gar nichts anderes als der Antrag der FDP. 
Er trennt aber die beiden Bereiche, die Volks- und 
-Berufsschulen, deren Besuch verpflichtend und von 
der Verfassung vorgeschrieben ist und bei denen 
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der Ausfall dieser Gelder auch zu Lasten der Ge
meinden ginge, von den übrigen Schulen, den höhe
ren Schulen, sowie den ihnen gleichwertigen Schu
len, deren Besu·ch nicht von der Verfassung vor
geschrieben ist und bei denen der Ausfall dieser 
Gebühren auf Kosten des Staates beziehungsweise 
zum Teil auf Kosten der Gemeinde ginge. Da mein 
Antrag in dieser Zweiteilung weiter geht als der 
Antrag des kulturpolitischen Ausschusses und der 
Antrag der FDP-Fraktion, bitte· ich, bei der Ab- · 
stimmung über den Punkt 13a der Tagesordnung 
über meinen Abänderungsantrag getrennt abzu
stimmen und dem Absatz 1 und 2 die Zustimmung 
zu geben. 

Präsident Dr. Hundhammer: Zur Diskussion hat 
sich gemeldet der Herr Abgeordnete Dr. Lacher
bauer. Ich erteile ihm d.as Wort. 

Dr. Lacherbauer (CSU): Meine Damen und Her
ren! Ob Gebühren für gewisse Verwaltungsakte zu 
erheben sind und erhoben werden dürfen, ist im 
bayerischen Kost~ngesetz geregelt. Wenn jemand 
wünscht, daß bestimmte Verwaltungsakte von die
ser Kostenpflicht, ausgenommen werden, muß er 
für eine Änderung des bayerischen Kostengesetzes 
sorgen. Mit einem einfachen Beschluß ist es da nicht 
getan. 

Im übrigen möchte ich darauf aufmerksam ma.:. 
chen, daß es sich um eine Angelegenheit handelt, 
die nicht nur kulturpolitischen Charakter trägt, so.n~ 
dem in erster Linie auch haushaltrechtlichen. Ich 
muß daher auch für· den Haushaltsausschuß die 
Entscheidung über diese Frage in Anspruch neh
men. Ich schlage vor, den Antrag, der, selbst wenn 
er angenommen würde, nicht vollziehbar-ist, an 
den Haushaltsausschuß zur weiteren Untersuchung 
und etwaigen Abfassung eines späteren Gesetzes
vorschlags zu verweisen. 

Präsident Dr. Rundhammer: Nächster Redner ist 
der Herr Abgeordnete Engel. Ich erteile ihm das 
Wort. 

\, Engel (BP): Hohes Haus, meine Damen und Her
ren! Der Antrag zerfällt in zwei Punkte. Wir von 
der Bayernpartei könnten dem ersten Punkt unter 
Umständen zustimmen, wenn die Regie.rung klipp 
und klar erklärt, daß dieser Antrag nicht gegen das 
Kostengesetz verstößt. Der erste Teil bezieht sich 
auf die Pflichtschulen, also auf die Volks- und Be
rufsschulen, und der Ausfall beträgt, wie gesagt, 
60 000 DM, die sich auf 7000 Gemeinden verteilen. 
Eine Gemeinde. hätte also im Durchschnitt einen 
jährlichen Ausfall von etwa 9 DM, was gewiß nicht 
viel ist. Sie ersehen daraus auch, ·daß der Betrag, 
der für ein Zeugnis bezahlt werden muß, nicht hoch 
ist. Er beträgt 50 Pfennig, und ich glaube, das wäre 
noch zumutbar. Wir müssen dabei auch bedenken, 
daß ja die Gemeinden in Zukunft auch noch die 
Lasten des Berufsschulgesetzes zu tragen haben. 

Verfassungswidrig kann diese Zeugnisgebühr 
meines 'Erachtens nicht sein. Ich bin kein Jurist, 

~~:;,,,,. 

(Heiterkeit) 

Artikel 129 der Verfassung sagt: 
Der Unterricht an diesen Schulen - nämlich 
an den Volks- und Berufsschulen - ist un
entgeltlich. 

Nur der Unterricht! Wenn Sie selbst an einer 
höheren Schule waren, wissen Sie, daß Sie zu Be
ginn des Schuljahres immer wieder die Mitteilung 
bekommen haben: Das Schulgeld beträgt 200 Mark, 
zahlbar in zehn Monatsraten zu 20 Mark, oder auch 
60 Mark; denn die Höhe des Schulgelds hat sich 
geändert. Artikel 129 spricht nur vom kostenlosen 
Unterricht, über die Einschreibgebühr, die Zeugnis
gebühr usw. enthält aber die Verfassung nichts: 

Bei den höheren Schulen trägt den Verlust ganz 
allein das Kultusministerium, und zwar jährlich 
250 000 DM. Wenn Sie bedenken, in welch kata
strophalem Zustand sieh unsere höheren Schulen 
befinden, werden Sie es mit uns· nicht verantworten · 
können, daß dem Kultusministerium jährlich 
250 000 DM dadurch entzogen werden, daß man 
diese Gebührenfreiheit einführt. Ich darf in diesem 
Zusammenhang an die, Denkschrift erinnern, die 
der Philologenverband· vor einigen Wochen an 
sämtliche Fraktionen des. Landtags versandt. hat. 
Die Denkschrift weist wieder darauf hiii, welch 
katastrophale Zustände an manchen höheren Schu
len herrschen. Sie spricht vom Wilhelmsgymnasium, 
in welchem 48 Klassen mit 1760 Schülern unter
gebracht sin~d. Dort muß von 8 Uhr morens durch
laufend bis 19 Uhr abends, teilweise in drei Schich
ten, Unterricht gegeben werden. Man hat über
haupt keine Zeit mehr, die Klaßräume und das 
Schulgebäude zu reinigen. Die Wände sind verN 
schmutzt und dreckig. Die äußerst wertvolle Bib
liothek ist in Klosetts untergebracht. Dann. schreibt 

·die Denkschrift weiter: 
In welchen Betrieben von Erwachsenen -

Fabrik, Kaufhaus oder Behörde - ist ein sol
cher Zustand seit sechs Jahren möglich, ohne 
daß der Betriebsrat oder die Gewerbepolizei 
eingreift? Aber in Betrieben für Kinder ist 
dies statthaft. Wir stehen vor der erschüttern
den Tatsache, daß die Erwachsenen für sich 
selbst geordnete Verhältnisse geschaffen haben, 
aber die Last des verlorenen Krieges auf die 
nächste Generation, auf unsere Kinder abschie
ben. 

Weiter sagt die Denkschrift, daß etwa 80 Millio
nen D-Mark notwendig sind, um wieder normale 
Zustände bei den höheren Schulen herbeizuführen. 
Die Lehrer an den höheren Schulen sind so aus-

. gelastet, daß, wenn einet erkrankt, kein Kollege 
die Aushilfe für ihn übernehmen kann und die 
Schüler heim"geschickt werden müssen. · 

Das, meine Damen und Herren, ist der tatsäch
liche Zustand an den höheren Schulen. Wir dürfen 
dem Unterrichtsministerium nicht noch weiter die 
Mittel beschneiden, damit endlich einmal wieder 
geordnete Zustände auch an den höheren Schulen 
geschaffen werden. 

(Vereinzelter Beifall) 
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Präsident Dr. Hundhammer: Es fqlgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Korff. 

Dr. Korff (FDP): Holies Haus, meine Damen und 
Herren! Ich halte es für äußerst bedauerlich, daß 
wegen einer solchen Sache das grobe Geschütz der 
Berufung auf die Verfassung und der Warnung vor 
Gesetzesverstößen und dergleichen mehr aufgefah
ren wird. Bei dem, was unter Nr. 1 des Abände
rungsantrags Hillebrand verlangt wird, handelt. es 
siCh um den Betrag von immerhin nur 57 000 DM. 
Auch der Betrag für die höheren Schulen,. den Herr 
Kollege Engel eben mit 250 000 DM beziffert hat, 

· ist im Rahmen des gesamten Haushalts nicht so 
erheblich, daß er nicht an einer an d e r e n Stelle 
eingespart werden könnte. Ausgerechnet diese paar 
Mark sollen die Eltern zahlen! Für was muß dieser 
Betrag bezahlt werden? - Für die Quittung über 
den Schulbesuch. Das ist es doch letzten Endes. Es 
ist sehr fraglich, ob man die Ausstellung eines 
Zeugnisses als einen Verwaltungsakt im engen 
Sinne bezeichnen kann. Wenn die Lehrer jahraus 
und jahrein in ihren Heften und Büchern die Noten 
als Quittung über die Leistungen des Schülers fest
stellen, so ist dies nach meiner Ansicht noch lange 
foein Verwaltungsakt. ·Die Aushändigung kann auch 
kein Verwaltungsakt sein. E·s ist >Sehr fraglich, 
ob nicht die Feststellung der Leistungen der Schüler 
und die Aushändigung des Zeugnisses über diesen 
Schulbesuch an die Eltern als eine Angelegenheit 
der inneren Schulleitung angesehen werden muß 
statt als eine Verwaltungsangelegenheit des Staa
tes als Hoheitsträger. 

Ich bitte Sie dringend, dem nun spezifizierten 
Antrag, wie er durch unsere Kollegin Hillebrand 
eingebracht wurde, zuzustimmen und damit dieses 
Kapitel endgültig im Sinne der Eltern zu erledigen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Es folgt als nächster 
Redner der Herr Abgeordnete Meixner. 

Meixnei· (CSU): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich konnte leider dem Ablauf der Debatte 
nicht folgen, da ich am Ältestenrat teilgenommen 
habe. Es kann daher ·Sein, daß ich das eine oder 
andere wiederhole, was schon gesagt wurde. 

Der kulturpolitische Ausschuß hat in seiner Sit
zung vom 12. Juli 1951 den Antrag der Abgeord
neten Dr. Brücher, Bezold und Fraktion, der die 
Staatsregierung ersuchte, die Erhebung vori Zeug
nisgebühren überhaupt entfallen zu lassen, abge
lehnt. Er hat auch einen Abänderungsantrag des . 
Abgeordneten Riediger, von der Erhebung von 
Zeugnisgebühren im Falle der Erstausstellung Ab
stand zu nehmen, abgelehnt. Daraufhin wurde die 
Sache dem Rechts- und Verfassungsausschuß über
wiesen. Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat 
in seiner Sitzung vom 18. August den Beschluß des 
kulturpolitischen Ausschusses für verfassungswidrig 
erklärt. Wir sind im kulturpolitischen Ausschuß 
auch heute noch der gegenteiligen Auffassung. Die 
Erhebung von Zeugnisgebühren beruht auf . dem 
Gesetz über das Verwaltungskostenrecht. Dazu sind 
einschlägig eine Ministerialentschließung vom Jahre 
1926, welche die Gebühr für die höheren Schulen 

auf 2 Mark festsetzt, und ein Ministerialerlaß von 
1924, wonach die Zeugnisgebühr für Volksschulen 
bis zu 50 Pfenrui:g betragen soll, und worin be
stimmt ist, daß diese Gebühren durch die Gemein
den zu erheben und diesen zuzusprechen sind. 

Wir sind der Auffassußt, daß auf Grund dieses 
sogenannten Kostengesetzes die Erhebung von Ge
bühren der Verfassung nicht widerspricht. Zunächst 
hat die Erhebung von Zeugnisgebühren gar nichts 
mit der Kostenfreiheit des Unterrichts zu tun. Die 
Kostenfreiheit des Unterrichts hat ja in den Volks
schulen immer bestanden und trotzdem sind kleine 
Zeugnisgebühren erhoben worden. Ich möchte mich 
dem Antrag Dr. Lacherbauer anschließen und bit
ten, die Anträge, auch die neuerlichen Abände
rungsanträge der Frau Kollegin Hillebrand, welche 
die Dinge nur auseinanderziehen und Volksschule 
und höheFe Schulen .getrennt behandeln wollen, 
abermals zunächst - zunächst sage ich! - an den 
kulturpol'itischen Ausschuß zurückzuverweisen. Wir 
werden beantragen, daß die Staatsregierung unter
dessen ein Rechtsgutachten über die Frage erstellt, 
ob die Erhebung von Zeugnisgebühren tatsächlich 
der Verfassung widerspricht, und dann muß sich 
wohl der Haushaltsausschuß mit der Angelegenheit 
befassen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Gemeldet ist noch 
der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. Ich erteile ihm 
das Wort. · 

Dr. Fischer (CSU): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ich möchte auf folgendes hinweisen: 
Gemäß Artikel 83 der bayerisChen Verfassung ist. 
die Beschaffung des sächlichen Bedarfs für die 
Volks- und Berufsschulen, ·also für die Pflicht
schulen, eigene Angelegenheit der Gemeinden. Nach 
dem Kostengesetz ist es durchaus möglich, daß von 
der Erhebung der Gebühr für die Erstellung eines 
Zeugnisses Abstand genommen wird. Es ist nicht so, 
daß die Gebühr in jedem Fall bezahlt werden 
müßte; in Härtefällen sind Ausnahmen durchaus 
möglich. 

Es wird geltend gemacht, daß es sich bei den 
Zeugnisgebühren für die Pflichtschulen, also für 
die Volksschulen, nur um einen Betrag von 50 bis 
60 000 DM handle. Es darf aber nicht übersehen 
werden, daß bei einzelnen Städten der Betrag schon 
ziemlich hoch werden kann; infolgedessen müßte 
beim Wegfall der Zeugnisgebühren den Städten ein 
gewisser Ersatz gegeben werden. 

Bezüglich der Zeugnisgebühren an den höheren 
Lehranstalten, die keine Pflichtschulen sind, kann 
nicht das gleiche Argument wie bezüglich der Volks
schulen gebracht werden, nämlich der Hinweis auf 
Artikel 129 Absatz 2 der ,bayerischen Verfassung. 
Wir haben uns im Rechts- und Verfassungsausschuß 
sehr eingehend darüber unterhalten, ob die durch 
diese Verfassungsbestimmung gewährleistete Un
entgeltlichkeit des Unterrichts auch die Ausstellung 
des Zeugnisses umfaßt. Ich kann mich nicht zu der 
Meinung bekennen, daß die Unentgeltlichkeit eben-

' SO wie für den Unterricht auch für die Ausstellung 
des Zeugnisses gilt. Die Ausstellung eines Zeug
nisses sehe ich als einen reinen, wenn auch den Un-
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terricht endgültig abschließenden Verwaltungsakt 
an. Es ist immer so gewesen und das Kostengesetz 
ist darauf aufgebaut, daß für Verwaltungsakte, die 
der Staat oder ein von ihm Beauftragter oder zu
gelassener vornimmt, i:r!endwelche Gebühren be
zahlt werden müssen. Nach Anstaltsrecht kann jede 
Anstalt für die Benutzung ihrer Einrichtungen 
- das gilt für die höheren Lehranstalten - eine 
Gebühr erheben. Bei den Pflichtschulen ist zur Er
hebung der Gebühr eine Ermächtigung erforderlich, 
und diese findet sich im Kostengesetz. Bei den höhe
ren :Lehranstalten hat man zwischen den Haupt
beträgen, dem Schulgeld, und Nebenbeträgen, zum 
Beispiel den Zeugnisgebühren, zu untersCheiden. 
Bezüglich des Hauptbetrags, des Schulgelds, ist eine 
Änderung in dem Sinne erfolgt, daß dieser Betrag 
nicht mehr erhoben wird. Ich glaube, es wäre rich
tig, so zu verfahren, wie es sowohl der Herr Kol
lege Dr. Lacherbauer als auch der Herr Kollege 
Meixner -vorgeschlagen haben, und, da wir eine 
Zweiteilung des Antrags und des Beschlusses haben, 
den Antrag nochmals an den kulturpolitischen, not
falls auch an den Rechts- und Verfassungsausschuß 
und selbstverständlich - darauf hat der Herr Kol
lege Dr. Lacherbauer sehr deutlich hingewiesen -
an den Haushaltsausschuß zu verweisen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. Zunächst ist die Frage zu entscheiden, 
ob die Materie an den kulturpolitischen Ausschuß 
und an den HaushaltsaussChuß - insbesondere zur 
Beratung des neu eingereichten Abänderungsan
trags - zurückverwiesen werden soll. Wer dieser 
Zurückverweisung zustimmt, wolle sich vom Platz 
erheben. - Ich bitte um die Gegenprobe. -'- Stimm
enthaltungen? - Das erste war die Mehrheit. Die · 
Rückverweisung ist beschlössen. 

Wir kommen nunmehr zu der auf heute Nach
mittag angesetzten 

Aussprache über die Interpellation der Abge
ordneten Meixner und Fraktion, von Knoerin-

. gen und Fraktion, Dr. Baumgartner und Frak
tion betreffend Erhöhung des 'Bundesanteils an 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer (Bei
lage 2396). .. 

Aus dem Hohen Hause ist" im Ältestenrat angeregt 
worden, die Aussprache zu verschieben, und· zwar, 
wie ich heute früh schon bei . der Eröffnung der 
Sitzung bemerkt habe, im Hinblick auf die Sach
behandlung im Bundestag. Wenn. sich das Hohe 
Haus zu einer Verschiebung der Debatte·entschlie- · 
ßen sollte, dann käme für die nächste Vollsitzung 
Dienstag, der 22. April, in Frage. Auf die Tages
ordnung wäre die Debatte über diese Interpellation 
und die Aussprache über die morgige Haushaltsrede 
des Herrn Staatsministers der Finanzen zu setzen . 
. Anschließend wären dann Ausschußsitzungen, · 
ebenso in der darauffolgei1den Woche. Kommt aber 
der Landtag heute nicht zu einer Verschiebung der 
Debatte über die Interpellation, dann ist es nicht 
zweckmäßig, für Dienstag, den 22. April, schon eine 
Vollsitzung anzuberaumen, sondern es wären für 
diese· Woche und vielleicht auch noch für die dar-

auffolgende Ausschußsitzungen und erst für die 
dann folgende Woche eine Plenarsitzung anzusetzen. 

Ich habe_, und darauf möchte ich auch gleich auf
merksam machen - Bedenken dagegen, daß man 
etwa durch einen Mehrheitsbeschluß jetzt im Hohen 
Hause die Verschiebung der Debatte herbeiführt. 
Interpellationen bilden einen Gegenstand, der in 
_der geschäftsordnungsmäßigen · Behandlung aus: 
dem Rahmen anderer Tagesordnungspunkte her
ausfällt. Die Besprechung einer Interpellation kann 
voi;i 25 Mitgliedern des Hohen Hauses beschlOssen 
werden. Damit ist ein Sonderrecht geschaffen. Ich 
glaube nicht, daß man die Beratung, die durch eine 
Minderheit von 25 Mitgliedern des Landt~gs ver
langt werden kann, durch einen Mehrheitsbeschluß 
einfach um mehrere Wochen verschieben kann. Ich 
bin vielmehr der Meinung, wenn diese. Minderheit 
erstens auf der Aussprache als solcher und zweitens 
auf der sofortigen Aussprache besteht, dann muß 
man dem stattgeben. Das ist meine Meinung. Nun 

. bitte ich das Hohe Haus, sich zu dem Vorschlag auf 
Verschiebung zu äußern. 

Soviel mir bekannt ist, würden die Fraktionen 
der CSU und der BP gegen eine Verschiebung 
grundsätzlich nichts einzuwenden haben, die FDP 
dann nicht, wenn die Beratung auf den 22. April 
angesetzt würde. Es wird ·auf die Fraktion der SPD 
ankommen. 

Der Herr Abgeordnete Haas hat das Wort dazu 
erbeten. 

Haas (SPD): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Diese Interpellation ist doch in der Ab
sicht eingebracht worden; auf die Entscheidungen 
des Bundestags Einfluß zu nehmen, damit die Län
der nicht finanziell benachtefügt werden. Nun erhebt 
sich die Frage - vielleicht könnte der Herr Finanz
minister darüber Auskunft geben -, ob es nicht zu 
spät ist, wenn diese Interpellation am 22. dieses 
Monats behandelt wird. Wir haben mit dem Bun
destag schon manche Überraschung erlebt. Ich 
könnte mir vorstellen, daß eine solche Frage nach 
den Methoden des Bundestags sehr schnell behan
delt wird. Ich würde darum bitten, daß der Herr 
Finanzminister auf Grund seiner Kenntnisse der 
Vorgänge in Bonn mitteilt, ob die Ber~tung der 
Interpellation, wenn sie bis zum 22. April zurück
gestellt wird, nicht zu spät kommt. 

·Präsident Dr. Hundhammer: Ich bitte den Herrn 
·Staatsminister der Finanzen, zu dieser Frage Stel
l~ng zu nehmen. 

Zietsch, Staatsminister: Wir haben von hier aus 
keinen Einfluß auf die Beschlüsse des Bundestags. 
hinsichtlich der geschäftsordnungsmäßigen Eintei
lung seiner ·Beratungen. Jedenfalls haben die· Bun
desregierung und der Bundesfinanzminister noch in 
der vergangenen Woche auf einer unverzüglichen 
Behandlung der· Angelegenheit im Bundestag im 
Laufe dieser Woche bestanden. Die Bundesregie
rung hat auf die Einwendungen der Mitglieder- des· 
Steuer- und Finanzausschusses des Bu;ndestags, man 
möge . vorher mit den Länderfinanzministern spre-
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chen, weil die Materie zu verwickelt sei und weil 
die Unterlagen, die die Bundesregierung dem Bun
destagsausschuß zur Verfügung gestellt hatte, nicht 
ganz so übersichtlich erscheinen, wie es notwendig 
ist, eindeutig erklärt, daß das keinen Zweck habe; 
letztlich käme es doch auf die Entscheidung im so
genannten Vermittlungsausschuß an. Man stellte 
sich auf den Standpunkt, es sei ganz gleich, _was die 
Länderfinanzminister meinen, man werde sich doch 
nicht einig, so daß der Vermittlungsausschuß, der 
aus Mitgliedern des Bundestags und des Bundesrats 
besteht, versuchen müsse, eine Lösung zu finden. Das 
war die Haltung der Bundesregierung und des Bun
desfinanzmi,\1isters in der vergangenen Woche, der
zufolge die Sache auf die Tagesordnung dieser 
Woche gesetzt wurde. Aus welchen Gründen sie 
abgesetzt wurde, ist mir nicht bekannt. Vielleicht 
ist ·es deshalb geschehen, weil der Bundesfinanz
mimster infolge Überanstrengung unverzüglich für 
drei Wochen in Urlaub gehen mußte. Jedenfalls 
kann ich nicht sagen, ob wir bis zum 2~. April Zeit 
haben. Je früher wir in dieser Frage Klarheit be
kommen, desto besser ist es. Als Ergebnis der 'Dis-· 
kussion in diesem Hohen Hause wäre nach der Ge
schäftsordnung festzustellen, ob die Darlegungen 
des Herrn Ministerpräsidenten und des Finanz
ministers der· Meinung des Landtags entsprechen 
oder nicht. Allerdings wäre es sehr angenehm, 
wenn wir diese Feststellung zeitig bekommen wür
den. Denn ein solcher Beschluß des Bayerischen 
Landtags wird auch Bonn mitgeteilt werden. Der 
Bevollmächtigte Bayerns 'in Bonn wird diese Mei
nung des Landtags auch den bayerischen Bundes
tagsabgeordneten mitteilen und ihnen die Auffas
sungen, die von der Staatsregierung hier vorgetra
gen wurden, zur Kenntnis bringen. Inzwischen 
gehen in Bonn die Ausschußberatungen weiter, so 
daß es wohl möglich wäre, was die Länderfinanz
minister auch heute noch genau wie am. Samstag 
vergangener Woche wünschen, daß mit uns Füh- · 
lung . genommen wird, damit wir. gemeinsam mit 
den Mitgliedern des zuständigen Bundestagsaus
schusses versuchen können, uns in irgendeiner Weise 
zu verständigen. Inzwischen könnte auch die Bun
desregierung das Nötige tun. Mehr vermag ich nicht 
dazu zu sagen. Das Hohe Haus muß ·sich überlegen, 
wie es zum Abschluß der Dinge kommen kann. 

P1·äsident Dr. Hundhammer: Weiter ist gemeldet 
der Herr Abgeordnete von Knoeringen; ich ·erteile 
ihm das Wort. · 

von Knoeringen (SPD): Meine Damen und Her
ren! Ich sehe nicht edn, warum diese Debatte noch 
einmal vertagt werden soll. Was ist der Sinn dieser 
Debatte? Der Sinn dieser Debatte ist es nicht, hier 
weise Berechnungen über den Bundeshaushalt an
zustellen, sondern der Sinn ist, dem bayerischen 
Parlament und den Abgeordneten Gelegenheit zu 
geben, aus ihrer Erfahrung darzulegen, was für uns 
diese Erhöhung auf 40 Prozent bedeutet. Wir wer
den auf die Zehen getreten und müssen daher· einen 
Laut von uns geben. Das ist das Wesentliche dieser 
Diskussion. Ich glau?e, ein Parlament, das eine 

Volksvertretung sein soll, hat die Verpflichtung, 
·darauf hinzuweisen, welche Kdnsequenzen sich dar
aus für die politische Arbeit im Lande ergeben. Im . 
übrigen, glaube ich, sollten wir nicht zögern, unse
rer Regierung auch in diesem Fall den Rücken zu 
stärken und uns darüber zu äußern, ob wir die hier 
abgegebenen Erklärungen des Herrn Ministerpräsi
denten und des Herrn Finanzministers als mit der 
Auffassung des Hauses übereinstimmend betrach
ten. Dahn können wir jedenfalls bei allen weiteren 
Verhandlungen von unseren Ministern erwarten, 
daß sie in Bonn mit der notwendigen Stärke auf
treten. Ich bitte Sie also, einer Vertagung nicht zu
zustimmen und jetzt l.n die Aussprache einzutreten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Hohes Haus! Wenn 
die Fraktion der SPD diesen Standpunkt teilt, er
übrigt sich eine weitere geschäftsordnungsmäßige 
Debatte. Ich nehme an, daß das der Fall ist. - Zur 
Geschäftsordnung noch der Herr Kollege Dr. Baum
gartner! 

Dr. Baumgartner (BP): Meine Damen und Her
ren! Wir hatten zunächst geglaubt, durch die ge
strige Zurückstellung im Bundestag und durch den 
Urlaub Schäffers sei eine neue Situation gegeben. 
Aber auf die Erklärung des Herrn Finanzministers 
hin steht meine Fraktion auf dem Standpunkt, daß 
wir die Diskussion über die Interpellation jetzt 
durchführen sollen. Auch aus einem anderen Grund, 
meine Damen und Herren: Warum sollen wir unse-. 
ren Kollegen von der SPD in ihrem föderalistischen 
Eifer eine Bremse anlegen? 

(Heiterkeit - Lebhafter Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Geschäftsord
nungsdebatte ist erledigt. Wir treten· in die Aus
sprache über die Interpellation ein. Als erster Red
ner erhält das Wort der Herr Abgeordnete Dr. La
cherbauer. - Es wird Einspruch eingelegt. Soll die 
Aussprache, wie es bei großen Besprechungen üblich 
ist, in der Reihenfolge der Fraktionen oder der 
Wortmeldungen erfolgen? 

·(Zurufe von der SPD und FDP: In der 
Reihenfolge der Fraktionen!) 

- Gut, dann ist es in Ordnung. - Herr Abgeord
neter Dr. Lacherbauer! 

Dr. Lacherbauer {CSU): Meine Damen und Her
ren! Sie kennen den Inhalt der Interpellation, Sie 
kennen auch die Begründung. Sie haben die Er-, 
klärung des Herrn Ministerpräsidenten und die Er
klärung des Herrn Finanzministers angehört. Die 
Aussprache, die eröffnet wird, hat die Frage zu be
antworten: Billigt der Landtag die Erklärungen der 
Staatsregierung oder erklärt er sich damit nicht zu
frieden? Ich möchte gleich den Tenor vortragen, 
den ich eigentlich .am Schluß festzustellen hätte: 
Ich stehe auf dem Standpunkt, die Erklärung der 
Staatsregierung ist voll befriedigend. 

Als wir vor etwa drei Jahren die Frage zu ent
scheiden hatten, ob wir in einen Bund hineingingen 
- ich sage ausdrücklich: ob wir in einen Bund hin
eingingen -, haben wir zunächst einmal geprüft, · 



1908 Bayerischer Landtag - 81. Sitzung. Donnerstag, den 3. April 1952 

(Dr. Lacherbauer [CSU]) 

ob die KonstitutiOn des kommenden Bundes so ist, 
daß wir auch von Bayern aus der Bildung eines 
Bundes zustimmen können. Sie wissen, daß meine 
Fraktion der Vorlage die Z.ustimmung nicht erteilt 
hat. Trotzdem haben wir aber, nachdem durch ge
wisse Machtsprüche entschieden worden war, daß 
für die Bildung des Bundes nicht das V:ertrags
prinzip, sondern ein qualifiziertes Majoritätsprinzip 
gtlt, erklärt, wir wü11den in diesem Bund loyal mit
arbeiten. 

Eine der schwierigsten Fragen, die uns vor allem 
Bedenken v1erursacht hatte, war die Verteilung der 
Finanzen. Im Grundgesetz wrar in 1erster Linie be
stimmt, daß die Umsatzsteuer voll dem Bund zu
fließt. Sehr klug; denn die Umsatzsteuer ist die
jenige Steuer, die am schnellsten fld.eßt und zu den 
ertragrreichsten :m r·echnen ist. Ferner war im Grund
gesetz vorgesehen, d!aß die Zölle, die ja auch unmit
telbar fließen, dem Bund zukommen. !Bezüglich der 
Finanzkraft der Länder hel-Oamen wir bei der Be
trachtung des Grundgesetzes seihr starke Bedenken, 
alt wir saheri, daß der Bund in der Lage ist, auch 
diejenigen Steuerquellen anzuzapfen, die noch als 
einigermaßen stark anzuspr.echen sind, nämlich die 
Einkommensteuer, zu der natürlich a:uch die Lohn
steuer sowie die Körperschaftsteuer, die Einkom
mensteuer gewisser juristischer P,ersonen, gehören. 

Nun war allerdings der Gesetzgeber des Grund
gesetzes, von seinem Standpunkt aus gesehen, nicht 
k1ug genug. Er hat sich nicht etwa, wie anderwärtig 
im Grundgesetz, damit ibegnügt, für die Inanspruch
nahme der Einkommensteuer einen Mehrheits
beschluß des Bundestages als ausreichend zu erklä
ren, sondern hierfür ist auch noch die Zustimmung 
der Länder ·erforderlich. Denn in Artikel 106 Aib
~atz 3 des Grundgesetzes 'heißt es ausdrücklich 
„durch (Bundesgesetz, das der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf". Der Bundesrat ist die Mehr
heit der Länder, und die Mehrheit der Länder hat · 
im Bundesrat eigentlich schon gesprochen. Die 
Finanzminister der Länder haben die Anforderung 
des Bundesfinanzministeriums - d.ch sage hier aus
drücklich Finanzministerium, weil ich "hierzu noch 
einige Ausführungen :au machen haben werde, die 
das erläutern - nicht" anerkannt. 

Nun wird immer wieder behauptet, der Bund 
·ha:be zu fordern. Meine Damen und Herren, wenn 
Sie den . Artikel 106 ianschauen, dann .werden Sie 
feststellen, daß der Bund diese Einkommensteuer
anteile in Anspruch nehmen kann zur Abdeckuµg 
eines Fehlbetrages, den er anderweitig nicht .ab
decken kann. Ich weiß nicht, wa:s sich die Herren 
eigentlich vorg1estellt haben. Einen Fefrübetrag kann 

·ich in jedem Haushalt machen, sofern ich will; wenn 
ich die Ausgaben so hoch ansetze, daß sie von den 
Einnahmen· nicht ;gedeckt werden, dann .ist ein 
Feh1betrag vorhanden. Ich kann 1aber auch einen 
Fehlbetrag vermeiden, indem ich eiben die Aus
gaben nicllt so hoch ansetze, daß die vermut1ichen 
Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen. 

Um den Finanzministern zu beweisen, daß ein 
Fehlbetrag vorhanden ist, ll:fJat das Bundesfinanz
ministerium sogenannte Erklärungen -yon den Res-

sortministerien angefordert, wie hoch ihre An
sprüche für das kommende Jahr sind, und da haben 
wir nun so überschlägig eine Ziffer gehört, die sich 
etwa um mehr als 4,2 Mil.Uarden über dem vor
jährigen Etat bewegt. Dar:aufüin hat das Finanz
ministerium, auch wieder mit dem ißleistift in der 
Hand, 1,5 Milliarden ihiervon gloiba1 _gestrichen, so 
daß immer noch ein Betrag von etwa 2,6 Milliar-
den übriggeblieben ist. · 

Diese Methode hat die Länderfinanzminister niCht 
überzeugen können, zu sagen: Ja, Bund, die Vor
aussetzungen des Arti~els 106 .A!bsatz 3 sind erfüllt. 
Ich weiß nicht, ob damit alles erfüllt :ist, sondern 
vertrete im Gegenteil folgende Auffassung: Um die 
Länder zu verpflichten, einem Gesetz zuzustimmen, 
wie es zur Zeit im Bundestag beraten wird, genrügt 
es nicht, daß der Bund nachweist, dieser Fehfüetrag 
ist vorhande.n. Diese Auffassung deckt sich mit der 
des Herrn Ministerpräsidenten; sie deckt sich iauch 
mit der Auffassung des Herrn F1nanzministers, und 
ich glaube annehmen zu dürfen, sie deckt sich auch 
mit der Auffassung nicht nur meiner Fraktion, 
sondern der des ganzen Hauses. Wir we11den ja die 
weiteren Debattenredner zu di!esem Punkt hören. 

Wir können also fo1gendes sagen: So1ange der 
Bund nicht den Nachweis führt, daß er bei spar
samster Haushaltsgestaltung weitere Mittel be
nötigt, werden die Länder - die an sich durchaus 
nicht so- sind, daß sie del). Bund nicht existenzfähig 
erhalten wissen wollten - ihre Zustimmung nicht 
erteilen können. Die ß.eweisliast, so drücken wir 
Fachleute uns aus, obliegt nicht uns, sondern. dem 
·Bund. Der Bund - das inuß einmal deutlich aus
gesprochen werden -, · der ja die Schöpfung der 
Länider ist, ·füihrt sich aiber heute als dieses Geschöpf 
so auf, als ob er der Herr der Gebiete wäre, die 
man als Länder bezeichnet. Der Bund muß sich 
darüber im k1aren sein, daß er - nicht etwa so 
wie ibeim Problem von Henne und Ei, wobei man 
nicht weiß, was zuerst war - das Gestjlöpf ist. Ich 
weiß nicht, ob sich sämtliche Exekutivorgane des 
deutschen Bundes darüber klar sind. Wenn man 
mit Beamten des lßundes spricht, hat man so das 
Gefühl, .als ob sie immer noch im alten Fahrwasser 
des Reichsgedankens, des Einheitsstaats, marschieren 
würde'n und sich nicht darüber klar sind, daß wir 
ein föderatives System ihaben. Die Worte, die ·wir 
aus Bonn vernommen ha:ben, klingen 1beinahe wie 
eine Drohung. · 

~eh muß dazu ·eines sagen: Wir haben zwar in 
unserer ißundesverfassung nicht vorgesehen, daß 
ein ,einzelnes Mitglied gegebenenfalls aus diesem 
Verband austreten kann. A!ber eines kann j-eden
falls da.durch erreicht werden: eine star.ke Verstim
mung gegenüber dem Bund, die unter Umständen 
dazu führt, daß man auch dort, wo man berechtigte 
Interessen sielht, die Zustimmung versagen könnte. 
Nun gehen wir nicht so weit, zou erklären, daß wir 
die Mehranfol"derungen des Bundes schlechthin ab
lehnen. Eines a:ber müssen wir verlangen: eine sehr, 
sehr genaue Ü.berprüfu~g und einen sehr genauen 
Nachweis dafür, daß auch bei sparsamster Haus
haltsführung weitere Mittel benötigt werden. -
Mein KoUege Elsen wird heute noch einige Ziffern 
nennen, aus denen Sie erkennen können, daß man 
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in der Bundesverwaltung offehbar nicht so denkt 
wie in der bayerischen Verwaltung. - Erst dann, 
wenn dieser Nachweis eribracht ist, weriden wir die 
Frage prüfen können, ob wir einige Prozente zu
geben können. „ 

Was •bedeutet denn die Erhöhung von 27 auf 
40 Prozent? Das bedeutet eine praktische Erhöhung 
qm rund 200 Millionen in diesem' Jahr. Wenn wir 
diese 200 Millionen aus unserem Etat !herausreißen 
müssen, gleichgültig, ob sich unser Steueraufkom
men im kommenden Jahr günstig gestaltet oder 
nicht, werden die im bayerischen Etat vorgesehenen 
Zweckausgaben erheblich gefährdet. Sie wissen, daß 
wir .aus den Vorjahren noch ganz gewaltige Defizite 
abzudecken haben. Sie wissen, daß es uns nicht ge
lungen· ist, den außerordentlichen Haushalt zum 
Tragen zu bringen. Wir müssen daher über den 
ordentlichen Haushalt Dinge erledigen, die sonst 
auf dem anderen Weg leicht eine Erledigung finden 
könnten. Bei dieser Situation ist es, vom Stand
punkt des 1bayerischen Staatshaushalts aus gesehen, 
nach unserer Auffassung nicht möglich, der Anfor
derung des Bundes rso recht und schlecht auf An
hieb zu entsprechen. 

Ich darf ganz kurz noch einmal zusammenfassen: 
Ich glaube, der Bayerische Landtag hat Veranlas
sung, der Haltung der bayerischen Staatsregierung, 
die in den Reden des Ministerpräsidenten und des 
Finanzministers zum Ausdruck gekommen ist, die 
Billigung zu ·erteilen. 

(Beifall vor allem •bei der CSU) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Als Sprecher der 
SPD erteile ich HerrnAibgeordneten Haas dasWort. 

Haas (SPD): Meine sehr v·erehrten Damen und 
Herren! Herr von Knoeringen war von den drei 
unterzeichneten Fraktionen beauftragt, die vorlie
gende Interpel1ation zu ·begründen; er konnte dabei 
nicht auf die spezielle Auffassung der sozia1demo
kratisch·en Fraktion eingehen. 

Vor knapp 14 Taigen haben wir in diesem Hause 
das Haushaltsgesetz verabschiedet. Es kostete so
woihl der Staatsregierung als auch dem Bayerischen 
Landtag große Mühe, den Ausgleich des Haushalts 
herbeizuführ·en. Es ist gelungen, den oridentlichen 
Haushalt auszugleichen, wo.bei schon ein Teil des 
höheren 'Steueraufkommens in den Haushalt ein
bezogen worden ist. 1Be1züglich des außerordent
lichen Haushalts hat das Haus die Staatsregierung 
ermächtigt, einige !hundert Millionen D-Mark im 
Kreditwege aufzunehmen, um die Aufträge, die 
sich •aus dem außerordentlichen Haushalt ergeben, 
ausführen zu können. · 

Sowohl im 011dentlichen als auch im El!ußerordent
lichen Haushalt haiben die Staatsregierung und der 
Bayerische Landtag auf äußerst dringende und not
wendige Wünsche bei einzelnen Positionen verzich
tet. Währen:d der Hausihaltsberatungen hatten der 
Haushaltsausschuß wie •El!Uch die Staatsr.egierung oft 
den Wunsch ausgesprochen, daß einzelne Positionen 
verstärkt werden sollen. Ich lege desha1b so großen 

Wert auf diese Feststellung, weil die Bundesregie
rung, wie wir später hören werden, erklärt, die 
.Länder - .also auch das Land Bayern - seien auf 
das Mehraufkommen der Einkommen- und Körper.,. 
schaftsteu.er nicht angewiesen. Schon bei den be
stehenden Einrichtungen ist wirklich sehr gespart 
worden. Man könnte eine Unmenge von Positionen 
aus unserem Haushalt anführen, bei denen wir eine 
ungeheure Not festgestellt haben; zum Teil herr
schen noch geradezu ·primitive Verhältnisse, und an 
eine entsprechende Verbesserung ist in nächster 
Zeit überhaupt nicht zu denken. Ich erinnere nur 
an die Probleme rund die Verhältnisse der Volks
schulen, 

'(Ahg. Dr. Lippert: Justiz!) 

der Mittelschulen und der höheren 1Schulen. Unsere 
gemeindlichen !höheren Schulen !haben ja fast durch
weg Antrag auf Verstaatlichung gestellt, und der 
·Staoat wird wohl nicht um1hin können, die Wünsche 
der höheren Schulen ·zu 1berücksichtigen, wenn diese 
überhaupt noch aufrecht erhalten wevden sollen. 
Ich möchte an die No1wustände unserer Universi
täten erinnern, zu •deren Behebung allein Beträge 
von Hunderten von Millionen Mark n:otwendig wä
ren. Wir haben festgestellt, daß für die Jugend
pflege im Verhältnis zu unserem Gesamthaushalt 
fast nichts ausgegeben wo11den ist, daß für die Be
rufsbildung viel zu tun wäre, daß wir dte notwen
digen Beträge für die Volks- und Erwachsenenbil
dung nicht zur Verfügung stellten, daß in der Ge
sundiheitsfürsorge noch sehr vfel im argen liegt. Vor 
einigen Tagen haben wir im Zusammenhang mit 
einer Interpellation über die Wohnunogshaufrage 
gesprochen; Hunderte von Anträgen auf dem Ge
btet des Stmßen;baus, der Wasser- ·ttnd der Energie
versorgung liegen vor. Ich möchte also zu der 
Äußerung des Bundes, daß die L·änder auf diese 
Beträge nicht angewiesen seien, doch sagen: Man 
scheint von der Wfr.klichkeit in den l:iändern keine 
Ahnung ·zu haben! 

Die große Gefahr, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, liegt aber in folgendem: Wir wevden 
in diesem Jahr keinen neueri Haushalt vorgelegt 
bekommen, sondern der 1alte Haushalt soll, ergänzt 
durch einen Überholungshaushalt, für 1952 weiter
gelten, und wir haben auch in Zukunft eine große 
Menge neuer. Aufgaben zu er·warten, die in diesem. 
Haushalt noch nicht 1b-erücksichtigt sind. Wir wis
sen, daß das Gesetz über die Lehrerbildung vor
liegt, zu dessen Durchführung Millionenbeträge 
n:otwendig sind. Wir wissen, daß das Berufsschul
gesetz vorliegt. Ich glaube, der Herr Finanzminister 
weiß heute noch nicht, wie er die Mittel beschaffen 
soll, mit denen die durch das Berufschulgesetz ent
stehenden Ausgaben 1abgedeckt werden können. 
Zur Zeit wi11d .an einem Landesentwicklungsplan 
gearbeitet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir 
diese Arbeiten fortführen wollen, wenn die Haus
halte so stark 1beschränkt werden, ich ·kann mir 
nicht vorstellen, welche Möglichkeiten überhaupt 
noch für die einzelnen. Länder bleiben. 

Wir haoben mit Freude vom hö!heren Steuerauf
kommen Kenntnis genommen. Ich glaube,· alle Mit
glieder des Haushaltsausschusses und auch des ge-
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samten Landtags haben sich darüber gefreut, daß 
es möglich sein würde, in Zukunft doch einen Teil 
der zurückgestellten Aufgaben durchzuführen. Die 
Erhöhung der Forderung des Bundes von 27 auf 
40 Prozent nimmt uns diese Möglichkeit wieder. 
Der Bund behauptet, die Länder könnten dieses 
Aufkommen entbehren, zumindest sei es -. ihörten 
wir vom Herrn Finanzministe:i,: - den Ländern zu
mutbar, darauf zu verzichten. Ich glaube, man stu
diert in Bonn die einzelnen Länderhaus!halte vie·~ 
zu wenig. 

(Abg. Dr. Lippert: überhaupt nicht, wahr-
. scheinlich!) 

Nur manchmal hören wir, wenn anscheinend ein
mal in ·einem Länderhaushalt ·ein Mißgriff gemacht 
worden ist: Ihr ha•bt noch ·:ou viel Geld, euch müs
sen wir noch etwas wegnehmen! Von dem Mißgriff 
hat man vielleicht in der Presse gelesen; denn ich 
glaube nicht, daß die Kenntnis von ihm. auf ein 
Studium des Haus!halts zurückzufü!h~en ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Lippert) 

Ich vermute, daß man sich, da Bonn in Nordrhein
Westfalen liegt, den Haushalt von Nordrhein-West
falen als Muster heranholt 

(Sehr richtig!) 

und glaubt, in den anderen Ländern stehe es ebenso 
wie in diesem vom Glück gesegneten Lande. 

Wenn der Bund die Absicht hat, die Mehrauf
kommen von Steuern in Zukunft immer für sich zu 
beanspruchen, so würde das, wie der Herr Finanz
minister erklärt, eine Erstarrung unserer Haushalte 
bedeuten. Ich möchte noch einen Schritt weiter
gehen und sagen, nicht nur eine Erstarrung der 
Haushalte würde das bedeuten, sondern die Län
der hätten überhaupt keine Möglichkeit mehr, ihre 
Aufgaben auszuweiten, es würde eine direkte Hem
mung des Eigenlebens der einzelnen Länder ein
traten. Der Herr Ministerpräsident sprach davon, 
daß zum Teil ein überwuchern der zentralen Be
dürfnisse feststellbar sei. Ich glaube, daß auch noch 
manches andere geschehen ist, daß Fehlinvestitio
nen in großer Zahl festgestellt werden können. Ich 
möchte nur an die in jüngster Zeit aufgetauchte 
Frage der Buttereinlagerung erinnern. Man hat 
festgestellt, daß die Einlagerungskosten für 30 000 
Tonnen Butter rund 29 Millionen D-Mark betragen, 
daß man weiter die Butter jetzt um 60 Pfennig pro 
Kilo billiger abstoßen muß. Das ergibt einen wei
teren Betrag von 18 Millionen D-Mark. Es sind also 
fast 50 Millionen D-Mark investiert worden, die 
dem Bund und den einzelnen Ländern gar keinen 
Vorteil bringen. Ich will auf die volkswirtschaft
liche Seite der Frage gar nicht weiter eingehen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Warüm 
beansprucht der Bund überhaupt die 40 Prozent? 
Der Herr fönanzminister hat uns eine Reihe von 
Argumenten dafür vorgetragen. Ich will sie im ein
zelnen nicht allzu ausführlich wiederholen. Zuerst 
erklärte man, im Bundeshaushalt für 1952 läge ein 
Fehlbetrag von 1,4 Milliarden vor - das war am 
15. Februar -, und man sagte, die Länder müßten 

auf das Mehraufkommen von 1323 Millionen ver
zichten; sie seien nicht darauf angewiesen, ihre 
Aufgaben seien nicht gestiegen. Ich habe eingangs 
schon darauf hingewiesen, daß wir unsere Wünsche 
zurückgestellt haben. Hätten wir ge·wußt, daß der 
Herr Bundesfinanzminister oder die Bundesregie
rung unsero Verhalten so auslegen, als hätten die 
Länder keine Bedürfnisse mehr, dann hätten wir 
natürlich dort, wo eine unbedingte Notwendigkeit 
dazu besteht, auf notwendige Erhöhungen hinwir
ken können. Damit hätten wir den Beweis erbracht, 
daß wir auf diese Beträge angewiesen sind. 

Am 8. März hat dann die Bundesregierung er
klärt, daß sich der Fehlbetrag nun auf 2,4 Millionen 
D-Mark belaufe, und zwar deshalb, weil der Wehr
beitrag nicht 8 Milliarden, sondern 8,8 Milliarden 
ausmache. Von diesem Zeitpunkt an sind die Län- · 
derfinanzminister stutzig geworden und haben von 
der Bundesregierung den Nachweis der Notwendig
keit für den Fehlbedarf gefordert. 

Am 12. März - beim dritten Mal - sind weitere 
Nachforderung~n des Bundes in Höhe von 4,35 Mil- . 
Harden D-Mark angemeldet worden. Man erklärte, 
nach Abstrichen von 1,5 Milliarden bleibe noch ein 
Fehlbedarf von. 2,85 Milliarden; diese 2,85 Milliar
den könnten jedoch durch die 40 Prozent nur. zur 
Hälfte abgedeckt werden. 

Ich bin. der Ansicht, wenn es unserem Herrn 
Finanzminister passier·en würde, daß er uns inner-· 
halb weniger Wochen immer wieder neue Zahlen . 
für die Erhöhung seines Haushalts vorlegte, so 
wü:ride er von uns recht •deutliche Worte zu hören 
bekommen. 

·(Zuruf: Nicht bloß das!) 

Als Außenstehender hat man in diesem Fall den 
Eindruck, daß anscheinend bei den Haushalts
beratungen in Bonn doch nicht volle Klarheit und, 
ich möchte fast sagen, auch nicht die volle Wahrheit 
~her den Haushalt in die Öffentlichkeit gebracht 
wird. 

Nun hat man, wie wir hörten, weitere Begrün
dungen herangeholt, und zwar das Gesetz über den 
Finanzausgleich unter den Ländern, das inzwischen 
angenommen worden ist. Hier wird ein Betrag von 
250 Millionen D-Mark aufgebracht. Bayern soll 
davon 149 Millionen D-Mark .erhalten. Der Herr 
Bundesfinanzminister Schäffer erklärte, er könne 
diese Verpflichtung nur übernehmen, wenn ihm 
die 40 Prozent gegeben werden. Ich glaube, daß mit 
diesem Hinweis eine bestimmte Absicht verfolgt 
worden ist und daß man eine Spaltung in der Ha!.,. 
tung des Bundesrats herbeiführen und die Inter
essen der steuerschwachen Länder gegen die Inter
essen der steuerstarken Länder ausspielen wollte. 
Für Bayern wäre das an und für sich ein schlechter 
Tausch; denn wir würden 149 Millionen bekommen, 
müßten aber, wie wir hörten, auf 200 Millionen 
D-Mark verzichten. 

Zur Begründung wurde weiter darauf hingewie
sen, daß man 190 Millionen D-Mark für den sozia
len Wohnungsbau mobilisieren wolle; Bayern solle 
davon 15 Prozent. bekommen, das sind 27 ,5 Millio
nen. Diese 27,5 Millionen. bräuchte man uns nicht 
zu geben, wenn man uns vordem die 30 Millionen 

' 



r 
1 

1 

Bayerischer Landtag - 81. Sitzung. Donnerstag, den 3. April 1952 1911 

(Haas [SPD]) 

nicht genommen hätte. Auch dabei ergibt sich also 
für Bayern kein Vorteil. 

Aber der Rede des Herrn Finanzministers war 
noch etwas Interessantes zu entnehmen. Der Bund 
hat als weitere Begründung angegeben, daß er ja 
auf den verschiedensten Gebieten Dotationen an die 
einzelnen Länder gebe und daß er dazu Hunderte 
von Millionen notwendig habe. Wir haben bei den 
Haushaltsberatungen festgestellt, es sei eine Un
möglichkeit, daß das Land Bayern an einzelne Ein
richtungen Dotationen, also freiwillige Zuschüsse, 
gibt, während auch der Bund das tut; man müsse im 
Bundesrat beziehungsweise von den Länderfinanz
ministern aus einmal darauf hinweisen, daß dieser 
Zustand auf die Dauer nicht tragbar ist. Wenn man 
Dotationen an die einzelnen Einrichtungen der Län
der gewähren will, dann soll man sie doch über die 
Haushalte der einzelnen Länder laufen lassen, .da
mit die Länder eine entsprechende Kontrolle haben. 

(Se,hr richtig!) 

Heute müssen nämlich die Länder meinetwegen an 
akademische Institute Zuschüsse leisten, die schon 
vom Bund Mittel bekommen. Dann werden die 
Länder aber zurückhaltend; es muß ja fast ein 
Spionagedienst eingerichtet werden, damit nicht 
Dotationen in zweifacher Weise ausgefertigt werden. 

(Abg. Dr. Franke: Und zwar indirekt für 
· Dinge, die uns abträglich sind!) 

- Darauf komme ich noch zu spFechen. Wir sind 
auch mit den Dotationen, die im bayerischen Haus
halt gewährt werden, bei einzelnen Einrichtungen 
nicht ganz einverstanden. Man müßte nach und 
nach von diesem Weg abkommen und nur über den 
ordentlichen Weg des Haushalts solche Dotationen 
gewähren. 

(Sehr gut!) 

Ich habe den Eindruck, daß mit den Dotationen so
wohl des Bundes als zum Teil auch mit denen unse
res bayerischen Landes falsche und vielleicht ein
seitige Politik gemacht wird. 

(Abg. Dr. Franke: Sehr richtig!) 

Der Landtag und die bayerische Staatsregierung 
sollten fordern, daß Dotationen in Zukunft nur 
über die Haushalte der Länder gehen. Man sollte 
auch ganz klar aussprechen, daß diese Dotationen 
ja praktisch den Ländern abgezogen werden und 
daß der Bund das anscheinend macht, um nach 
außen den Eindruck zu erwecken, als könnte er 
Geschenke verteilen, damit er sich einen guten Na
men macht. 

Warum fordert man in Wirklichkeit die Er
höhung auf 40 Prozent? Sowohl der Herr Minister
präsident als auch der Herr Staatsminister haben 
schüchtern einige Male das Wort „Wehrbeitrag" 
ausgesprochen. Ich glaube, es wäre notwendig ge
wesen, daß die ·Bundesregierung ganz klipp und 
klar erklärt hätte: Wir haben einen Wehrbeitrag 
zu leisten und wir müssen eben dafür neue Ein
nahmen haben. Ich will auf die politische Bedeu
tung des Wehrbeitrags hier nicht eingehen, das ist 

nicht unsere Aufgabe, aber wir dürfen doch als 
Landtag, nacli.dem wir finanziell betroffen werden, 
einiges dazu sagen. 

Man wirft uns immer vor, wir hätten bisher noch 
keinen Wehrbeitrag geleistet; der luftleere Raum 
„Deutschland" in Europa reize zu einer Aggression. 
Ich glaube; es muß einmal darauf hingewiesen wer
den, daß die Besatzungskosten in Höhe von 8,3 Mil
liarden D-Mark Und vielleicht 1 Milliarde D-Mark 
Sonderausgaben für besondere Aufgaben der Be
satzungsmacht nahe an die Hälfte des Bundeshaus
halts herangekommen sind, der bisher nur insge
samt 22 Milliarden D-Mark umfaßt hat. 

Der Herr Bundeskanzler Adenauer hat vor we
nigen Wochen in Paris erklärt, daß Deutschland 
10,25 Milliarden D-Mark an Wehrbeitrag aufbrin
gen könnte; einige Teile dieser Zahl werden ja für· 
andere Zwecke aufgebracht. Aber ich glaube, daß 
auch diese Za).11 fast immer noch die Hälfte unseres 
Haushalts betragen würde. Ich frage, wo gibt es 
ein Land in Europa, das 50 Prozent seiner Einnah
men im Staatshaushalt für Rüstungsaufgaben, für 
einen Wehrbeitrag, atisgeben muß? 

(Sehr richtig!) 

Der Herr Bundesfinanzminister Schäffer hat er
klärt, er könne diesen Wehrbeitrag beschaffen, 
ohne daß er neue Einnahmen finden müßte. Dar
auf kommt es nämlich an, sehr verehrte Damen 
und Herren! 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Lippert) 
„., 

Man bemüht sich nun, die Ausgaben einfach auf 
die Länder zu übertragen. Es steht heute noch nicht 
klar fest, ob nach dem Grundgesetz ein Wehrbei
trag oder eine deutsche Aufrüstung durchgeführt 
werden kann. Diese Frage wird vor dem Bundes
verfassungsgerichtshof ausgetragen. Ich möchte 
aber doch fragen, ob es überhaupt angängig ist, 
daß die Länder, ohne daß sie vorher entsprechend 
dazu Stellung genommen haben, einfach die Mit
tel aufbringen sollen. Man hat den Eindruck, daß 
sich die Bundesregierung bei dieser deutschen 
Wiederaufrüstung nicht ganz sicher ist, daß sie sich 
verfassungsrechtlich nichts zuschulden kommen 
lassen will und nun einfach auf dem Wege über 
die Länder durch den Einzug des Mehraufkommens 
an Steuern den Wehrbeitrag finanzieren will. Man 
kann aber doch die Dinge nicht mit zweierlei Maß 
messen! Als im vergangenen Herbst die Renten
erhöhung durchgeführt werden sollte, erklärte der 
Herr Bundesfinanzminister, er sei nicht in der 
Lage, die erforderliche Milliarde aufzubringen, es 
müßten neue Steuern erhoben werden. Sein Steuer
antrag wurde dann allerdings vom Bundestag ab
gelehnt. Da ist es doch sehr verwunderlich, daß der 
Wehrbeitrag, der ja doch be.trächtliche Milliarden-

. beträge erfordert, ohne neue Steuern soll geleistet 
werden können, und es liegt daher der Verdacht 
nahe, daß man diese Last auf die Länder abwälzen 
will. 

Der Bund kommt schon beim Anlaufen des 
Wehrbeitrags in große Schwierigkeiten. Ich könnte 
demagogisch sagen: Diese 10,25 ·Milliarden würden 
ausreichen, in zwei Jahren die Wohnungsnot in 
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Deutschland zu beseitigen. Bei einem Bedarf von 
5 Millionen Wohnungen und einer Finanzierungs
hilfe des Staates von etwa 4000 DM pro Wohnung 
würde nämlich der Betrag von zwei Jahren tat
sächlich ausreichen, um die Wohnungsnot zu besei
tigen. So ,kann man aber die Frage nicht stellen; 
denn das wäre eine rein theoretische Angelegen
heit, und die Technik würde so etwas nicht ermög
lichen. Ich frage mich aber, wie es, wenn jetzt 
schon diese großen Schwierigkeiten bestehen, in 
Zukunft möglich sein soll, die Aufrüstung zu be
treiben, die Kasernen zu erbauen, die Luftschutz
einrichtungen zu schaffen usw. Wenn die Bundes
regierung jetzt sChon nicht ,den Mut hat, alle diese 
Maßnahmen selbst zu finanzieren, ist zu befürch
ten, daß sie auch weiterhin den 1Weg über die Län
der geht und dadurch die Selbständigkeit der Län
der noch mehr beeinträchtigt als bisher. Dabei darf 
nicht übersehen werden, daß ja auch noch die Frage 
des Lastenausgleichs, der Kriegsrenten usw. zu 
klären ist. 

Weiter muß man wohl auch vor der Annahme 
warnen, daß durch diese neuen Aufgaben des 
Staates vielleicht eine ansteigende Konjunktur er
reicht werden könnte, die dann auch höhere Steuer
einnahmen bringt. Ich darf daran erinnern, daß 
Herr Eisenhower in seinem Rechenschaftsbericht, 
den er, erst dieser Tage vorgelegt hat, erwähnt, 
eine Anzahl europäischer Länder sei durch die 
A:usgaben für die Aufrüstung in eine Inflations
gefahr und in große Preissteigerungen hineinge
kommen. 

Es wäre zu diesem Problem natürlich noch viel 
zu sagen. Ich konnte nur Andeutungen bringen. 

, Wir haben mit der Tatsache zu ·rechnen, daß der 
Bund diese 40 Prozent fordert, und ich glaube, wir 
haben uns alle sehr gefreut, daß die Finanzmini-, 
ster der Länder deri Bund auf Grund des Grund
gesetzes zwingen wollen, zunächst einmal die Not
wendigkeit nachzuweisen. Der Nachweis ist nach 
den Ausführungen des Herrn Staatsministers der 
Finanzen bisher vom Bund noch nicht erbracht 
worden. Man war im Gegenteil überrascht, daß die 
Länder darüber besser informiert sind als der 
Bund selbst. Zahlreiche Fragen im Zusammenhang_ 
mit der Erhöhung der Abführung der Einkommen
und Körperschaftsteuer auf 40 Prozent sind noch 

·ungeklärt. Der Bund kann nicht verlangen, daß d~e 
Länder in Zukunft in ihren Haushalten ein Defizit 
aufweisen, damit der Bund um ein solches Defizit 
herumkommt. Wir billigen deshalb den Standpunkt 
der Staatsregierung und sehen uns veranlaßt, fol
genden Antrag einzubringen: 

Per Landtag wolle beschließen: 

Die Antworten des Her,rn Ministerpräsiden
ten und des Herrn Staatsministers der Finan
zen zur gemeinsame!\ Interpellation der Frak
tionen der SPD, CSU und BP betreffend Er
höhung des Bundesanteils an der Einkommen
und Körperschaftsteuer (Beilage 2396) in der 
80. Sitzung des Bayerischen Landtags vom 
2. f..,pril 1952 entsprechend der M~inung des 
Landtags. ' 

Wir müssen darauf bestehen, daß sich die Bun
desregierung einen anderen Weg sucht, um ihre 
Aufgaben zu finanzieren., Die deutschen Bundes
länder - auch der bayerische Staat - wollen leben 
und ihre Aufgaben erfüllen können. 

(Beifall bei der SPD und beim BHE) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Über den gemäß 
§ 43 Absatz 4 der Geschäftsordnung eingereichten 
Antrag werde ich am Schluß abstimmen lassen. tn 
der Reihenfolge der Redner der einzelnen Fraktio
nen erteile ich für die ,Fraktion der Bayernpartei 
dem Herrn Abgeordneten Dr. Geislhöringer das 
Wort. · 

Dr. Geislhöringer (BP): Meine Damen und Her
ren! Als der Herr Bundesfinanzminister Fritz Schäf
fer die Länderregierungen, darunter auch die baye
rische Staatsregierung, mit dem Antrag überraschte 
- ich könnte fast sagen überfiel -, den Anteil des 
Bundes an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
auf 40 Prozent zu erhöhen, da er mit den bisherigen 
27 Prozent nicht mehr zufrieden sei, wurde die 
Interpellation geboren, die in erfreulicher Über
einstimmung von den drei großen Parteien unter:.. 
zeichnet und zur Debatte gestellt worden ist. 
Diese Interpellation nimmt Bezug auf die finanziel
len Forderungen, die sich auf Artikel 106 Ab
satz 3 des Grundgesetzes stützen. 

Nun ist bekannt, daß die Bayernpartei schon von 
jeher vor den Gefahren des Grundgesetzes gewarnt 

, hat. Eine dieser Gefahren stellt sich jetzt als immer 
größer heraus und geht bedrohlich an den Nerv der 
Finanzen der :Cänder heran. Deshalb. erscheint es 
doch wohl als richtig, kurz daran zu erinnern, wie 
'dieser Artikel 106 des Grundges,etzes entstanden 
ist und wem er sein Dasein verdankt. Wie er ge
worden ist und wie er nun ausgelegt wird, sehen 
wir· ohnehin. Als das Bonner Grundgesetz zur De
batte stand, also im status nascendi, das heißt im 
allmählichen Werden war - es ist auch etwas ge
worden; ein Wechselbalg nämlich, der eben da 
ist-, wurde der in Artikel 106 niedergelegte Ge
danke durch eine Forderung der Militärregierun
gen veranlaßt. Die Militärregierungen haben er
wogen und verlangt, daß der Gedanke Ausdruck 
finde, es sollten die schwachen Finanzen der Län
der, um diesen die Erfüllung ihrer Staatsaufgaben 
zu ermöglichen, dadurch eine Aufbesserung er
fahren, daß man Teile der Einkommen- und Kör
perschaftsteuer der Länder des Bundes in An
spruch nimmt und daratis den armen Ländern Do
tationen gibt. Hier liegt der Ursprung des Artikels 
106. Als man weiterhin über diesen Gedanken und 
über die Art, , wie man ihn im Grundgesetz ver
ankern könnte, mit den Militärregierungen ver
handelte, zeigte es sich, daß die Vertreter des B'un
des oder vielmehr derer, die zum Bunde ·werden 
wollten und werden sollten, Bedenken hatten. Es 
ist ihnen· auch gelungen, bei den Militärregierungen 
den Verzicht auf diesen Gedanken zu erreichen. 

Nun ist folgendes sehr interessant. Ich zitiere 
aus' dem Stenographischen Bericht über die Ver

. handlungen des Bayerischen Landtags, 110. Sitzung 
vom 19./20. Mai 1949. Aus den Ausführungen des 
Abgeordneten Dr. Pfeiffer von der CSU, Seite 91, 
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ist festzustellen: Es wurde gesagt, daß die Militär
regierungen auf Aufnahme dieser Bestimmung 
nicht mehr bestehen. Und nun fragte ein sehr 
prom_inenter Vertreter der SPD - es ist leider 
der Name nicht genannt ---:: „K an n diese Bestim-· 
mung aufrechterhalten werden im Gegensatz zu der 
bisherigen Forderung der Militärregierung, muß sie 
überhaupt hinein?" Der Vertreter der Militär
regierung erwiderte: „Ja, wenn Sie sie aufrecht
erhalten wollen, können Sie es machen; vielleicht 
freut das die Außenminister der Militärregierun
gen, von denen der Vorschlag ausgegangen ist." Das 
Interessante an der Sache ist: Nachdem die Militär
regierungen erklärt hatten: „Wir legen keinen 
Wert mehr darauf, aber wenn ihr die Bestim
mung haben wollt, könnt ihr sie aufnehmen", 
waren es zwei Parteien, nämlich die SPD und ein 
Teil der FDP, die aus freiem Entschluß die Auf
nahme der Bestimmung verlangt haben. Die SPD 
tat das aus politischen Gründen, und Herr Dr. Pfeif
fer hat auch darüber in der erwähnten Sitzung be
richtet. Er sagte dazu folgendes - ich möchte das 
wörtlich zitieren, weil ich sonst in Verdacht kom
men könnte, daß wir diese Kritik etwa nachträg
lich ?ringen -: 

„Im weiteren Verlauf ist dann also diese Be
stimmung, die um so gefährlicher erscheint -
nicht nur nach der staatspolitischen, sondern 
auch nach der moralischen Seite hin -, je 
mehr mit sich mit ihr befaßt, und die von den 
Alliierten ausgegangen war, von den zwei 
Parteien, die sie dann vertreter haben - die 
SPD und leider ein Teil _der FDP-, aus eige
nem Entschluß aufrechterhalten worden." 

Und dann heißt es weiter: 

„Das Finanzwesen des Bundes und der Län
der wurde in einer Form geregelt, die eine 
eigene gesunde Finanzwirtschaft der Länder 
nicht mehr ermöglicht. Die neu hinzugefügten 
Bestimmungen über die Dotationen des Bundes 
an die Länder geben Raum für einen unüber
sehbaren Einbruch in die durch das Grund
gesetz gewährleisteten Hoheitsrechte der Län
der, namentlich auf kulturellem. Gebiet." 

Wir bedauern, daß sich diese Prophezeiung heute 
als richtig herausgestellt hat. Damals hat Herr von 
Knoeringen ein Beruhigungspulver gegeben, und 
ich darf vielleicht an das erinnern, was er gesagt 
hat: · 

„Das dem Bund zugestandene Rückgriffsrecht 
auf Teile der Einkommen- und Körperschaft
steuer nach Artikel 106 Absatz 3, welche grund
sätzlich den Ländern zustehen, wird sich nie
mals gegen die steuerschwachen Länder, also 
in diesem Fall gegen das Land Bayern, aus
wirken, da dieser Rückgriff in erster Linie auf 
Kosten. der steuerstarken Länder zum .Ai.1s
gleich einer unterschiedlichen Belastung er
folgt. 

(Zuruf: Wo steht das?) 

Bayern wird also pei einem Finanzausgleich 
der empfangende Teil sein." 

. . ! 
- Wir hätten es gerne gesehen, wenn sich das als 
richtig erwiesen hätte! -

„Das steht nicht wörtlich im Grundgesetz, 
- sagte Herr von Knoeringen weiter -

aber es ist die logische FolgE7 der Tatsache, 
daß wir in Bayern bei den Steuereinnahmen 
unten an vorletzter Stelle stehen und Bayern 
_also berechtigt ist, Zuschüsse zu bekommen. 

(Zuruf: Wo steht das?) 

Das ist klar aus dem Gesetzestext zu erken
nen, das wird durch Bundesgesetz geregelt.''. 

Herr von Knoeringen, ich glaube, Sie haben nicht 
da_s Unglück, Jurist zu sein; sonst müßte man sagen: 
Ihre Interpretation, die Sie dem Artikel 106 ge
geben haben, hat sich als sehr abwegig erwiesen. 

(Zuruf von der SPD: Es hat sich schon mancher 
geirrt!) 

Heute steht fest, daß der Artikel 106 Absatz 3 sich 
keineswegs zu u,nserem Vorteil und Schutz aus-

. _:...wirkt, sondern wir müssen uns mit Händen und 
Füßen wehren, daß er nicht dazu benützt wird, 
uns das Fell über die Ohren zu ziehen. Wir sind 
nicht mehr der empfangende Teil, wie Herr von 
Knoeringen damals in optimistischer Annahme ge
sagt hat; vielleicht hat er die anderen nur be
ruhigen wollen, damit sie nicht gar so viel Angst 
vor den Auswirkungen haben. Jedenfalls sind die 
Auswirkungen nicht so geworden, wie die SPD da
mals geglaubt hat. 

(Zuruf: Damals hat man noch nicht an Militär 
gedacht!) 

- Auf das Militär komme d.ch noch. Aus der Sorge 
heraus, d.aß der Grundsatz „P:rincipiis obsta!" wahl
berechtigt ist, haben die Vertreter der Bayernpart.ei 
von An:liang an erklärt: Wir wii!derstreben jedem 
Antrag, auf Grund des Artikels 106 .Absatz 3 uns 
die Einnahmen a:us der Einkommen- und Körper
schaftsteuer, die a'1lein noch den Ländern als we
sentliche Steuern geblieben sind, kürzen zu lassen. 
LeMer haben die .anderen Parteien diiesen Stand
punkt nicht eingenommen. Sie h!a1ben bekanntlich 
vor.i:ges Jahr, obwohl sie vorher auch über die Un
gerechtigkeit der E•rhöhung geschrien haben, die 
'Erhöhung zugestanden. Und Sie sehen j·etzt, was 
die Folge ist. Da man damals den kleinen Finger 
gereicht hat, wiH jetzt der Herr Bundesfinanzmini
ster die ganze Hand. 

Und nun zu den Zahlen! Wiir haben gehört, daß 
der Herr Bundesfinanzminister erklärt: Ihr be
kommt ja wesentlich mehr Einkommen- und Kör·
perschaftsteuer; es ist seföstverständlich, daß Ihr 
mir davon abgebt. Er rechnet damit - ich weiß 
nicht, o'b auch unser Finanzmindster dieselben opti
mistischen l!deen und Gedanken hat-, daß wir im 
laufenden J1ahr an Einkommen- und Körperschaft
steuer 1,5 Milliarden D-Mark statt bisher 1,2 Mil
liarden D-Mark bekommen. Bleiben wir nun ein
mal daJbei! Bei 27 Prozent, die voriges J 1ahr bewil
ligt ·worden· sind und die die Finanzmind.ster auch 
weiterhin .anerkannt haben, würde das 324 Millio
nen D-Mar.k ausmachen, bei 1,5 Mil:liarden D-Mark 
und 40 Prozent a!ber 600 Millionen D-Mark. Wir 
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müßten also 300 Millionen D-Mark meihr zahlen als 
bisher; die gianzen zu erwartenden Mehreinnahmen 
an Einkommen- und Körperschaftsteuer müßten an 
den Bund abgegeben werden. A!ber auch wenn wir 
27 Prozent aius 1,5 Mifüarden D-Mark nehmen, 
würde das ei~ · Erihöhung um >immerhin rund 200 
Millionen bedeuten; auch die würde uns ·der Bund 
abnehmen. Er sagt, wir brauchen es nicht. 

Vor wenigen Tagen :ist durch die Pr.esse die Notiz 
gegiangen, daß der neue, sogenannte Überrollungs
haushalt ber.eli.ts im Kabinett behandelt worden sei 
und ·eine Mehra•usgabe· von, wenn ich mich recht 
erinnere, 324 Millionen D-Mark vorsehe. Die Ein
nahmenmehrung von 300 Millionen -: wenn sie 
überhaupt kommt - wäre damit schon wieder auf
gezehrt durch dd.e Mehrausgaben, die im ordent
lichen Haushalt des bayerischen Staates vorgesehen 
sind. Daß diese MehrausgaJ5en .notwendig sind, er
gibt sich aus einer Reihe von ·Momenten, die der 
Herr Ministerprä:sMent und der Herr· Finanzmini-

. ster gestern schon kurz angeschnitten .haben. Ich . 
erinnere ·bloß an den -sozialen Woü:mungs·bau, an 
Mehrausgaben für die Einghederung der Heimat
V·ertriebenen. Man spricht auch von einer unbedlingt 
notwendigen einmaligen oder laufenden Gehalts
erhöhung, von einer Vermeihrµng des Beamten
apparats usw. Kurz, es zeigt sich, wie überall, daß 
die Mehrausgaben nun einmal unv·erme:i!dlich sind. 
Womit wir sie decken sollen, ist unverständlich. 
Dazu kommt die Frage: Bekommen wir überhaupt 
Mehreinnahmen? Denn es ist bekannt, daß sich be
re!i.ts in versch:tedenen Wirtschaftszweigen bedenk
liche Stagnationserscheinungen zeigen. Ich brauche 
nur an die T·extilindustrie .ziu erinnern. Dieser Tage 
- vorgestern oder gestern - stand in einer Augs
burger Zeitung: „In der Texililindustde mußten 11 
Großbetriebe infolge der ungünstigen Beschäfti
gungslage Entlassungen vornehmen; andere Be
triebe steUen sich noch mehr •als bi$her ai.lf Kurz
arbeit um." Ähnlich ist die Lage in der Papier
industrie, in der Lederindustri'e. Sie werden alle 
auch im Besitz eiiner Eingabe des Baugewerbever
bandes sein, der darauf hinweist, wenn die öffent
liche Hand, wie v·orgese'hen ist, ihre Bauaufträge 
wesentlich reduziert, besteht für das Baugewerbe 
nicht mehr dtie Möglichkeit, seine ;Leute zu beschäf
tigen. Kurz, wir haben überall, wo wir ihinschaüen, 
Mehrausgaben - und da sagt der Herr Bundes
finanzminister: Wir b:rauchen die Mehreinnahmen 
nicht, weil wir ke!ine Mehriausgaben haiben! Da und 
dort hört man schon, daß sich der Export nicht 
mehr so weiterentwickeln könne, daß vielleicht 
·auch hier Rückschläge zu erwarten sind. 

, Kurz ·und gut, es weiß noch kein Mensch, wie die 
Entwicklung verläuft, und es gehört schon ein gro
ßer Optimismus dazu, anzunehmen, wir könnten 
300 Millionen D-Mark Mehreinnahmen erwarten, 
auf die der Herr Bundesfinanzminister beTeits von 
vorneherein die Hanid zu legen gewillt ist. Der 
bayerische Herr Finanzminister hat schon darauf 
hingewiesen, daß er einen deT wesentlichsten Aus
gabeposten diesmal unbedingt schon aus gesetz
lichen Gründen unterbringen müsse. Dies sind die 
140 Millionen D-Mark Defizit aus den J·ahren 

1949/50, die man nicht mehr wie bisher über den 
außerordentlichen Haushalt kaschieren und weiter
·schleppen kann. Eine gianze Reihe anderer Aus
gaben •belastet den bayerischen Haushalt. So heißt 
es, wir könnten in diesem Jahr nur mehr 25 000 ,. 
Wohnungen ·aus öffentlichen Mitteln bauen, wäh
rend wir im vorigen Jahr noch 55 000 gebaut haben. 

Nun hat rder Herr Bundesfinanzminister schon 
erklärt - darauf hat mein Vorredner schon hin
gew.i:esen -, ·er könne die Mehrausgaben, die durch 
den Wehrbeitrag entstehen, leicht ohne Steuer
·erhöhungen tragen. Auch das ist eine, wollen wir 
einmal sagen, nicht ganz ehrliche Erklärung; denn 
der Heu Bundesfinanzminister mußte sich dabei 
die Mentalreservation vorbehalten, daß er das Geld 
aus ander·en Quellen, als aus Steuerquellen schöpft; 
nämlich aus der Tasche der Länder. W1e 'es die 
Länder wieder kriegen, ist ihm nicht .ganz gleich-

-gültig, denn er hat den Ländern schon ein Rezept 
dafür gegeben. Et hat :ihnen den Tip gegebep, sie 
s_ollten vielleicht die Einwohnersteuer einführen. 
Herr Schäffer stellt sich also vor das Volk hin upd · 
erklärt: Ich brauche keine neuen Steuern; wenn 
die Länder . von euch armen Steuerzahlern neue 
Steuern erheben, sind sie selbst daran schuld, weil 
sie ·so schlecht wirtsChaften. Obwohl Herr Schäffer 
wiederholt erklärt hat, daß die· Steuerlast schon so 
groß ist, d:aß sie nicht mehr erhöht werden kann, 
verweist er dfo Länder auf den Ausweg neuer 
Steuern. Von anderer Seite hat man uns den Tip 
gegeben, wieder die Baunotabgabe einzuführen. 
Auch das ist nichts anderes als eine Steuererhö-
1hu:ng. Wie es damit aussieht, haben wir schon ein
mal ,erlebt. Wir haben die Baunot;:i,bgabe schon ein
mal gehabt, und sie hat, wenn ich mich recht er
innere, nicht ,ganz 50 Millionen D-Mark einge
br.acht. Mit welchen Schwierigkeiten sie eingetrie
ben werden mußte, wird auch noch in Ihrer Erin
nerung sein. 

Daß also die Länder, vor allem das Land Bayern, 
die zu erwai;'tenden Mehr,einnahmen brauche:n„ 
steht fest und kann nicht bestritten we11den. Nun 
muß die andere Seite betrachtet wel1den, nämlich 
ob der Bund die Mehrbeträge, die er den Ländern 

· abne!hmen will, nicht auf .andere Weise einsparen 
kann. Dazu kann man nur negativ Stellung neh
men. Der Bund muß eben einmal etwas sparen ler
nen. Man hat VOT kurzem von einem neuen Kultus
ministerium beim Bund gehört. Wir erinnern uns 
lebhaft an die Klagen, die unser bayerischer Herr 
Kultusminister von d:i.es·er Stelle •aus vorzubringen 
hatte, daß man beim Bu'll!d insgeheim schon eine 
Art Kultusministerium vorbereite. Dem Bund 
kommt es auf einen Minister mehr oder weniger 
,eben. nicht an. Ob wir 16 oder 17 Minister haben, 
koste nur unser Geld, macht 1also nichts. Ferner 
vernimmt man, daß der Bund auch sonstige kul
turelle Zuwendungen macht. Auch d:azu hat uns 
der Herr Kultusminister einige Erklärungen abge-
1geben. Bonn hat die Mittel, um mit '1,mserem Geld 
in unserem La'll!d Dotationen zu geben, natürlich 
mit einer bestimmten Absicht, nämlich um hier im 
Trüben zu fischen und seine Pläne in ·bezug auf das 
Kultusministerium über das Innenministerium zu 
fördern .. 
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Zwei Fragen stehen ,also zur Debatte: Die eine: 
Brauchen wir unser,e Mehreinnahmen? Diese Frage 
muß eindeutig mit Ja beantwortet werden. Die zwei
te Frage: Braucht der Bund diese Mehreinnahmen? 
Darauf müssen wir 'erwidern: Nein! Der Herr Fi
nanzminist·er hat selbst erklärt, nach dem bisheri
gen Ergebnis der Untersuchungen sei das nicht der 
Fall. Sogar das reiche'" Land Nordrhein-Westfalen 
ist dieser Ansicht, obwohl ·es sich wesentlich leich
ter tun würde, der F'orderung des Bundesfinanz
ministers nachzukommen. 

Nun sind wir uns doch über eines im klaren -
das ist wohl auch die Tendenz dieser InterpeHa
tion - nämlich darüber, daß wir zu dieser neuen 
Forderung unter gar keinen Umständen Ja sagen 
können. Aber die Sache ihat auch einen politischen 
Hintergrund. Es ist an sich erfreulich, wenn solche 
InterpeHationen mit einer fast restlosen Überein
stimmung des ganzen Landtags in rd:i:e Welt oder 
nach Bonn hinausgehen. Hier wird ein födernlisti
scher Gedanke hinausgetragen, wobei man nicht 
immer weiß, ob er bei allen, die ihn im Augeniblick 
propagieren, ·echt und ehrlich ist. Aber eines wis
sen wir offenbar, nämlich daß auch Männer baye
rischer Herkunft, sobald sie nach Bonn kommen 
und Bonner Luft wittern - siehe Schäffer, siehe 
den .bei Ihrer Seite so besonders ·beHebten Professor 
Erhard, siehe den Postminister Sch;ubert -, zu 
Zentralisten werden. Die besten Föderalisten sind 
dort zu Zentralisten gewo:vden, sogar der Herr 
Postminister Schubert, der uns Augsburgern die 
Oberpostdirektion ums Sterben nicht mehr wieder
gibt, obwohl alle Parteien von links nach rechts 
diesbezügliche Anträge an ihn gestellt haben. Er 
mag nicht, wenn ·er auch Bay·er ist. Wenn umge
kehrt festzustellen ist, daß die Herren, kommen sie 
nach Bayern, plötzlich ganz lammfromme Födera
listen we:vden, so freut uns das um so mehr; denn 
da droben ist die Partei, der sie angehören, nichts 
weniger als föderalistisch. Und darum hören wir 
immer wieder g•e:vn die födeDali:stischen Töne unse
res Herrn Finanzministers Zietsch, die er auch hier 
angeschlagen hat. 

(.&bg. Dr. Franke: Das ist die Umwelttheorie 
von Karl Marx! - !Heiterkeit) 

- Hoffen wir, daß sich diese Theorie auswirkt und 
·daß wir alle miteinander g.ute Föderalisten werden, 
dann tun wir uns sehr leicht. 

Und nun zu der Schlußfrage: Glauben Sie wirk
lich, daß man Ihnen ·diesen föderalistischen Idealis
mus zutraut und daß man ihn bei Ihnen ganz ernst 
nimmt? Da haben wir nun einmal sehr, sehr große 
Bedenken, und man kann wohl sagen: Die Worte 
hören wir wohl, jedoch uns fehlt der Glaube! Denn 
gäbe es da nicht einen bequemeren Weg für die 
Herren von der SPD und der ·CSU? 

(Zuruf links: Und Bayernpartei!) 
Könnten Sie es sich bei Ihren Parteien in Bonn 
oder im Bundesrat, wo Sie auch die Mehrheit haben, 
nicht einfacher machen und sagen: Wir spielen 
nicht mehr mit? Nach Artikel 106 Absatz 3 muß· · 
der Bundesrat zustimmen. 

(Abg. Stock: Er hat abgelehnt!) 

- Vorerst! Wir hören immer - damals, vor einem 
Jahr, haben wir es auch gehört -, es wird abge
lehnt, und nachher wird doch zugestimmt. Und da 
habe ich merkwürdige Untertöne aus den gestrigen 
Erklärungen des Herrn Finanzministers herausge
hört, der am Schluß sagte - ich möchte es wörtlich 
zitieren, damit ich nicht in den Verdacht komme, 
ihn willkürlich und falsch auszulegen -: „Ich bin 
davon überzeugt, daß eine Einigung möglich ist, 
an der wir uns dann durchaus positiv beteiligen." 
Er sagte ferner: „Ich halte es für durchaus not:
wendig, daß wir uns einigen." - Meine Herren! 
Damit ist die Hand schon hingehalten, und was der 
Erfolg ist, haben wir bereits voriges Jahr gesehen. 
Da haben wir den kleinen Finger gereicht mit den 
27 Prozent. Machen Sie nur so weiter! Dann werden 
wir erleben, daß jetzt bei den 13 Prozent wieder 
der bekannte Kuhhandel gemacht wird; dann wer
den es eben statt der 13 Prozent 6 oder 7 Prozent 
sein und im nächsten Jahr wird die Differenz auf
geholt. Warum macht man hier - ich möchte fast 
sagen - ein Scheinmanöver, um dann nach Bonn 
zu gehen und mit listigem Lächeln dem Bundes
finanzminister Schäffer zu sagen: So tragisch 
brauchst du es gar nicht zu nehmen, laß die da 
drunten in München schimpfen, da schimpfen wir 
kräftig mit, das macht sich gut und bei den Wäh
lern wirkt es vielleicht. 

(Lebhafter Beifall bei der BP) 

In Bonn ist es nun etwas anders. Wir wissen, daß 
da droben andere Töne gesprochen werden. Wenn 
wir es auch nicht hören, in den Folgen spüren wir 
es. 

(Abg. Stock: Wir haben ja die Interpellation 
mit unterschrieben!) 

Wir stehen auf dem Standpunkt, die Interpellation 
muß so, wie sie vorgeschlagen ist, vom Landtag 
möglichst einstimmig angenommen werden, und 
deshalb stellen wir folgenden Antrag: 

Der Bayerische Landtag spricht sich gegen 
die beabsichtigte Erhöhung des Bundesanteils 
an der Einkommen- : und Körperschaftsteuer 
von 27 auf 40 Prozent aus. Er ersucht die baye
rische Staatsregierung, im Bundesrat diese Er
höhung abzulehnen. 

Ich möchte daher schließen mit dem Ruf an unsere 
Regierung, insbesondere an den Herrn Finanzmini
ster: Landgraf, werde hart und bleibe hart! 

(Beifall bei der BP und von Dr. Franke) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Für den EHE 
spricht der Herr Abgeordnete Dr. Keller. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Dr. Keller (BHE): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! In dieser Debatte ist viel vom födera
tiven Gedanken gesprochen worden, davon, wie 
man ihn beurteilt, Und davon, ob der eine glaubt, 
daß der andere es auch so ehrlich meint wie er, 
und umgekehrt. Solche und ähnliche Überlegungen 
sind es, die bisher angestellt worden sind. Rich
tigerweise kann und braucht man diese Dinge auch 
nicht aus dem Gedankenspiel herauslassen. Aber 
ich möchte doch meinen, die Situation, um die es 
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hier geht, ist für uns alle, und zwar über Bayern 
und über die Bedeutung Bayerns hinaus, so ernst, 
daß man - sich auch sehr konkret mit der rein 
praktischen Überlegung befassen sollte, wie sich 
die Dinge uns darst,ellen. 

Was das Föderative anlangt, so hat mein Kollege 
Dr. Strosche gestern die Dinge sehr ausführlich 
und, wie mir scheint, vortrefflich beleuchtet. Er hat 
auch die besondere Stellung dargelegt, die gerade 
vom BHE, der ja z.um großen Teil aus Heimatve~
triebenen besteht und für Heimatvertriebene spricht, 
beachtet werden muß. Dem ist nichts hinzuzufügen. 

Aber die Dinge stellen sich etwas komplizierter 
dar, wenn man sie aus der mehr theoretischen und 
handlicheren Ebene der Überlegungen über die 
Kulturh'oheit hineinprojiziert sehen muß in die 
sehr rauhe Wirklichkeit, wo es um- Dutzende von 
Millionen und vor allem auch um die V 0rwendung 
dieser Millionen geht. Ich darf die gestrigen .Aus
führungen des Kollegen Dr. Strosche vielleicht in 
einem Punkt ergänzen. Die Stellung der Heimat
vertriebenen zum föderativen Gedanken ist des
wegen irgendwie doppelschichtig und ·wägt beson
ders sorgfältig das Für und Wider ab, weil die · 
Heimatvertriebenen auf der einen Seite gerade die · 
Liebe zum angestammten Volkstum aus der Hei
mat mit herübernehmen mußten, weil sie aber auf 
der anderen Seite durch den Verlust der engeren 
Heimat, die sie nicht mehr haben und nicht mehr 
fühlen und greifen können, vielleicht mehr als 
andere zu glühender Liebe zu der gemeinsamen 
größeren, offensichtlich verbliebenen deutschen Hei
mat, zum gemeinsamen deutschen Vaterland ge
führt werden mußten. Ich möchte meinen, eine 
spätere Geschichte wird es würdigen, daß gerade 
dieses sittliche Gefühl .und dieses sittliche Streben 
der Heimatvertriebenen gleichsam als Kitt zwi
schen den manchmal ein wenig zu sehr auseihander
strebenden deutschen Stämmen und Ländern eine 
A,ufgabe. erfüllt bat, die wohl _die richtige war, 

Aber zur Praxis und zum vorliegenden Fall zu
rück! Der Herr Ministerpräsident hat mit vollem 
Recht, wie ich meine, darauf hingewiesen, daß die 
Situation,. aus der heraus der Bund nun an uns, an 
die Länder mit Forderungen herantritt, durchaus 
ungeklärt, ja darüber hüiaus vielleicht noch ganz 
unk 1 a r sei. Ich muß in der Tat sagen, auch uns . 
scheint es, wie sich die Dinge nun darstellen, daß 
hier eine sehr sorgfältige Überlegung Platz greifen 
muß. Ich möchte sogar meinen, wenn zur Zeit der 
Einreichung der Ii:iterpellation, die nun schon einige 
Wochen zurückliegt, die Dinge so klar geschienen 
hätten, wie sie heute in einigen Konturen durch 
die Entwicklung in Bonn klar geworden sind, daß 
wir sehr wohl auch in den Chor der Unterzeichner 
dieser Interpellation eingestimmt hätten, weil v;ir 
der Meinung sind - heute mehr denn je-, daß 
sie zu vollem Recht besteht. Es ist wirklich ganz 
unklar - das scheint uns die entscheidende Frage 
zu sein -, wofür diese zahlreichen Millionen, die 
man aus den Ländern herausziehen will, Verwen
dung finden sollen. Wir. bestreiten dem Bund nicht 

·ein Recht, das er sich im Grundgesetz unter Mit-

wirkung der Länder gegeben hat, ein Recht, das er 
zweifellos in Anspruch nehmen soll und das zu
gleich eine Pflicht ist, nämlich die Wahrnehmung 

. sozialer Aufgaben, wie sie sich vor allem aus den 
Kriegsschäden und aus den Kriegsfolgen ergeben 
haben. Dieses Recht legt natürlieh dem Bund ganz 
besondere Lasten auf, von denen wir auf Seite· der 
Länder sagen müssen und sagen können, das ist 
Sache des Bundes, das soll der Bund tun. 

/ 

Wenn der Bund diese Gelder t'atsächlich nur für 
soziale Leistungen fordern würde, dann müßte 
sich· sehr wohl auch von unserer Seite, in den Län
dern, eine andere Beurteilung finden lassen, als 
~ie jetzt wohl statthaben muß. Denn ich sage noch 
einmal: Die Lage ist vollkommen ungeklärt, wie 
sie überhaupt in der letzten. Zeit in Bonn unge
klärt zu sein pflegt. Diese allgemeine Unklarheit 
der Verhältnisse in Bonn dürfte es sein, aus der 
heraus - hier liegt die Wurzel - diese Forderung 
an die Länder herantritt. Ich möchte einen Ge
danken offen aussprechen: Mir persönlich scheint es 
so zu sein, als ob hier sozusagen auf kaltem Wege 
eine Entscheidung in ihrer grundlegenden ·Fundie
rung, nämlich in der Frage der Mittel, vorweg
genommen werden soll, nämlich die Entscheidung 
über den deutschen Wehrbeitrag, über den bisher 
weder das deutsche Volk n6ch die deutschen.Län
der irgendwann und frgendwie von irgend jemand 
befragt worden sind. .· 

(Lebhafter Beifall links und in der Mitte) 

Vor diese Entscheidung ist noch nicht einmal der 
deutEche Bundestag gestellt worden, der - ich 
möchte doch die Gelegenheit wahrnehmen, dies :zu 
erklären - nach meinem Empfinden nicht die Legi
timation besitzt, in dieser Frage überhaupt zu ent
scheiden, weil er nämlich unter Voraussetzungen 
und in einer Zeit gewählt worden ist, die dadurch 
charakterisiert werden möge, daß man sich kurz 
nach Zusammentritt dieses Bundestags in stunden
langen Debatten damit befaßt hat, wte man zur 
Weihnachtszeit den Verkauf von Kriegsspielzeug 
für Kinder verbieten könne. 

(Widerspruch bei der CSU) 

- Das sind Tatsachen, meine verehrten Herren! 
Wenn man, die Protokolle von damals liest, k;ommt 
man darüber nicht hinweg. Wir wissen heute, ge-

. rade aus der seinerzeitigen Debatte im Bundestag, 
daß -kurz, nachdem man offiziell über das Kriegs
spielzeug vor den offenen Augen und Ohren des 
Volkes debattiert hatte, bereits inoffiziell und nicht 
vor den Augen des Volkes Verhandlungen begon
nen haben müssen - aus zeitlichen Gründen gibt 
es keine andere Erklärung -, die die Länder und 
damit auch uns in Bayern in die heutige Situation 
hineingeführt haben. 

(Zuruf von der CSU: Wollen Sie nicht in 
Ihre Heimat?) 

- Herr Kollege, wir wollen. in unsere Heimat, 
aber nicht. vorbei an neuen Millionen von Soldaten
gräbern, an unseren und Ihre:µ Toten! 

(Lebhafter Beifall links und in der Mitte -
Zuruf von der CSU: Wahlpropaganda!) 
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- Wir haben in der Wahl weniger davon ge
sprochen, als Sie nach der anderen Seite. hin davon 
gesprochen haben, Herr Kollege! · 

(Abg. Dr. Baumgartner: Warum dieser 
Familienstreit?) 

Ich möchte jetzt nicht näher auf die Dinge ein
gehen, weil wir in Bayern nicht eine Wehrdebatte 
führen wollen. Dazu wäre Gelegenheit gewesen -
wir haben sie alle zusammen nicht genutzt - bei 
der einschlägigen Interpellation der Bayernpartei. 
Was ich sagen wöllte und was unsere Meinung dar
stellt, ist folgendes: In einer Zeit, wo die Entschei
dung nur beim sozialen Wiederaufbau und einer 
wahrhaft sozialen Aufrüstung liegen kann, würde . 
man nach meiner Überzeugung durch Betätigung 
auf diesem Gebiet hundertmal mehr tun, auch 
für die Freiheit im allgemeinen, als es zur Zeit 
andere Pläne vermögen. 

(Abg. Stock: Sehr gut!) 

In einer derartigen Zeit wollen wir die Dinge sehr 
genau prüfen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß 
die derzeitigen Pläne des Bundes bezüglich der Er
höhung des Anteils an der Einkommen- und Kör
perschaftsteuer so unklar sind, daß siie vermutlich 
einer Vorwegentscheidung in der Fundierung eines 
'Wehrbeitrags dienen sollen. Daher wollen wir die 
Haltung der bayerischen Staatsregierung voll un
terstützen wenn sie hier äußerst vorsichtig und ·' . 
bedacht ist. 

(Beifall links und in der Mitte) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Es folgt der Herr 
Abgeordnete Dr. Haas; ich erteile ihm_ das Wort 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! ·Die 
Frage, ob der Bundesanteil an der Einkommen- und 
Körperscliaftsteuer 27 oder 40 Prozent beträgt, ist 
für Bayern lebenswichtig. Ich glaube das nicht 
weiter begründen zu müssen. Ich meine, daß der 
Herr Bundesfinanzminister, der ja in der bayeri
schen Verwaltung, ich möchte fast sagen, zeit sei
nes Lebens ein gewichtiges Wort gesprochen hat 
und die bayerischen Verhältnisse sehr genau· kennt, 
das eigentlich auch sehr genau wissen müßte. Um 
so erstaunter war ich, als ich am 20. März 1952 in 
der „Süddeutschen Zeitung" unter der Überschrift 
„Schäffer besteht auf 40 Prozent" folgendes ge
lesen habe: 

· „ Vor seiner Fraktion ließ sich Schäffer wie 
folgt verlauten: Sollten die Länder diesen müh
sam und äußerst kri.app ausbalancierten Haus
halt gefährden und die 40 Prozent verweigern, 
so daß es zu einer bedrohlichen Verschuldung 
des Bundes kommen müßte, dann ließe das den 
Schluß auf eine fehlerhafte fö9,erative Struk
tur der Bundesrepublik zu. Die Bundesregie
rung ware dann womöglich gezwungen, das 
Steuersystem zu ungunsten der Länder zu än
dern und eine andere Fiilanzverfassung einzu
führen, als sie derzeit im Grundgesetz ver
ankert ist. 

(Abg. Op den Orth: Das war Herr Schäffer!) 

Meine Damen und Herren! Der Herr Bundesfinanz
minist.er ist unter dem südbayerischen Himmel ge
boren, er hat also unter einem Himmel das Licht 
der Welt erblickt, dessen Farben viel klarer weiß 
und blau sind als etwa die Farben des Himmels 
meiner ach so nordbayerischen Heimat. Wenn ich 
mich infolgedessen auch als einen etwas temperier
ten Foderalisten bezeichnen möchte, 

(Abg. Dr. Baumgartner: Gut! - Abg. Meixner: 
Jetzt sind lauter Föderalisten da!) 

als es der Herr Bundesfinanzminister wahrschein
lich ist, so muß ich doch sagen, daß auch mein etwas 
temperiertes föderalistisches Herz vor Empörung 
schneller schlägt, wenn ich hier den ·drohend er
hobenen Zeigefinger· des Herrn Bundesfinanzmini
sters spüre: Wenn ihr, liebe Länder, nicht kuscht 
und pariert, dann kommt die Bundesfinanzverwal
tung! Denn das bedeutet es doch. 

Das ist also schon eine etwas starke Sache. Nun 
will ich den sehr verehrten Herrn Kollegen Meix
ner nicht schelten, wenn er es für richtig hielt, diese 
Interpellation mit zu unterzeichnen. Wir haben sie 
nicht mit unterzeichn~t, meine Damen und Herren. 
Ich hätte es aber dann schon für angezeigt gehal
ten, wenn der verehrte Herr Kollege Meixner uns 
heute erklärt hätte, er habe sich auf Grund dieser 
Ä.ußerungen doch die Frage yorgelegt, ob er nicht 
gegen seinen Parteifreund, den Herrn -Bundes
finanzminister, wegen parteischädigenden Verhal
tens ein Ausschlußverfahren ·aus der Partei ein
leiten solle. 

(Abg. Meixner: Dafür bin ich nicht zuständig, 
Herr Kollege!) 

· - Schön; aber Ihre Parteifreunde werden dafür 
zuständig sein. Da ha.ben S i e es, meine Damen und 
Herren von der SPD, sChon ein bißchen leichter ge
habt; denn Sie haben ja ohne Frage nur aus echter 
Sorge um die föderative $truktur dieses Landes 
Ihrerseits die Interpellation unterzeichnet. 

(Bravo! bei der BP - Abg. Meixner: Seien 
wir doch froh darüber! - Abg. Elsen: Was 

sagt da Höpk:er-Aschoff?) 

Wie liegen nun die Dinge, von unserem Blick
punkt aus gesehen? Ich will gar nicht bestreiten, 
daß wir als Abgeordnete des Bayerischen Landtags 
auch insow1=it, als wir der Opposition angehören·
zumindest dann, wenn wir uns einer loyalen und 
sachlichen Opposition b.efleißigen '\YOllen -, die 
Aufgabe haben, die finanziellen Schwierigkeiten 
dieses Landes in all ihrer Schärfe zu sehen. Wie 
schwierig, wie trist und wie hoffnungslos die Ver
hältnisse hier sind, haben vvir ja gerade bei der 
Beratung des soeben verabschiedeten Etats für das 
Vorjahr gesehen, und der Herr Finanzminister wird 
wahrscheinlich morgen wieder Klagelieder anstim
men, die genau in der Linie seiner fl;'üheren Klage
lieder liegen. Die Schwierigkeiten in der Abglei
chung des bayerischen Etats sind uns zur Genüge 
bekannt. Es ist uns we~ter bekannt - und hier darf 
ich auf eine Beratung hinweisen, die kürzlich im 
Deutschen Städtetag stattgefunden hat -, daß in 
diesen Kreisen bereits die Befürchtung umgeht, 
wenn der den Ländern verbleibende Anteil ent-
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scheidend gekürzt würde, werde man versuchen, 
diese Kürzung durch eine Änderung des internen 
Landesfinanzausgleichs zu einem erheblichen Teil 
letztlich auf die Gemeinden und die Landkreise ab-. 
zuwälzen, und dadurch werde in den Gemeinden 
und Landkreisen draußen eine unerträgliche Situa
tion geschaffen werden. 

Ich darf endlich auf eine weitere Schwierigkeit 
hinweisen. Wenn dem Bund einmal ein entschieden 
höherer Prozentsatz konzediert ist, wird in einem 
Zeitalter rückläufiger Konjunktur, das durchaus 
einmal kommen kann und nach allen bisherigen 
konjunkture_llen Erfahrungen einmal kommen 
wird, das Tauziehen erneut anheben. Dann aber 
wird dieser Prozentsatz sehr zu Lasten Bayerns 
gehen und -es könnte sehr große Schwierigkeiten 
geben. Denn schließlich hinkt man immer der wirt
schaftlichen Entwicklung nach, wenn man sich ge
zwungen sieht, einen Prozentsatz zu ändern. In 
diesem Augenblick des Nachhinkens kann Bayern 
nicht mehr die Mittel bekommen, deren es zur auch 
nur notdürftigen . Abgleichung seines Haushalts 
dringend bedarf. ' 

. Das sind die Bedenken, die wir nach dieser Rich
tung hin haben. Wir stimmen also im Prinzip dem 
Antrag nach § 43 Absatz 4 der Geschäftsordnung 
zu, wir tun es aber doch mit allen Vorbehalten. 
Diese Vorbehalte ergeben sich daraus, daß ich bei 
aller Anerkennung' der Sachlichkeit, mit der der 

··Herr Finanzminister seinen Standpunkt vertreten 
und auch den Belangen des Bundes und des ,Herrn 
Bundesfinanzministers gerecht zu werden versucht 
hat, doch nicht glaube, daß er uns eine restlos er
schopfende Aufklärung gegeben hat. Die Materie 
ist so schwierig und so verwickelt, daß der Grund-

. satz der Waffengleichheit nicht gewahrt ist .. Der 
Herr Finanzminister ist in dieser Sache ja. Partei 
und muß Partei sein, das ist ganz klar. Der Grund
satz ist natürlich nicht damit gewahrt, daß der Herr 
Land.esfinanzminitser versucht hat, auch die Be
lange des Herrn Bundesfinanzministers in objekti„ 
ver Weise klarzustellen. In erschöpfe'nder Weise sie 
darzulegen, hat er im übrigen gar nicht beansprucht; 
denn er hat seine Information, die er gestern zur 
Hand hatte, selbst als nicht vollkommen bezeichnet, 
er ist ja etwas überraschend auf die Bühne gerufen 
·worden. 

Ich. will damit nur sagen: Es ist ausgeschlossen, 
daß wir die Schwierigkeit dieses Problems voll
ständig beurteilen können. Denn dieses Problem ist 
von der anderen Seite her nicht genügend beleuch
tet worden. Daß dem Bunde gegeben werden muß, 
was des Bundes ist, in einem Zeitalter, in dem die 
sozialen Nöte so groß sind und in dem zur Weg
fertigung und Linderung dieser Nöte nun .einmal 
Summen aufgewandt werden müssen, die im Zeit
alter steigender Preise auch ansteigen, ist eine 
Selbstverständlichkeit. Diese Debatte braucht des
wegen noch lange nicht mit Dingen belastet wer
den - wie das in dieser Diskussion schon zweimal 
geschehen ist -, für die diesem Landtag die Kom
petenz und erst recht die Sachkenntnis fehlt, ich 
meine die Diskussion, die mit den Fragen des Ver-

teidigungsbeitrags zusammenhängt. I?as wollen wir 
nicht tun und können wir nicht tun. Wir können 
nur eines sagen: Es ist unsere Pflicht, auch als Op
positionspartei, dem Herrn Finanzminister beizu
stehen, wenn er versucht, zugunsten des Landes 
den Bundesanteil möglichst klein zu halten. Wenn 
aber det Herr Finanzminister im Laufe der wei
teren Verhandlungen zu der Überzeugung ·kommt" 

·daß dem Bund mehr gegeb~n werden muß, möge· 
er dahin wirken, daß wir im Interesse der großen. 
deutschen Familie, der wir nun einmal angehören,. 
irgendwie - sei es auch unter Beiziehung des Zwi
schenausschusses - zu einer für beide Teile erträg-. 
liehen Einigung kommen. 

(Beifall bei der FDP und einem Teil 
der CSU) 

. 
Vizepräsident Dr. Fischbacher: Das Wort hat der 

Herr Abgeol'dnete Haußleiter. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Offenibar' ist der Finanzsituation, 
in der wir uns befinden, etwas gelungen, was die 
politische Überz·eugungskraft nicht zu .schaffen ver
mochte: eine Art föderativer Einheitsfront. Dazu 
darf ich an folgendes, erinnern: Als das Bundes
kabinett gescha:ffen wuride, hat marn uns gesagt:. 
„Seht, wie ausgezeichnet! Bayern ist in der Bun
desreg1eruii.g" stark vertr·eten. Welch eine starke 
Stellung hat das Land Bayern in der Bundesregie
rung!" Jetzt stellt sich das Gegenteil heraus. Da
durch, diaß sehr viele Minister aus Bayern stam
men, sind die bayerischen Parteien, a·us denen sie 
kommen, der Bundesregierung g.egenüber beson
ders diskret und besonders zurückhaltend. Das 
heißt, die bayerischen Minister in der Bundesregie
rung sind zu einer Belastung für das Land Bayern 
geworden, wenn ich die heutige Diskussion richtig 
verstanden habe. 

'(Zurufe) 

Das ist ein hochinteressanter Vorgang. Ich kann 
Ihnen das aber auch an einzelnen Tatbeständen er
läutern. Wir lb.aben etwas Tolles erlebt. Der Herr 
Bundesfünanzmirnister Schäffer hat doch ursprüng
lich neue Steuern erfunden. Die Wendung, man 
'l:>rauche keine neuen Steuern zum Zwecke der Be
zahlung des Wehrbeitriags, ist ja neu. Vorher hat 
er sich in neuen Steuern überschlagen. Da war die 
berühmte Süßwarensteuer und dann kam die Auto
bahnsteuer. Bei der Beratung der Autobahnsteuer 
im Bum:l:esr.at war, abg·esehen von Bremen, das na
türlicherweise keine Autobahnen haben kann, das 
Land Bayern das einzige Land, das der ·Einführung 
der Autobahnsteuer zugestimmt hat. Das Land 
Bayern hat sehr viele Autobahnen. Weshalb 
stimmte es wohl der Autobahnsteuer zu? Ich neh
me an,, nicht mit Rücksicht :auf S'eine fortschreitende 
Motorisierung, sondern mit Rücksicht auf die Tat
sache, daß der Finanzminister des Bundes, der die 
Autobahnsteuer als kühnen Traum erfunden hat, 
:aus der CSU und 1aus dem Land Bayern stammt 
und die CSU das Bedürfnis hat, ihm bei der Er
findung UT,l.d Durchführung der neuen St~uer be
hilflich zu sein. 

(Lachen bei der CSU} 
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Eine ändere Erklärung für die Zustimmung des 
Landes Bayern zur Autobahnsteuer gibt es nicht; 
denn das war einer der a:bsurdesten Vorgänge, die 
sich politisch auf diesem Gebiet ereignet haben. 

Nun hat sich der Herr Bundesfinanzminister in 
seiner Grundeinstellung geändert. Worauf geht er 
zurück? Er sagt: „Wir haben eine steigende Kon
junktur, wir haben die Rüstungskonjunktur. In·· 
folg·edessen steigt auch das Steueraufkommen. Was 
k!ann ich infolgedessen tun, um die von der Bun
desregierung als zweckmäßig angesehene Wieder
aufrüstung zu finanzieren? Ich versuche nicht, zu 
diesem Zweck neue Steuern einzuführen. Das 
würde nämlich die Wiederaufrüstung noch unpopu
lärer machen, als sie an sich schon ist, sondern ich 
versuche, den RJahm der Konjunktur irgendwie ab
zuschöpfen. Das klann ich, indem ich nachweis·e, daß 
das Länd.emufkommen auch steigt. Ich nehme den 
Ländern weg, was sie als Anteil.aus der zunehmen
den Konjunktur herausholen könnten. Dabei wird 
dann der Bundesanteil an der Einkommensteuer 
auf 40 Prozent g·esteigert." 

Und nun muß ich dem Herrn Kollegen Dr. Haas 
von der FDP widersprechen und dem Herrn Kol
legen Hiaas von der SPD, der, wie ich annehme, 
nicht zu meinen unmittelbaren politischen Freun-

. den gehört, zustimmen, 

(Heiter.keit - Abg. Dr. Franke: Sie merken 
' auch .alles!) 

wenn ich folgendes sage: Hier ergibt sich ein un
mitte1bar·er Zusammenhang zwischen der Auf
rüstung und der Finanzplanung. Das heißt, der 
Plan des Herrn Bundesfinanzministers Schäffer auf 
Erhöhung des Bundesanteils an den Landessteuern 
ist nur denk!bar im Zusammenhang mit dem wach
senden Steueraufkommen, das wieder die Folge der 
Rüstungskonjunktur ist. Das scheint mir ganz klar 
zu sein. 

Nun !haben wir aber bei der Interpellation der 
BayeTnpartei :ziur Frag•e der Wiederaufrüstung 
etwas Hochinteressantes erlebt. Der Herr Minister
präsident hat gesagt, er könne dazu gar keine Stel
lung nehmen, insbesondere •angesichts des Noten
wech,'!els zwischen Ost und West; da könnten ja 
hochinteres·!lante Veränderungen eintreten. Das be
deutet eine Veränderung auch auf dem Gebiet der 
Wiederaufrüstung. Das würd~ aber auch ein Nach
lassen der Rüstungskonjunktur und mithin ein Ab
sinken der Steuern bedeuten, deren Zunahme aus 
der Rüstungskonjunktur erwartet wird. 

Dann hätten wir folgende Situation: Der Mini
sterpräsident ist der Antwort in der Frage der Wie
deraufrüstung •ausgewichen, weil er sie für proble
matisch hält angesichts des ost-westlichen Noten
wechsels. Die Steuern aber werden berechnet 
a conto der Rüstungskonjunktur. Angesichts dieser 
Rüstungskonjunktur soll das Einkommen des Bun
des in den Ländern auf 40 Prozent erhöht werden .. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Sie sind ein Mei
ster der Propaganda! 

------------
Haußleiter '(fraktionslos): Und Sie, Herr Minister

präsident, ein Meister des Schweigens; das wissen 
wir! 

· (Hetlterkeit) 

'Nun ist ·es .Aufga:be eines· guten Propag.andisten, 
den schweigenden Ministerpräsidenten zum Reden 
zu bringen. Ich bin stolz darauf, daß mir das zu
weilen schon geglückt ist. 

(HeHerkeit) 

Hier ist der Zusammenhang sichtbar. Ich be
haupte folgendes: Die Wiederaufrüstung zwingt 
ohne Zweifel automatisch zur Zentralisierung. Das 
ist ganz selbstverständlich. Wer also hier gegen 
föese Politik des Herrn Ministerpräsidenten stimmt, 
wird es aus zwei Gründen tun: Entweder aus ech
ten föderativen Gründen oder ·aber, weil er die 
gegenwärtige Aufrüstungspolitik von Bonn für ·ab
solut falsch hält. Um so interessanter ist es für uns, 
als wir ja eine Regierung. vor uns haben, die sich 
aus CSU und SPD zusammensetzt; denn die eine 
dieser beiden· Parteien, die CSU, ist Anhängerin 
der Remilita·risierung mit Entschiedenheit, 

(Hört, hört!) 

während der Standpunkt der SPD nicht ganz ldar 
ist. 

(Abg. Op den Orth: Für uns ja! - Heiterk!eit) 

Ich darf Ihnen ·einmal genau sagen, was Sie zu 
sagen pflegen. Sie sagen: Verteidigung des A·bend
J.andes - ja! RemilitarisieTung - nein! Wenn man 
Sie dann fragt: Was wollen Sie eigentlich? dann 
·antworten Sie: Neuwahlen! 

(Große Heiterkeit) 

Das sch,eint mir ·eine nicht gianz lo•gische Antwort 
auf den Widerspruch in Ihrer Haltung zu s·ein. 

(Heti.terk!eit) 

Da haben wir als Zuschauer das merkwürdige 
Gefühl, daß Sie zwar ilie Remilitarisierung von 
Dr. Adenauer a·blehnen, aber die Remilitarisierung 
von Dr. Schumacher nicht ablehnen dürften. Das 
ist der Eindruck, den wir von der Politik haben, 
wie sie Ihre Fraktion verficht. Es ist für uns sehr 
interessant, daß der Herr Kollege Raas hier gegen 
die Remilitarisierungspolitik von -CSU-CDU-Schäf
fer aus quasi föderativen Gründen gesprochen hat. 
Wir haben eine herzliche Bitte, nämlich den Stand
punkt des eingeschränkten Nein, des halben Nein, 
des Dreiviertelnein der SPD in diesem Punkte ein
mal so zu klären, daß wiT dann wissen: Was sa.gt 
die bayerische Staatsregierung, die j•a aus beiden 
Parteien sich zusammensetzt? Das ist etwas für den 
politischen Forscher, nicht •etwa nur für den T:ages
politiker, sondern ich 'möchte sagen, für den Ana
lytiker der Politik in Bayern, das ist etwas Hoch
interessan.tes. 

Nun wissen Sie alle, daß wir den Herrn Minister
präsidenten nicht nur als einen großen, fähigen 
Schweiger ansehen, sondern auch als einen Mann, 
der in der Lage ist, in einem einzigen Satz sowohl 
ein Ja als ein Nein zu sagen. In dieser gefährlichen 
Lage, wo er in der Frage der Nationalversamm
lung und der gesamtdeutschen Wahlen einen ande-
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ren Standpunkt einnimmt, als seine Koalitions
partner, in der seine Partei in Bonn in der Frage 
der Remilitarisierung einen entgegengesetzten 
Standpunkt einnimmt als die SPD, wäre es auch . 
hochinteressant gewesen, wenn er dieses Ja und 
.Nein ,das berühmte „Jein", einmal mlt ai und ein
mal mit ei, sorgfältig modifiziert, zu einem so bren
nenden Problem gesagt hätte, wie es uns hier be-
schäftigt. ·· 

Der Herr Ministerpräsident hat gesagt: Es ist 
nicht ganz klar, ob nicht der Notenwechsel die 
Dinge verändert. Er hat es noch nicht für zeit
gemäß .gehalten, seine Meinurng zur Aufrüstung 
darzulegen. Die ganze Auseinandersetzung hier be
zieht sich aber auf die Steuerzunahme infolge des 
Aufrüstungsprogramms, eindeutig, das heißt: Haben 
wir eine Finanzpolitik, die mit der Gesamtpolitik 
nicht im Zusammenhang steht, oder läuft die Fi
nanzpolitik in einer bedenklichen Weise der Q-e
samtpolitik voraus? Denn lassen Sie nur einmal 
die Rüstungskonjunktur rückläufig werden, dann 
sehen wir: 40 Prozent des Anteils für den Bund 
werden das Land ·Bayern in einer Weise gefährden, 
daß uns Hören und Sehen vergeht. Was hier vom 
Bund versucht wird, ohne Klärung der politischen 
Voraussetzungen, ist in dieser Stunde unter keinen 
Umständen anzunehmen. Man versucht auf Grund 
einer vagen Konstruktion die Länder zu überreden, 
im Zeitpunkt eines Konjunkturhöchststandes Opfer 

. zu bringen, ohne auf die Folgen zu sehen, die ein
treten können, wenn diese Konjunktur nachläßt. 
Deshalb halte ich es für richtig, daß wir zu dieser 
Politik niCht bloß aus föderativen, sondern aus all
gemein politischen Gründen im Bayerischen Land
tag ein klares Nein sagen. 

(Lauter Beifall) 

Vizepräsident Dr. Fischbacher: Als weiterer Red
ner folgt der Herr Abgeordnete Elsen. 

Elsen (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der Herr Ministerpräsident hat in seiner 
gestrigen Erklärung zur Erhöhung des Bundes
anteils an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
ebenso wie der Herr Finanzminister darauf hin
gewiesen, daß der Bund bei der Inanspruchnahme 
dieser Steuern den Nachweis eines Defizits führen 
müsse. Ich glaube, daß 

0

dieser Nachweis bis zur 
Stunde nicht vorliegt., 

Es .handelt sicli um drei Dinge, und zwar einmal 
um die Tatsache, daß die Anforderungen des Bun
des auf ungeprüften Schätzungen beruhen. Wir 
haben gestern der Rede~ des Herrn Ministerpräsi
denten entnommen; daß der Herr Bundesfinanz
minister kurz vor dem 12. März die Bundesressorts 
aufgefordert hat, ihre Nachträge zu den einzelnen 
Haushalten einzureichen. In einer so kurzen Zeit 
war keine sorgfältige Prüfung möglich und auch 
der Abstrich von 1,5 Milliarden, der einfach global 
erfolgte, hat ohne weiteres klargemacht, daß hier 
nicht mit mit der nötigen Genauigkeit vorgegangen 
wurde. 

Wir haben noch ein weiteres Bede1iken. Wenn 
man nämlich die Vorlagen des Herrn Bundesfinanz
ministers für die Herren des Bundestags betrachtet, 
kann man feststellen, daß zwischen dem außer
ordentlichen und dem ordentlichen Haushalt über
haupt nicht unterschieden wurde. Es sind Beträge, 
die unbedingt in den außerordentlichen Haushalt 
gehört hätten, wie beispielsweise das Darlehen von 
80 Millionen an die Bundesbahn oder die 15 Mil
lionen Inve~titionshilfe für Schleswig-Holstein, in 
den ordentlichen Haushalt aufgenommen wurden, 
wohin sie nicht gehören. Wir sind der Meinung, 
wenn die Länder so scharf nach der Reichshalts
ordnung zwischen außerordentlich.em und ordent
lichem Haushalt trennen, muß man auch vom 
Bund eine klare '.frennung verlangen. 

Und dann noch ein Drittes: Wir finden in den 
Voranschlägen Beträge, die zur Erfüllung von 
Aufgaben dienen, die den Ländern zustehen, und 
gerade diese Beträge haben eine wesentliche Er
höhung erfahren. Ich darf. hiefür nur zwei Beispiele 
von vielen anführen. Beim Bundesministerium ist 
unter „Sonstige Bewilligungen" alles mögliche 
enthalten, und zwar vor allem Dinge mit einem 
Betrag von fast 100 Millionen, die Länderaufgaben 
sind. Es sind beispielsweise für Schwerpunkte der 
Forschung 25 Millionen D-Mark angefordert, für 
die Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft 
2 Millionen D-Mark, für Wissenschaft und Kultur 
- was man damit genau meint, ist nicht ausge
wiesen - eine halbe Millionen und so geht es wei
ter. Jugendwohlfahrt 17,5 Millionen, Bevölkerungs
schutz 30 Millionen, Krankenhäuser 5 Millionen 
usw. Es kommt uns nun· merkwürdig vor, daß 
das Bundesfinanzministerium und die Bundesregie
rung Beträge anfordern und Erhöhungen der Etat
positionen im Überrollungshaushalt für Zwecke 
vornehmen, die Länderaufgaben sind. Ich glaube, 
rrian wird doch etwas darauf Obacht geben müssen, 
was sich in Bonn nach der Richtung hin tut. 

Wenn ich dann in andere Haushalte hineinsehe, 
etwa in den Einzelplan XV des Bundesministeri
ums für Vertriebene, so finde ich dort für kulturelle 
Ausgaben wiederum 300 000 DM. 10 Millionen sind 
es beim Bundesminister Kaiser im Bundesministe
rium für gesamtdeutsche Fragen. Und so geht es 
fort. Ich glaube, man kann nicht derart hohe Be
träge für kulturelle Aufgaben aufwenden und diese 
Beträge um soundso viel erhöhen, wo es sich um 
reine Ländera;ifgaben handelt. 

Lassen Sie mic..h. noch ein weiteres Beispiel zeigen. 
Wenn Sie sich im Einzelplan IX in der Vorlage des 
Bundesfinanzministers die Erläuterung auf Seite 11 
ansehen, so finden Sie dort eine Position mit 100 
Millionen D-Mark für Wasserforschung. Mich hat 
das etwas ganz .eigenartig berührt; denn wir haben 
uns im bayerischen Haushaltsausschuß ernsthaft 
um 10 ,000 DM gestritten, die wir für die bayerische 
Biologische Versuchsanstalt ausgeben wollten. Wir 
haben es uns überlegt, ob noch eine wissenschaft
liche und eine technische Hilfskraft neu eingeplant 
werden könnten. In Bonn aber hat man das Geld. 
Man erhöht die bereits bestehende Position um 
100 Millionen D-Mark. Ich glaube, diese Dinge sind 
doch etwas merkwürdig, una man könnte all das 



Bayerisclier Landtag - 81. Sitzung. Donnerstag, den 3. April 1952 1921 

(Elsen [CSU]) 

durcli sämtliche Haushalte hindurcli verfolgen. Das 
Bundesverkehrsministerium weist nämlicli wieder
um einen erhöhten Betrag von 100 000 DM für 
Wassergütewirtschaft aus. Diese einzelnen Dinge 
könnte man noch weiter fortführen und dabei nacli
weisen daß manclie Erhöhungen vorgenommen 
wurde~, die wahrsclieinlich oder sogar siclier nicht 
notwendig sind. 

Wenn icli den Haushalt des besclieidenen Frank
furter Wirtschaftsrates mit dem Bundeshaushalt in 
Vergleich setze, dann muß icli schon feststellen, daß 
mit dem kleinen Apparat des Wirtscliaftsrats un
erhört viel geleistet wurde. Icli habe das Gefühl, 
daß man wie in Frankfurter Wirtschaftsrat auch 
in Bonn einmal ruhig einen . Sparkommissar an
setzen dürfte. 

(Sehr richtig! bei der BP) 

Icli glaube, wir müßten bei dieser Debatte nocli 
·manche Dinge kurz betracliten. So müssen wir uns 
einmal ganz klar darüber sein, daß der Bund die 
Übernahme von Aufgaben, die an sich den Län
dern zustehen in einer Art und Weise fördert, wie 
wir sie kein~sfalls wünschen und verantworten 
können. Wir wollen niclit, daß sicli der Scliwarz
markt des Dotationssystems in Bonn nocli vergrö
ßert. Man beginnt in Bonn, zunächst in einzelnen 
Fällen unangenehme und kostspielige Aufgaben 
auf die Länder abzuwälzen, gleiclizeitig aber Auf-

. gaben zu übernehmen, die auf Grund des deut
sclien Grundgesetzes ureigenstes Gebiet der Länder 
sind. Icli möclite diese Debatte niclit vorübergehen 
lassen, ohne an etwas zu erinnern, was icli in die
sem Bundeshaushalt und im Naclitrag vermißt 
habe, nämlicli an die Ersatzbeträge des Bundes für 
Vorleistungen der Länder aus der Zeit vor der Ent
stehung des Bundes. Auch hier wäre nämlich an 
unseren bayerisclien Staat nocli einiges .zu leisten. 
Icli muß mich an das Wort von Nestroy erinnern, 
der einmal irgendwo gesagt hat: „Ja, die reiclien 
Leute wissen nicht, in was für enorme Verlegenheit 
sie oft einen Armen stürzen bloß dadurch, daß sie 
in ihrer glückliclien Gedankenlosigkeit Kleinig
keiten :Sciiuldig bleiben." 

Icli glaube, man muß nocli ein Viertes berück
sichtigen, nämlich die Tatsache, daß die Steuer
quellen von Bund und Ländern in dies1=m Jahr 
nocli neu verteilt werden, und ich darf Sie auf den 
Artikel 107 des Bonner Grundgesetzes hinweisen 

(Abg. Zillibiller: Neu verteilt werden s o 11 e n ! 
Es ist kein Muß!) 

- Ja sollen· aber es wird gescliehen. - Der Ar
tikel l07 des' Bonner Grundgesetzes trägt, wie icli 
glaube, für uns unter Umständen sehr scliwer
wiegende Folgen in sich. Wenn wir heute den 
1l:Q Prozent, die der Herr Bundesfinanzminister 
wünsclit, zustimmen, dann wird er morgen bei der 
Neuverteilung der Steuerquellen sagen: Ja, ihr 
habt das gar niclit gebraucht; sonst hättet ihr eucli 
wahrscheinlich anders geweigert. 

Man kann über diese Probleme meiner Meinung 
nach erst dann ausführlich sprechen, wenn der 
bayerische Haushaltsplan vorliegt und wenn die. 

Etatsrede des Herrn Finanzminister gehalten wor
den ist, weil dann die w·ecliselwirkungen zwisclien 
dem Bundeshaushalt und dem bayerisclien Haus
halt nocli viel, viel klarer werden. Eines, glaube 
ich müssen wir hier tun: Wir müssen aussprechen, 
wa~ der Herr Kollege Haas schon gesagt hat, näm
lich daß wir dem Bund das geben, was des Bundes 
ist daß wir aber für das Land Bayern das ver
la~gen, was das Land unbedingt braucht. Was des 
Bundes ist,. muß aber auch mit von den Ländern 
bestimmt werden; denn wenn das nicht geschieht, 
wird der Bund kein echter Bund sein, kein Bund, 
der sich auf den Grundsätzen des Föderalismus und 
auf der Grundlage eines echten Subsidiaritätsprin
zips aufbaut. Wenn das nicht geschieht, wird die 
echte Konkurrenz der Länder ausgeschaltet, jene 

. Konkurrenz, die Deutschland einst groß und stark 
gemaclit hat. 

(Beifall bei der CSU und teilweise bei der 
SPD.) 

Präsident Dr. Hundhammer: ·Der nächste Redner 
ist der Herr Abgeordnete Frenzel. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Frenzel (SPD): Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Ich möchte einmal die Frage des Bundes
anteils von 40 Prozent, den die Länder von der 
Einkommen- und Körperscliaftsteuer abgeben sol
len von einer anderen Warte aus betrachten. Sie 
all~ wissen, daß wir in den letzten Jahren die 
innerdeutsche Umsiedlung, die . ja immer wieder 
gepriesen wurde als jener Ausweg, durch den die 
Abgabeländer so viel Menschen als möglich in die 
Aufnahmeländer schicken sollten, ein vollkomme
ner Versager geworden ist. Sie alle können sich er
innern, daß wir bis zum vorigen Jahr nur einen 
Bruchteil von den Quoten abgegeben haben, die wir 
eigentlich schon in den Jahren 1948149 in die Auf
nahmeländer hätten schicken sollen. Wie auf allen 
anderen Gebieten haben wir auch auf diesem Ge
bi~t eine ständige Benacliteiligung Bayerns von 
seiten des· Bundes feststellen müssen. Das führte 
im letzten Jahr dazu, daß in diesem Hohen Haus 
der Antrag auf Schaffung einer Bundesausgleichs-· 
kasse angenommen worden ist, weil man der Mei
nung war, daß das die einzige Mögliclikeit wäre, 
diesen Ausgleich .zwischen den westdeutschen Bun
desländern herbeizuführen. Wir haben aber fest
gestellt, daß auch dieser Weg nicht gangbar ge
wesen ist, sondern sich an dem alten nichts geän
dert hat. Wir haben feststellen müssen, daß die. 
Aufnahmeländer, bevor sie überhaupt bereit wa
ren Kommissionen in die Abgabeländer zu schik
ke~, Gelder des Bundes zur Erstellung von Woh
nungen und neuen Industriebetrieben verlangt 
haben. Ich darf daran erinnern, daß die Länder sich 

·erst dapn, wenn für die Wohnungen Bundesmittel 
· - und zwar pro Wohnung 5000 DM - gegeben 

und die Wohnungen fertig waren, bereit erklärten, 
Kommissionen zu schicken, die sich die Arbeits
fähigen aus den Abgabeländern heraussuchten und 
die anderen zurückließen. Wir haben also auch hier 
gesehen, daß immer eine Benachteiligung Bayerns 
eingetreten ist. Wir haben uns deswegen auch ganz 
scharf dagegen gewandt. 
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Wir dürfen auch in diesem Jahre nicht damit 
rechnen, daß ein größerer Teil der Personen, die 
für die Umsiedlung aus Bayern und den übrigen 
Abgabeländern in Frage kommen, von den Auf
nahmeländern aufgenommen wird. Deshalb !IJ.ÜSsen 
wir dafür Sorge tragen, innerhalb der Abgabe
länder - also auch innerhalb Bayerns - einen 
anderen Weg zu gehen, und zwar den Weg der 
Selbsthilfe, der naturgemäß wiederum viele Mil
lionen verschlingen wird. Ich glaube, der einzig 
gangbare Weg ist der, im Rahmen des Landesent
wicklungsplans neue industrielle Schwerpunkte zu 
schaffen, um so diesem großen Problem näher zu 
kommen. Das wird einzig und allein möglich sein, 
wenn der bayerische Staat genügend Mittel zur 
Verfügung stellen kann, um eine derartige Umsied
lung durchzuführen. Wenn wir wissen, daß wir 
innerhalb Bayerns allein aus eigenen M.Jtteln im 
Jahre 1947 10 000, im Jahre 1948 12 000, im Jahre 
1949 18 000 und im Jahre 1950 27 000 Personen 
umsiedeln konnten und neue Wohnungen und neue 
Existenzen geschaffen haben, ohne daß wir dafür 
Bundesmittel zur Verfügung hatten, dann ist das 
immerhin ein sehr schönes Resultat. Wenn im 
vorigen Jahr gar 40 00.0 Menschen innerhalb Bay
erns umgesiedelt werden konnten, dann ist es wohl 
möglich, indem wir das ganze Programm in den 
Landesentwicklungsbau einbauen, auch in den fol
genden Jahren Entsprechendes zu leisten. Das Aus
schlaggebende dabei ist aber, daß uns die Mi.ttel 
von der bayerischen Staatsregierung zurVerfügung 
gestellt werden können. Wir wissen, daß ·wir die 
Verhältnisse in Niederbayern nur bess\'!rn können, 
wenn es uns gelingt, 20 000 der dort wohnenden 
Menschen wegzubringen, daß in der Oberpfalz 
mindestens 13-15 000 Menschen im Zuge der inner
bayerischen Umsiedlung weggebracht werden müs
sen, daß in Ober- und Mittelfranken und.in Schwa
ben die Möglichkeit industrieller Ansiedlung ge
geben wäre, wenn es uns gelänge, entsprechende 
Bundesmittel dafür zu bekommen. Diese Mittel, 
die natürlich nur aus bayerischen Steuern kommen 
können, sollen, wie wir gehört haben, nun vom 
Bund in Anspruch genommen werden und wir wer
den davon nur einen Bruchteil zurückerh~lten. 

Ich möchte in dem Zusammenhang noch auf eine 
andere, ebenfalls sehr dringende Angelegenheit 
hinweisen. Es wurde· heute in der Diskussion be
reits über die Frage des Lastenausgleichs gespro
chen. Es dürfte Ihnen bekannt sein, daß man nun 
die öffentlichen Mittel in den Lastenausgleich her
einnehmen wilL Ich bin ein sehr großer Gegner 
dieser Sache. Wenn ich heute nur daran denke, daß 
abgabepflichtig aus den öffentlichen Mitteln auch 
die bayerischen Staatsforsten wären, dann kann ich 
mir vorstellen, daß wir wohl einen großen Teil des 
Geldes nach Bonn liefern, aber von dort nur ganz 
geringe Mittel zurückerhalten werden. Ich selb::it 
hab.e mir in der letzten Zeit schon Gedanken dar
über gemacht, ab· wir uns nicht im Bayerischen 
Landtag mit der Frage beschäftigen müßten, daß 
ein Teil der· Erträgnisse der bayerischen Staats
forsten dem Zweck, den ·ich vorhin genannt habe, 
der ilinerbayerischen Umsiedlung zugeführt wird. 

Wenn wir, wie ich in Bonn hören mußte, die.se 
Gelder zur EnUastung der Industrie abführen müs
sen, werden wir natürlich nur einen kleinen Bru~
teil davon zurückerhalten. Infolgedessen muß sich , 
die bayerisclie Staatsregierung - mit allen :NJ:itteln 
dagegen wehren, daß über den Anteil von ~7 Pro
zent hinausgegangen wird, solange nicht der Bund 
eine klare Aufstellung über seine finanziellen Ver
hältnisse vorlegt. Der Herr Finanmninister ihat an
geführt, daß die Steuereingänge des vorigen Jahres 
höher als die Ansätze sind. Es wäre sehr erfreulich, 
wenn sie auch in diesem Jahre höher wären, ob
wohl auch ich noch einmal darauf hinweisen 
möchte, ~as mein Kollege Dr. GeiSlhöringer schon 
gesagt hat, daß im Augsburger. Gebiet bei der Tex
tilindustrie Entlassungen von hunderten und tau
senden Arbeitern bevorstehen. Wir werden uns in 
Kürze mit diesem Problem befassen müssen. Wenn 
es aber so wäre; wie der Herr Finanzminister ge
sagt hat, daß die Einnahmen aus den Steuern höher 
als früher sind; könnten wir, sofern es bei den 
27 Prozent Bundesanteil bliebe, doch einige Prozent 
für die innerbayerische Umsiedlung zur Verfügung 
stellen. Dadurch könnten die Pläne, die wir alle. 
verfolgen, einer Lösung zugeführt u:q.d · die heute 
brachliegenden, vom Staat unterstützten Arbeits
kräfte endlich in produktive Arbeit gebracht wer
den, was sich naturgemäß nur günstig auf die 
Steuer- und Deviseneinnahmen auswirken würde, 

Aus diesen Gründen können wir unsere Zustim
mung zur Erhöhung des Bundesanteils, wie sie der 
Bund gefordert hat, nicht geben. Der Landtag muß 
der bayerischen Staatsregierung unbedingt den 
Rücken stärken. Wir können nicht früher über 
diese Forderung des Bundes reden, als bis uns klar 
dargelegt wird, wie der Bundeshaushalt überhaupt: 
aussieht. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. H~ndhammer: In der Rednerliste 
folgt der Herr Abgeordnete Meixner. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Meixner (CSU): Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Zunächst einige Vorbemerkungen. 
Herr Kollege Dr. Raas hat mich getadelt, weil meine 
Fraktion die Interpellation mitunterschrieben hat. 
Ich sehe darin keinen Anlaß zu einem Tadel. Wir 
liaben hier ganz klar und deutlich zum Ausdruck 
gebracht, daß wir keinesfalls einer Erhöhung des 
Bundesanteils von 27 Prozent auf 40 Prozent an 
der Einkommensteuer zustimmen. werden. Wir sind 
bayerische Föderalisten und vertreten die Inter
essen Bayerns. 

(Zuruf: Schäffer!) 

Herr Kollege Dr. Raas hat ferner gesagt, ich sollte. 
eigentlich gegen den Herrn Bundesfinanzminister 
Dr. Schäffer ein Verfahren auf Ausschluß aus der 
Partei wegen parteischädigenden Verhaltens durch
führen. 

. (Zuruf: Das wäre schön!) 

Der Herr Bundesfinanzminister Dr-. Schäffer ist 
seit jeher als ein ausgesprochener bayerischer Fö-
deralist bekannt gewesen. · 

(Zuruf: Gewesen?) 
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- Ich nehme an, daß er auch heute noch, und zwar 
in starkem Maße, Föderalist ist.. Aber Herr 
Dr. Schäffer ist eben Bundesfinanzminister. Er 
sieht vor sich die Aufgabe, die Bundesfinanzen in 
Ordnung zu halten. Das ist das ihm Nächstliegende. 
Wir sind bayerische Landtagsabgeordnete, wir ken
nen genau die Nöte des bayeri'schen Haushalts und 
vertreten in erster Linie die Interessen Bayerns, 
die uns am nächsten liegen. Wir konnten im Laufe 
dieser Debatte die überaus· erfreuliche Feststellung 
treffen, daß sowohl der Herr bayerische Finanz
minister als auch die Herren Abgeordneten der 
SPD und sogar der FDP durchaus föderalistische 
Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Ich 
glaube, das ist deshalb geschehen, weil uns die 
Interessen Bayerns am nächsten liegen und wir 
für sie einzutreten haben. 

Und nun einige sachliche Bemerkungen: Der 
bayerische Haushalt - das haben wir bei den 
Haushaltsberatungen der vergangenen Wochen alle 
erfahren - ist mit äußerster Sparsamkeit aufge
stellt. Wir wissen, die Notstände Bayerns sind 
überaus groß, und dringendste Anforderungen 
konnten nicht oder nur sehr ungenügend berück
sichtigt werden. Bayern hat in seinem Haushalt 
aus den vergangenen Jahren ein Defizit von 300 
Millionen D-Mark. Trotzdem haben wir, sowohl 
der- Herr Finanzminister wie die Sprecher der ver
schiedenen Fraktionen, uns bereit erklärt, dem 
Bund zu geben, was unbedingt notwendig ist. Auch 
der Herr Kollege Dr. Raas hat das ausdrücklich 
festgestellt. Wir müssen aber das Recht haben 
und nehmen es für uns in Anspruch, die Frage zu 
stelJen, ob der Bund diesen Anteil an der Einkom
mensteuer unbedingt braucht, ob er nicht mit einem 
geringeren Betrag auskommt, ob er nicht Ein
sparungen vornehmen kann. Es ist hier zum Bei:
spiel darauf hingewiesen worden, daß durch den 
Verzicht auf Dotationen, die gar nicht Sache des 

_ Bundes sind, wesentliche Einsparungen gemacht 
werden können. Erst dieser Tage haben wir eine 
Mitteilung erhalten, daß der Bund bisher 100 Mil
lionen D-Mark für den Jugendsport ausgegeben 
hat. Der Jugendsport ist, wie der Bund ausdrück
lich zugibt, zunächst Sache der Länder. Wir fragen 
also, ob. nicht auch auf anderem Weg und auf 
andere Weise ein Ausgleich des Bundeshaushalts 
herbeigeführt werden kann. Jedenfalls müssen wir, 
das hab~n alle Sprecher gesagt, für uns das Recht 
in Anspruch nehmen, daß wir uns nicht einfach vor
schreiben zu lassen brauchen, wieviel wir zu geben 
haben, sondern daß wir den Bundeshaushalt genau 
überprüfen dürfen, um festzustellen, welcher An
teil wirklich notwendig ist. Ich könnte mir vor
stellen, daß ein wesentlich geringerer Prozentsatz 
genügen würde, um den berechtigten Anforderun
gen des Bundes gerecht zu werden. 

Wir möchten hier noch einmal zum Ausdruck 
bringen, daß wir eine Verfügung des Bundes über 
konjunkturelle Einnahmemehrungen der Länder 
keinesfalls zugeben werden, ebenso wenig wie den 
Anspruch des Bundes, daß alle Mehreinnahmen 
ihm zufließen sollten und die Länder auch in Zu-

~unft mit den ihnen bisher zugeflossenen Steuer
einnahmen auskommen müßten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Man 
hat hier über den Wehrbeitrag g·esprochen. Wir 
wollen hier gewiß keine Wehrdebatte heraufbe
schwören; sie ist auch nicht Sache des Bayerischen 
Landtags. 

(Abg. Bantele: Wir dürfen nur marschieren!) 

Ich möchte Sie aber doch zu bedenken bitten, daß 
es sich hier um eine ungeheuer ernste Frage, um· 
eine Frage auf Leben und Tod für das deutsche 
Volk handelt. 

(Sehr gut! - Zuruf des Abgeordneten Stock) 

Niemand wird aus Liebe zur Rüstung oder zum 
Militär einen Wehrbeitrag verlangen und ihm das 
Wort reden. Aber jedermann ist die heutige Situa
tion Deutschlands zwischen Ost und West als Aus
wirkung, und zwar meines Erachtens als die aller
schlimmste Auswirkung des zweiten Weltkriegs 
bekannt. Wir sollen wissen, jeder muß das wissen 
- und ich glaube, das fst kein Gegenstand für eine 
oberflächliche und aus gewissen parteiegoistischen 
Zielen geborene Debatte -: 

(Abg. Dr. I-taas: Richtig!) 

Wir stehen in einer tödlichen Gefahr! Und niemand, 
meine verehrten Zuhörer, hat, bisher den Satz 
Adenauers schlüssig widerlegen können, der gesagt 
hat: Neutralisierung bedeutet Bolschewisierung. 

(Bravo! bei der CSU) 

Ich weiß nicht mehr, war es Dr. Schumacher oder 
Ollenhauer von rder SPD, der ·gesagt hat, .daß der 
Weg zur Neutralisierung hinter russischem Stachel
draht' und in russischen Konzentrationslagern enden 
wird. Das ist doch der ernste Hintergrund, den 
jeder, der mit dieseT Frage zu tun hat, nur mit 
dem allergrößten V'er.antwortuilgshewußtsein be
handeln kann. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Deslmfü braucht 
man nicht j·ede Methode anzuerkennen.) 

- Nein, aber die Grundtatsache muß man anerken
nen. Wir stehen in einer tödlichen Ge:ßahr, und· 
jeder verantwortliche Politik!er und insbesondere 
der veriantwortliche Kanzler Deutschfands muß un-:
bedingt alle diese Dinge prüfen und muß den Weg 
g·ehen, den ihm sein Gewissen und das Bewußtsein 
der Verantwortung für das Schicksal des ganzen 
deutschen Volk!es und j·edes einzelnen aus dem Volk 
vorschreiben. 

(Beifall bei der CSU - Abg. Stock: Das 
haben wir schon zweimal getan und sind 

zweimal besiegt worden.) 

Das sind Schicksalsfragen der deutschen Nation. 
Man kann diese Dinge nicht -einfach mit partei
politischen Gesichtspunkten oder mit einer leicht 
hingehenden oberflächlichen Propagand!a abtun. 

(A•bg. Dr. Haas: Sehr richüg! -
Abg. Dr. Ba•umgiartner: A•ber das Land 

Bayern ihat etwas mitzuspr·echen!) 

Herr Kolleg·e Baumgartner, ich habe nicht die 
kbsicht, auf Ihre letzten Ausführungen einzugehen. 
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Im Grundgesetz steht, daß die auswärtigen An
g1elegenheiten Sache des Bundes sin:d. 

(Abg. Dr. Geislhöring.er: Die Aufrüstung 
ist k:eine auswärtige Angeleg·enheit!) 

- Ich bin der Meinung, daß es sich hier 1ausgespro
chen um auswärtige Angelegenheiten handelt. Es 
ist hier nicht der Ort; ich möchte jetzt nicht' eine 
Debatte hierüber entfachen. Ich möchte nur auf den 
IDrnst der Situation und 1auf die große Verantwor
tung unserer Staatsmänner von heute hingewiesen 
haben. · 

(Abg. Haußleiter: Kanonen statt Wohnun-
1gen! - Zuruf von der CSU) 

- Herr Kollege iHaußleiter, ich wundere mich dar
über, daß ausgerechnet- Sie das sagen; dias wundert 
mich ganz besonders. Ich sage noch einmal: Wenn 
e~nmal die Russen hier im Lande ·stehen, 

(hbg. Roßmann: - dann sind manche 
nicht mehr da!) 

diann kö.nnen Sie die Frag1e •beantworten,· was not
wendiger und vordringlicher ist. Hier handelt es 
sich meines Erachtens um eine Existenizfrage des -
deutschen Volk:es. 

(Zuruf von der BP: w·arum muß man so 
vi,el da:ou ·sprechen?) 

Ich wiederhole: Wir sind ber·eit, das zu tun, we,s 
die Lebensnotwendigkeiten Deutschlands, von dem 
Bayern ein Teil ist und mit dem es in unlösbarer 
Schicksalsgemeinschaft steht, e.rfordern, ·aber nur, 
wenn uns nachgewiesen ist, daß die Anforderung 
unbedingt notwendig· ist, und nur in dem husmaß, 
in dem sie notwendig ist. Wir sind und bleiben der 
Meinung, daß der Bundeshaushalt Möglichkeiten 
aufweist, mit deren Hilfe bei einem wesentlich ge
ringeren Prnzentsatz die ganze Angeleg·enheit be
friedigend geregelt werden kann. 

Wir stimmen •dem Antriag des Herrn Abgeordne
ten von Knoeringen zu, daß die Antwort des Mini
sterpräsidenten und des Finan:oministers der Mei
nung des Landtags entspricht. Dem Antrag der 
Bayernpartei könnten wir nur unter der ausdrück
lichen Voraussetzung annehmen, diaß damit geme:int 
ist, daß eine Lösung zwischen 27 und 40 Prozent 
akz·eptiert werden .könnte. 

'(Beifall bei der CSU) 

P.räsident Dr. Hundhammer: Ich erteile weiter 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Dr. Franke. 

Dr. Franke (SPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich schließe mich zunächst den außerordentlich 
ernsten und wichtigen Ausführungen des . Kol
legen Elsen voll und ganz an. Ein kurzes Wort zu 
den Dotationen. Es geht nicht an, daß der Bund von 
sich aus durch hohe Dotationen und Neugründung. 
großer wissenschaftlicher Institute ganze Schwer
punkte nach seinem Belieben so weit verlagert, daß 
wir bereits ·föe wirtsch1aftlichen F·olgen davon zu 
spüren bekommen. Mehr will ich in dtesem Augen
blick nicht gesagt haben, bin aoer später zu jeder 
Auskunft bereit. 

. 

Zum Wehrbeitrag, der vorhin angerührt worden 
ist, möchte ich nicht weiter zur Diskussion spre
chen; lassen Sie mich nur 1eines sagen: Man hat er
klärt, wfr zahlen schon die Hälfte unseres ganzen 
Steuereinkommens für den Wehrbeitrag, nämlich 
für die Besatzungsmacht als solche mit ihren un
geheuren technischen Mitteln, denen gegenüber un
sere lächerliche Aufrüstung geradezu kümmerlich 
berühren witd, selbst wenn wir einmal Waffen 
tragen. Wir werden in der nächsten Zeit nichts 
anderes s1eiri als bloße Askaris. 

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!) 

Denn von einem wirklichen Schutz - ich s,age das 
als Physiker - gegen moderne Kriegswaffen kann · 
giar keine Rede sein. Wohl aber müssen wir uns 
überlegen, ob wir unsere Neutralität in · föesem 
Sinne offen aufgeben wollen. Sehr verehrter Herr 
Kollege Meixner, Sie kennen nicht die internatio
nalen Vorbereitungen für Schutzmaßnahmen gegen 
Atomwaffen: Da werden ganze Städte aus Beton
igeln gebaut, worunter man sich im Kriegsfall zu
rückzieht. Wir können nicht Betonigel hauen, ehe 
die letzten Flüchtlinge nicht ein Dach über dem· 
Kopf haben. Oder sollen sie gleich unter der Erde 
wohnen? 

Nun aber zu etwas anderem. Der Herr Kollege 
Dr. Geislhöringer hat vorhin die Sibyllinischen Bü
cher aus dem Jahr 1948 aufg,eschragen. Das pflegt 
in Zeiten, in denen wir leben, schon ein sehr weiter 
Rückblick zu sein. Ich möchte doch daran erinnern, 
wie es damals war. Es ist natürlich sehr einfach, 
zum Kollegen vori. Kno·eringen zu sagen: Gebt mir 
ein Wort von diesem Mann, damit ich ihn daran 
aufhängen kann. Ich möchte nicht wissen, an wel
chen Stricken wir alle zusammen in der Luft }J.än
gen, wenn wir jedes unserer Worte aus irgend
einem Protokoll herausholen wollten. Aber es gibt 
-auch eine politische Umwelt, und diese politische 
Umwelt haben wir damals gehabt und haben wir 
heute nqcJl genau so. · 

Wie war es damals? Warum brauchten wir die 
Hilfe des Bundes? Weil wir ganz großen Proble
men geg1enüberstanden und heute noch gegenüber
stehen, in denen wir uns a11ein' nicht helfen konn
ten. Ich v·erweise beispielsweise nur ·auf das Flücht
lingsproblem im Jahre 1948. Wir wollten den Leu
ten unmittelbar helfen. Mianch·e von Ihnen, liebe 
F'r·eunde von der Bayernpartei, haben innerlich ge
betet, daß das Unheil vorüberziehen möchte. Das 
ist der Unterschied. Dann braucht man freilich 
keine Hil:ße vom Bund, wenn die Flüchtlinge ab
·g.eschoben sind. Ich muß das deshalb sia.gen, weil 
der Herr Kollege Dr. Geislhöringer :auf das Jahr 
1948 zu:rückgegriffeh hat: 

Nun aber zum Schluß. Im 'allgemeinen wird 
davon gesp:rochen, wir wären gewiss1ermaßen aus 
Gutgläiubigkeit auf den Artikel 106 des Grundge
setzes hereingefallen. Wir wollen es zugeben: Wenn 
wir auf den ArtiI~el 106 hereingefallen sind, dann 
allerdings deshalb, weil wir über Demokratie eine 
grundsätzlich ander1e Auffassung haben, ·als sie die 
Regierung in Bonn im Augenblick zu haben scheint! 

'(Bei:liall bei der SPD) 

-·--·-------------·-------·--·----- ·-------------------···--·-- ·---·· 
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Deshalb sage ich folgendes: Dem NotwendLgen ver
schHeßt sich niemand. Wir verlangen aber eines: 
daß man mit offenen Karten spielt, und das ist der 
Sinn der Interpellation. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Hundhammer: Die Aussprache ist 
geschlossen. 

Es liegt ein Antrag gemäß § 43 Absatz 4 der Ge
schäftsordnung vor, gezeichnet von Knoeringen und 
Fraktion. Er lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Antworten des Herrn Ministerpräsiden
ten und des Herrn Staatsministers der Finan
zen zur gemeinsamen Interpellation der Frak
tionen 'der SPD, CSU und BP betreffend Er
höhung des Bundesanteiils an der Einkommen
und Körpersch•aftsteuer (Beilage 2396) in der 
80. Sitzung des Bayerischen Landtags vom 
2. April 1952 entsprech·en der Meinung des 
Landtags. 

Ich lasse über diesen Antrag abstimmen. Wer ihm 
die Zustimmung erteilt, wolle sich vom Platz er
heben. - Ich bitte um die Gegenprobe. - Stimm
enthaltungen? - Ich stelle fest, daß der Antrag 
einstimmig angenommen ist. 

(Allgemeiner Beifall) 

Dann ist ein Antrag Dr. Baumgartner und· Frak
tion eingereicht worden. Zu einer Interpellation 
kann kein allgemeiner Antrag eingereicht werden. 
Der Antrag ist deshalb gemäß § 38 der Geschäfts
ordnung zu behandeln. Das Haus könnte beschlie
ßen, ihn sofort zu veriabschieden. Der normale Weg 
aber ist, daß der Antrag, da es sich um eine wirt
schaftliche· und finanzielle Angelegenheit handelt, 
dem Haushaltsausschuß zur Behandlung überwie
sen wird. 

Das Wort hat hierzu der Herr Abgeordneter· 
Dr. Baumgartner. 

Dr. Baumgartner (BP): Meine Damen und Her
ren! Ich bitte um Entschuldigung; es ist unserem 
Büro ein Fehler unterlaufen. Der Antrag ist nicht 
zur Interpellation gestellt, sondern, wie der Herr 
Präsident bereits erwähnt hat, nach § 38 der Ge
schäftsordnung. Es ist richtig, es ist üblich, daß solche 
Anträge durch den Herrn Präsidenten oder durch 
das Hohe Haus den zuständigen Ausschüssen über
wiesen werden. Ich bitte Sie aber, meine Damen 
und Herren, in diesem Fall hier sofort über den 
Antrag abzustimmen. Es sind bereits einige Male 
im Zusammenhang mit Interpellationen Anträge 
gestellt worden, die sehr aktuell waren, und ich 
kann mich sehr gut erinnern - ich habe nur 
momentan keinen konkreten Fall im Gedächtnis-, 
daß wir schon wiederholt solche Abstimmungen 
vorgenommen haben. 

Warum haben wir diesen Antrag gestellt, meine 
·Damen und Herren? Wir haben es seit ein paar 
Tagen als sehr dringend empfunden, dazu Stellung 
zu nehmen und uns darüber auszusprechen, was 
der Bayerische Landtag will: Nun haben wir die 

Erklärungen des Herrn Ministerpräsidenten und 
des Herrn Finanzministers zur Kenntnis genom
men. Damit soll die ganze Sache doch nicht erledigt 
sein, sondern wir wollen dem Bundesrat und der 
Bundesregierung zeigen, was der Bayerische Land
tag in Wirklichkeit will: daß er eine Erhöhung von 
27 auf 40 Prozent ablehnt! Das wollen wir doch 
sageh; sonst hat unsere· ganze heutige Aussprache 
keinen vVert. Der verehrte Herr Kollege Meixner 
hat Bedenken wegen der eventuellen Möglichkeit 
geäußert, daß seine Partei vielleicht gezwungen 
sein wird, als Regierungspartei einer Erhöhung, 
sagen wir einmal, von 27 auf 32112 Prozent zu
zustimmen. Diese Möglichkeit, Herr Kollege Meix
ner, haben Sie durchaus, weil es ausdrücklich heißt: 
„Er ersucht die Bayerische Staatsregierung, im 
Bundesrat diese geplante Erhöhung (von 27 auf 
40 Prozent) abzulehnen." Deshalb, Herr Kollege 
Meixner, hat Ihre Partei als Regierungspartei in 
Bonn jederzeit die Möglichkeit, anderweitig zu ent
scheiden. Ich möchte daher das Hohe Haus bitten, 
unserem· Antrag zuzustimmen, um Bonn gegenüber 
unsere Haltung im Bayerischen Landtag klar zum 
Ausdruck zu bringen. 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile zunächst 
das Wort dem Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Damit kein 
Mißverständnis entsteht, möchte ich nach den Wor
ten des Herrn Kollegen Dr. Baumgartner folgendes 
feststellen: Der Antrag nach § 43 Absatz 4 der Ge
schäftsordnung, der soeben einstimmig angenom
men worden ist, bestätigt das, was dem Hphen Haus 
gestern vorgetragen wurde. 

(Sehr gut!) 

Nun darf ich Sie bitten, die Vervielfältigung, die 
Sie bekommen haben, in die Hand zu nehmen und 
auf der letzten Seite nachzulesen. Am Schluß mei-

~ 

ner Rede, Herr Kollege Dr. Baumgartner, habe ich 
gesagt: 

Der Bund soll bekommen, was ihm zusteht, wenn 
er den Nachweis geliefert hat. Aber, meine Da
men und Herren, eines muß ich Ihnen heute be
reits sagen - denn das ist ganz klar -: Einer 
Inanspruchnahme in Höhe von 40 Prozent, wie 
sie der Entwurf der Bundesregierung vorsieht, 
kann Bayerrl: nicht zustimmen. 

Damit ist bereits das festgelegt, was Sie wollen·. 

(Abg. Dr. Korff: Dem haben wir zugestimmt; 
das genügt. - Abg. Dr. Baumgartner: Das 
hat nicht der Landtag gesagt, sondern der 

Herr Minister!) 

Präsident Dr. Hundhammer: Ich erteile das Wort 
dem Herrn Abgeordneten Meixner. 

Meixner (CSU): Meine verehrten Damen und 
Henen! Wir schließen uns den Ausführungen des 
Herrn Finanzministers durchaus an. Der Herr 
Finanzminister sowohl wie der Herr Ministerprä
sident haben erklärt, daß sie dem Bund geben 
werden, was des Bundes ist, gegen. Nachweis der 
unbedingten Notwendigkeit. Keinesfalls, sagte der 
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Herr Finanzminister, könne er einer Regelung zu
stimmen, welche die Einkommen- und Körper
schaftsteuer zu 40 Prozent dem Bund zuschreibt. 
Damit ist meines Erachtens der Antrag des Herrn 
Abgeordneten Dr. Baumgartner überflüssig; 

(Sehr richtig!) 

er hat keine Bedeutung mehr und könnte ruhig 
zurückgezogen werden. Die Fraktion der CSU wird 
sich aus den Gründen, die ich so~ben da~gelegt 
habe, auf jeden Fall der Stimme enthalten. 

Präsident Dr. Hundhammer: Das Wort erhält der 
Herr Abgeordnete Dr. Wüllner. 

Dr. Wüllner (fraktionslos): Herr Präsident! Hohes 
Haus! Ich glaube, ganz so einfach, wie Kollege Prä

. lat Meixner sie eben dargestellt hat, ist d,ie Sache 
nicht. Der Herr Finanzminister hat in seinen letz-
ten WQrten betont; · 

• 
Eines muß ich Ihnen heute bereits sagen: Einer 
.Inanspruchnahme in Höhe von 40 Prozent, wie 
sie der Entwurf der Bundesregierung vorsieht, 
kann Bayern nicht zustimmen. 

Wenn Kollege Dr. Baumgartner beantragt hat, 
Der Bayerische Landtag spricht sich gegen 

die beabsichtigte Erhöhung des Bundesanteils 
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer 
von 27 auf 40 Prozent aus, 

so drückt er damit ganz klar aus, daß auch die . 
Spanne zwischen 27 und 40 Prozent für den Baye
rischen Landtag nicht in· Frage kommt. · 

(Abg. Meixner: Das. ist ja das, was ich sage!) 

- Der Herr Finanzminister hat ausdrücklich ge
sagt, auf 40 Prozent gehen wir nicht. Dann könnte 
er sich aber jederzeit auf 34, 35 oder 36 Prozent 
aushandeln lassen. Wir wollen doch ein wenig fest
legen, daß sich die Regierung innerhalb der bis
herigen Grenzen halten, alsö bei 27 Prozent bleiben 
soll. Das ist doch der Sinn der Ausführurigen von 
Dr. Baumgartner. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Aber die Möglich
keiten für die Regierungsparteien bestehen 

doch!) 

Deshalb kann ich mich nicht der Auffassung an
scliließeri; daß der Antrag Dr. Baumgartner gegen-
standslos geworden ist. · 

Präsident Dr; Hundhammer: Das Wort erhält 
der Herr Abgeordnete Dr. Haas. 

Dr. Haas (FDP): Meine Damen und Herren! Ich 
möchte doch nochmals an das erinnern, was ich 
schon vorher gesagt habe. Die Verhältnisse konnten 
bisher nicht erschöpfend geklärt werden, der 
Grundsatz der Waffengleichheit konnte nicht ge
wahrt werden. Denn der Landesfinanzminister ist 
Partei und muß auch Partei sein. Aus diesem 
Grunde schließen wir uns durchaus den Worten 
des Herrn Prälaten .Meixner, unseres verehrten 
B o n n er Koalitionsfreundes, an. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CSU) 

Präsident Dr. Hundhammer: Zum Wort ist nie- " 
mand mehr gemeldet. - Die Aussprache .ist ge
schlossen. 

(Abg .. Eberhard zu Abg. Dr. Haas: Nach dem 
Motto: Einmal hin und einmal her! -
Gegenruf von der FDP: Ihr macht das mit 

Eurem Schäffer!) 

- Ich bitte die Bonner Koalition, ihren Streit nicht 
iin Bayerischen Landtag auszutragen . 

(Abg. Dr. Baumgartner: Es gibt auch eine 
Bonner Oppositfon!) · 

Nunmehr ist darüber zu entscheiden, ob der An
trag Dr. Baumgartner dem Ausschuß zu über-. 
weisen ist oder ob sofort über ihn abgestimmt. 
wird. Wer für die Überweisung an den Ausschuß. 
eintritt, wolle sich vom Platz erheben. -·Ich bitte· 
um die Gegenprobe. - Das letzte ist die Mehr-. 
heit. Der ·Antrag wird sofort entschieden. 

Wir stimmen nunmehr über den Antrag ab. ·Er 
lautet: 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Bayerische Landtag spricht sich gegen 
die beabsichtigte Erhöhung des Bundesanteils 
an der ·Einkommen- und Körperschaftssteuer 
von 27 °/o auf 40 °/o aus. Er ersucht die Baye
rische Staatsregierung im Bundesrat diese ge
plante Erhöhung abzulehnen. 

Wer diesem Antrag die Zustimmung erteilt, wolle· 
sich vom Platz erheben. - Ich bitte um die Gegen-. 
:probe. - Stimmenthaltungen? - Das erste war die 
Mehrheit. Der Antrag ist angenommen. 

Hohes Haus! Ich schlage vor, die Beratungen für· 
heute zu beenden. Die Sitzung wird morgen um 
9 Uhr wieder aufgenommen mit der Haushaltsrede: 
des Staatsministers der Finanzen. 

Die Sitzung ist g.eschlossen. 

{Schluß der Sitzung 17 Uhr 59 Minuten} 


